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Datenschutz auf dem Weg in die 9der Jahre 

Wir befinden uns weiter auf dem Weg in die Informationsge- 
sellschaft. Die automatisierte Datenverarbeitung hat fast alle 
Lebensbereiche ergriffen, ohne daß ein Ende der Entwick- 
lung absehbar wäre. Es vergeht kein Jahr, ja fast kein Monat, 
in dem nicht in wichtigen Bereichen die elektronische Daten- 
verarbeitung eingeführt oder stets weiter ausgebaut wird. Die 
Zeit der überschaubaren Insellösungen geht vorbei. Die zu- 
nehmende Vernetzung und Verknüpfung setzt einen Kontra- 
punkt zu datenschutzrechtlichen Denkansätzen wie dem 
Zweckbindungsprinzip. Der einzelne sieht sich mehr und 
mehr einem für ihn unüberschaubaren Geflecht der Informa- 
tionsverarbeitung gegenüber, das das tägliche Leben domi- 
niert und Teil dessen auch seine eigenen personenbezogenen 
Daten sind. 

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte in einer unpersönlicher, 
anonymer und technokratischer werdenden Welt bleibt ein 
zentrales Thema. Deshalb wird der Datenschutz auch und 
gerade in den 9er Jahren an Bedeutung gewinnen. Immer 
mehr Abhängigkeit von der Informationstechnik wird den 
Ruf nach Korrektiven und Schutz für das Individuum lauter 
werden lassen. Der Weg in die Informationsgesellschaft ist 
auf Dauer nicht gangbar, wenn nicht effektiver Datenschutz 
ein ständiger Wegbegleiter ist. Die Aufgaben für den Daten- 
schutz werden umfangreicher und komplizierter. Wo ver- 
meintlich „abschließende” Regelungen erreicht sind, zwingt 
der Fortschritt der Technik stets zu weiterführenden Überle- 
gungen. Die treibende Kraft ist der ungebremste Ausbau der 
elektronischen Datenverarbeitung, auf die der Datenschutz 
im wesentlichen nur reagieren kann. Auch der Gesetzgeber 
reagiert in der Regel nur auf die Entwicklungen, die sich auf 
dem Informationsmarkt ergeben. Häufig reagiert er zu 
langsam oder zu spät. Die „Hausaufgaben”, die sich aus dem 
Volkszählungsurteil des Jahres 1983 zwingend ergeben, sind 
weitgehend noch nicht gemacht. Das ständige Herumschlep- 
pen der Gesetzgebungshypotheken von gestern behindert den 
Blick nach vorn und die Entwicklung von Lösungsansätzen 
für die Probleme von morgen. Auch hier gilt, was in abge- 
wandelter Form derzeit in der Politik so häufig zitiert wird: 
„Wer mit seinen Gesetzen zu spät kommt, den überholt die 
Informationstechnik.” Denn diese nimmt unbeirrt von Ge- 
setzentwürfen und -diskussionen ihren Weg, und es ist nichts 
in Sicht, was ihre Verbreitung aufhalten könnte. 

Der Bund hat inzwischen modifizierte Entwürfe zum Bun- 
desdatenschutzgesetz und zum Bundesverfassungsschutzge- 
setz vorgelegt. Einige grobe Mängel der Vorentwürfe schei- 
nen allem Anschein nach ausgemerzt, ohne daß man sagen 
könnte, es handle sich nunmehr um Gesetzentwürfe mit Vor- 
bildwirkung auch für die Länder. Allenthalben spürbar ist der 
politische Kompromiß, die Suche nach dem gemeinsamen 
Nenner, der an vielen Stellen — wie so oft - der kleinste ist. 
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In zentralen Bereichen wie z. B. bei der Strafprozeßordnung 
oder bei den Justizmitteilungen kommt der Gesetzgebungs- 
prozeß nicht voran. Dies hat die mißliche Folge, daß in den 
Ländern zunehmend Polizeigesetze verabschiedet werden, 
denen im Bereich der Strafverfolgung das Fundament fehlt. 
Denn die Polizei kann bei der Aufklärung von und Vorbeu- 
gung vor Straftaten ihre Befugnisse nur aus der Strafprozeß- 
ordnung herleiten. i 

Da die Gerichte zunehmend auch den sogenannten Über- 
gangsbonus nicht mehr als Grundlage der Datenverarbeitung 
gelten lassen wollen, entsteht allmählich eine Situation, in 
der weder Polizei noch Bürger wissen, welche Eingriffe in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei der 
Strafverfolgung nun eigentlich zulässig sind. Dies ist für 
beide Seiten nicht akzeptabel. Erfahrungsgemäß geht es aber 
eher zu Lasten der Bürger. 

In Schleswig-Holstein ist die Situation etwas günstiger, 
soweit der Landesgesetzgeber Kompetenzen hat. Das inzwi- 
schen verabschiedete Schulgesetz und die bislang bekanntge- 
wordenen Entwürfe zum Landesdatenschutzgesetz und zum 
Landesverfassungsschutzgesetz berücksichtigen viele Vor- 
schläge des Datenschutzbeauftragten. Nach den Erfahrungen 
mit der „Pfeiffer-Liste” legt der Landesbeauftragte vor allem 
großen Wert auf klare Regelungen, unter welchen Vorausset- 
zungen Daten des Verfassungsschutzes an die Landesregie- 
rung oder an einzelne ihrer Mitglieder übermittelt werden 
dürfen. Sichergestellt muß auch sein, daß die Daten nur 
zweckgerecht verwendet und nicht im politischen Tages- 
kampf mißbraucht werden. Werden die vorgelegten Entwürfe 
noch weiter verbessert statt verwässert, könnten in den ge- 
nannten Bereichen Gesetze entstehen, die zur deutlichen 
Stärkung der Rechte der Bürger führen. 

Ungünstiger sieht die Situation im Bereich des Archivwesens 
aus, wo dem Landesbeauftragten noch immer kein Gesetz- 
entwurf der Landesregierung bekannt ist. Es mehren sich die 
Fälle, in denen es zum Konflikt zwischen den Interessen des 
Datenschutzes und einer effektiven, insbesondere histori- 
schen Forschung kommt. Wichtige Forschungsvorhaben 
werden verhindert oder verzögert, weil der Landesgesetzge- 
ber die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen nicht 
rechtzeitig schafft. Der Landesbeauftragte ist es leid, sich 
eine. „Bremserrolle” gegenüber der Forschung vorwerfen zu 
lassen. Aber er ist der Wahrer des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung der Bürger und nicht befugt, hierüber zu 
verfügen. Nur der Gesetzgeber kann regeln, in welchem 
Umfang die Forschung personenbezogene Daten Dritter ein- 
beziehen darf. Gleiches gilt für den Umgang mit medizini- 
schen Daten im Bereich der Universitäten und der Kranken- 
häuser. Rechtsgrundlage für die Zugriffe der Forscher auf 
personenbezogene Patientendaten in Krankengeschichten 
und Krankenregistern ist bislang ausschließlich die Einwilli- 
gung der Betroffenen, die oft genug in der Praxis nicht einge- 
holt werden kann. 
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Die besten Gesetze reichen aber nicht aus, wenn sich die Da- 
tenverarbeitungspraxis hierdurch nicht entscheidend verbes- 
sert. Die Bürger erwarten zu Recht, daß sich nicht nur die 
Vorschriften ändern, sondern daß dies auch reale Auswirkun- 
gen hat. Deshalb legt der Landesbeauftragte großen Wert auf 
die Kontrolltätigkeit. Die Überprüfung der Datenverarbei- 
tung bei der Polizei des Landes Schleswig-Holstein, die im 
Berichtszeitraum den Schwerpunkt bildete, zeigt, daß es dort 
in der Praxis noch viele Mängel bei der Datenverarbeitung 
gibt. Der Datenschutzbeauftragte mußte eine Reihe von Be- 
anstandungen aussprechen. Er hat sie mit konkreten Vor- 
schlägen verbunden, bei deren Beachtung sich die reale Si- 
tuation des Datenschutzes in den Polizeibehörden erheblich 
verbessern würde. Auch in anderen Bereichen der Datenver- 
arbeitung zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und 
Praxis. Ohne die Kontrollen der Datenschutzbeauftragten 
wären die Vollzugsdefizite im Datenschutzrecht vermutlich 
erheblich größer. 

Thema Nummer eins sind fast überall die Veränderungen in 
Mittel- und Osteuropa, die ein noch größeres Tempo als der 
Ausbau der Datenverarbeitungstechnik angeschlagen haben. 
Sie haben Folgen auch für die Datenverarbeitung und verlan- 
gen datenschutzrechtliche Konsequenzen. Der Abbau der 
Grenzkontrollen und das Zusammenwachsen der beiden 
deutschen Staaten werden zu einem vermehrten Datenaus- 
tausch auf allen Lebensgebieten führen. Der Datenschutz 
darf dabei im Eifer des Gefechts nicht auf der Strecke 
bleiben. Zu den Absprachen und Regelungen, die jetzt mit 
der DDR getroffen werden, müssen auch datenschutzrechtli- 
che Vorkehrungen gehören. Sie müssen getroffen sein, bevor 
Daten in größerem Umfang mit der DDR ausgetauscht 
werden. 

Auch in der DDR selbst gibt es Interesse an datenschutz- 
rechtlichen Fragestellungen. Staatliche Stellen aus dem 
Bezirk Rostock sind an den Landesbeauftragten mit der Bitte 
um Rat und Unterstützung herangetreten. Man beabsichtigt 
dort, datenschutzrechtliche Vorschriften zu erarbeiten. Der 
Landesbeauftragte hat seine Bereitschaft erklärt, seine Erfah- 
rungen einzubringen. Da nun einmal die DDR im Daten- 
schutzrecht vor einem Neuanfang steht und auf anderen 
Grundlagen aufbauen muß, wäre es allerdings nicht richtig, 
unsere Datenschutzgesetze einfach auf die DDR zu übertra- 
gen. Denkbar ist, daß dort eigene, neue Ansätze gefunden 
werden, die durch eine bloße Aufoktroyierung unserer Da- 
tenschutzgesetze nicht verschüttet werden sollten. Der Lan- 
desbeauftragte wird deshalb im Rahmen seiner Kontakte mit 
den entsprechenden Stellen in der DDR nicht nur reden, 
sondern auch zuhören. 

Datenschutzrechtliche Folgen müssen die Veränderungen in 
der DDR und im Ostblock aber auch bei uns selbst haben. 
Hier bieten sich neue Chancen für mehr Datenschutz. Was im 
Zeichen des kalten Krieges entstanden ist, darf nicht unver- 
ändert fortgeführt werden. Insbesondere bei den Geheim- 

Banpeankaen  
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diensten müssen Datenverarbeitungspraktiken kritisch über- 
prüft werden, deren Notwendigkeit man unter anderen politi- 
schen Gegebenheiten bejahen konnte. 

Die Abschaffung der „Adressendatei Ost” (ADOS), in der 
die Daten von Aus- und Übersiedlern gespeichert wurden, 
kann nur ein Anfang sein. Es ist erfreulich, daß der schles- 
wig-holsteinische Innenminister dem Drängen des Landesda- 
tenschutzbeauftragten nachgekommen ist und als erster den 
Ausstieg aus ADOS verkündet hat. Aber hier geht es weniger 
um die Beendigung eines etablierten Datenverarbeitungsver- 
fahrens als vielmehr um die rechtzeitige Entscheidung, mit 
dem System gar nicht erst richtig zu beginnen. ADOS war 
nämlich eine Neuentwicklung, die unter anderen politischen 
und nachrichtendienstlichen Rahmenbedingungen konzipiert 
worden war. Die Datenerfassung hatte bei Beginn der Verän- 
derungen in der DDR gerade erst angefangen, so daß der Ab- 
schied von ADOS keine allzu bitteren Tränen gekostet haben 
wird. 

Wichtiger sind die notwendigen Folgerungen auf anderen 
Gebieten. Seit Jahrzehnten sammelt z. B. der Bundesgrenz- 
schutz (BGS) an den Grenzen nach von den Geheimdiensten 
vorgegebenen Rasterın Daten über reisende Bundesbürger. 
Nach entsprechenden „Enthüllungen” Anfang der 80er Jahre 
wurde das Verfahren ein wenig modifiziert und umbenannt, 
im Kern aber unverändert fortgeführt. Die politischen Verän- 
derungen der vergangenen Monate bieten die Chance, diese 
Praktiken zu beenden. Freies Reisen sollte immer auch das 
Recht auf unbeobachtetes und nicht registriertes Reisen sein. 
Der Landesbeauftragte ist deshalb dafür eingetreten, daß der 
BGS an der Grenze nur noch terrorismus- und spionagebezo- 
gene Daten sammelt, da es insoweit auch um polizeirelevante 
Daten geht. Kurz vor Fertigstellung des Berichts traf die Mit- 
teilung ein, daß der Innenminister auch die Amitshilfe des 
BGS für den schleswig-holsteinischen Verfassungsschutz 
weitgehend einstellen möchte. Dies hat der Landesbeauftrag- 
te mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. 

Zieht man Bilanz, so hinterläßt der Ausblick auf die 90er 
Jahre gemischte Gefühle. Gesicherten Freiheitsräumen für 
den einzelnen stehen neue Bedrohungen gegenüber. Wir 
brauchen nicht weniger, sondern mehr Datenschutz, weil wir 
auch immer mehr automatisierte Datenverarbeitung bekom- 
men. Das Persönlichkeitsrecht ist nicht statisch, sondern muß 
stets dynamisch gegen neue Gefährdungen geschützt und er- 
kämpft werden. Daß der Datenschutzbeauftragte dies mit 
vollem Engagement tut, darauf können sich die Bürgerinnen 
und Bürger von Schleswig-Holstein verlassen. 

2. Das Parlament und „sein” Datenschutzbeauftragter 

Auch der 11. Tätigkeitsbericht wurde auf breiter parlamenta- 
rischer Basis beraten. Der Landesbeauftragte erhielt Gele- 
genheit, den federführenden Innen- und Rechtsausschuß 
sowie den Ausschuß für Kultur, Jugend und Sport und den 
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Sozialausschuß über das Spektrum der datenschutzrechtli- 
chen Sachverhalte und Forderungen des vergangenen Jahres 
zu informieren und Fragen zu beantworten. Dabei konnte er 
die zunehmende Bereitschaft der Ministerien hervorheben, 
ihn als Berater schon bei der Vorbereitung von Gesetzent- 
würfen zu beteiligen. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und er selbst haben dies besonders gern getan, weil ihre Hin- 
weise und Empfehlungen häufig aufgegriffen und in Gesetz- 
entwürfen berücksichtigt wurden. Hierzu ist insbesondere auf 
die Novellierung des Landesschulgesetzes zu verweisen, die 
vom ersten Vorentwurf über die Regierungsvorlage bis zur 
parlamentarischen Beratung datenschutzrechtlich begleitet 
wurde. Auch an den laufenden Vorarbeiten zu einem Verfas- 
sungsschutz- und Polizeigesetz sowie zur Novellierung des 
Landesdatenschutzgesetzes beteiligte der Innenminister den 
Datenschutzbeauftragten und zeigte Offenheit für manche 
„bessere” datenschutzgerechtere Lösung. 

Ebenso positiv beurteilt der Landesbeauftragte die Tatsache, 
daß das Landesparlament selbst zunehmend die Dienste 
„seines” Datenschutzbeauftragten in Anspruch nimmt. Dies 
zeigte sich nicht nur bei den Beratungen zu Gesetzentwürfen 
der Regierung, sondern auch, als es um die Absicht des Par- 
laments ging, aus der „Kieler Affäre” die Konsequenzen für 
das Landesverfassungsrecht zu ziehen. Der Landesbeauftrag- 
te erhielt Gelegenheit, Empfehlungen zur datenschutzrechtli- 
chen Absicherung des parlamentarischen Akteneinsichts- und 
Aktenvorlagerechts zu machen, die in den Beratungen all- 
seits aktzeptiert wurden. 

Aber das Parlament „nahm” nicht nur, es „gab” auch. Dank 
seiner Unterstützung und der Bemühungen der Landtagsver- 
waltung konnte die Dienststelle des Landesbeauftragten eine 
„behördenferne” und gleichzeitig „parlamentsnahe” Unter- 
kunft im „Regierungsviertel” beziehen. Die Beendigung der 
provisorischen Unterbringung 14 Monate nachdem die 
Dienststelle des Landesbeauftragten aus dem Innenministeri- 
um herausgelöst und an das Parlament angegliedert worden 
war, beginnt allerdings wieder mit einem Provisorium: Die 
neuen Diensträume müssen in den nächsten beiden Jahren 
erst noch umgebaut werden. 

3, Parlamentsreform und Reform des kommunalen Verfas- 
sungsrechts: Transparenz und Datenschutz 

Offenheit, das war in den letzten Monaten zu erleben, ist un- 
verzichtbare Grundlage eines demokratischen Miteinander. 
Nur wenn Entscheidungsabläufe transparent sind, sind die 
Bürger, sind ihre Repräsentanten in den Vertretungskörper- 
schaften des Staates und der kommunalen Verwaltung in der 
Lage, die Entwicklung im Gemeinwesen zu gestalten. Offen- 
heit und Transparenz sind die Basis demokratischer Lebens- 
formen und haben ihre Bezüge zum Recht auf informationel- 
le Selbstbestimmung. Abstriche davon bedürfen besonderer 
Rechtfertigung. 
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Andererseits sind die Achtung der Menschenwürde und die 
Möglichkeit für den einzelnen, sich frei zu entfalten, Grund- 
bedingungen für den Bestand und die Fortentwicklung der 
Demokratie. Diese Persönlichkeitsrechte konkretisieren sich 
u. a. in einem Anspruch auf Privatheit und dem Recht, selbst 
zu bestimmen, welche Informationen über die eigene Persön- 
lichkeit offenbart werden sollen. Einschränkungen dieses 
Rechts können nur durch normenklare gesetzliche Vorschrif- 
ten gerechtfertigt werden. 

Beide Grundsätze, das Recht der Öffentlichkeit auf Informa- 
tion über Entscheidungsvorgänge und das Recht der Bürger 
auf Vertraulichkeit ihrer persönlichen Verhältnisse haben ge- 
meinsame Wurzeln, geraten aber im Einzelfall immer wieder 

. einmal in Konflikt. Dieser ist deshalb nicht einfach zu lösen, 
weil beide Rechtspositionen einander im Grundsatz gleich- 
rangig gegenüberstehen. 

In welche Richtung Konfliktlösungen gehen müssen, zeigt 
das „Flick-Urteil” des Bundesverfassungsgerichts. Dort wird 
ausgeführt, daß sich „Beweiserhebungsrechte des parlamen- 
tarischen Untersuchungsausschusses und grundrechtlicher 
Datenschutz ... auf der Ebene des Verfassungsrechts gegen- 
über(stehen) und ... im konkreten Fall einander so zugeordnet 
werden (müssen), daß beide soweit wie möglich ihre Wirk- 
samkeit entfalten” (BVerfGE 67, 143 f.). Dieser Grundsatz 
dürfte nicht nur auf die politische Kontrolle durch das Parla- 
ment anwendbar sein, sondern auch für die aus dem Verfas- 
sungsgrundsatz kommunaler Selbstverwaltung abgleiteten 
Kontrollrechte kommunaler Vertretungskörperschaften seine 
Bedeutung haben. 

Davon ist der Landesbeauftragte ausgegangen, als er den 
Landtag bei den Erörterungen einer Verfassungsreform in 
Schleswig-Holstein und einer Novelle zum Kommunalver- 
fassungsrecht beraten hat. Das gesetzgeberische Ziel war, 
durch mehr demokratische Offenheit die Rechte der Vertre- 
tungskörperschaften und ihrer Mitglieder auf Information ge- 
genüber der Verwaltung zu stärken. Mittel dazu sollten u. a. 
das Recht auf Akteneinsicht und die Öffentlichkeit der Sit- 
zungen von Fachausschüssen sein. Wie war unter diesen Vor- 
gaben das Persönlichkeitsrecht betroffener Bürger zu 
wahren? 

Wie die Exekutive muß auch die Legislative Umfang und In- 
tensität von Eingriffen in das informationelle Selbstbestim- 
mungsrecht gegen das Recht auf Information der Allgemein- 
heit abwägen. Überdies muß das in einem Gesetz geschehen, 
das die Grundsätze der Normenklarheit und der Verhältnis- 
mäßigkeit berücksichtigt. Der Landesbeauftragte empfahl 
deshalb, das für die neue Verfassung des Landes vorgesehene 
erweiterte Informationsrecht des Landtages in seinem Wort- 
laut zu ergänzen. Daraufhin wurde der Begriff der „überwie- 
genden schutzwürdigen Belange einzelner” in den Entwurf 
eingefügt, bei deren Gefährdung die Landesregierung gehal- 
ten ist, Auskünfte an das Parlament zu verweigern oder die 
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Vorlage von Akten abzulehnen. Mit dem Rechtsbegriff der 
„schutzwürdigen Belange” ist der wesentliche Ausgang- 
spunkt für das notwendige weitere Verfahren verankert. Es 
folgt daraus nämlich, daß 

— jedes Informationsersuchen der Vertretungskörperschaft 
oder ihrer Mitglieder zu einer Einzelentscheidung der in- 
formationsverwaltenden Stelle führen muß, 

— diese Entscheidung eine konkrete Abwägung zwischen In- 
dividualrecht der Betroffenen und Aufgabenerfüllung der 
Vertretungskörperschaft im Einzelfall voraussetzt und 

— eine nachprüfbare Rechtsentscheidung zu treffen ist, die 
nicht von politischer Zweckmäßigkeit oder zufälligen Ab- 
stimmungsmehrheiten bestimmt werden darf. 

Da vorgesehen ist, zu der neuen Verfassungsbestimmung ein 
ausführendes Gesetz zu erlassen, sollten dort die notwendi- 
gen eingehenderen Regelungen getroffen werden. Hierzu 
könnten Kriterien für die Entscheidung gehören, wann dem 
Individualrecht der Vorrang vor dem Informationsanspruch 
der Vertretung gebührt. Maßnahmen und Verfahren sind an- 
zuordnen, die den Schutz und die Sicherheit besonders ver- 
traulicher Informationen und Akten im Parlament gewährlei- 
sten. Schließlich bedarf es als Korrelat zu einem erweiterten 
Informationsrecht eines Schutzes der Informationen gegen 
Zweckentfremdung durch Weitergabe- und Verwertungsver- 
bote und einer Verpflichtung der Abgeordneten, die erlangten 
Kenntnisse vertraulich zu behandeln. 

Da die Forderung nach Offenheit und Transparenz auch den 
Rechtskreis der einzelnen Abgeordneten berührt - denn auch 
sie sind als Personen gegenüber „ihrem” Parlament Träger 
des eigenen informationellen Selbstbestimmungsrechts — sah 
sich der Landesbeauftragte veranlaßt, in diesem Zusammen- 
hang auch eine klare gesetzliche Grundlegung für die schon 
heute praktizierten Mitteilungspflichten der Abgeordneten in 
den „Verhaltenregein für die Mitglieder des Schleswig-Hol- 
steinischen Landtages” anzuregen. Der Zweck der Angaben 
zur Person, die Befugnis der Präsidentin des Landtages, diese 
Informationen zu verwenden, und die Notwendigkeit, sie zu 
schützen, sollten nach Auffassung des Landesbeauftragten im 
Abgeordnetengesetz festgelegt werden. 

In diesen Anregungen sieht der Landesbeauftragte eine trag- 
fähige Grundlage für Entscheidungen zwischen Offenba- 
rungspflicht und Recht auf Vertraulichkeit. Die Einzelfallab- 
wägung und die nach Rechisgrundsätzen und nicht allein 
nach Mehrheiten zu treffende Entscheidung sind darüber 
hinaus der methodische Ansatz, auch die Informationsersu- 
chen kommunaler Vertretungskörperschaften gegenüber den 
Kommunalverwaltungen zu beurteilen. 

11 
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4. Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, Ergebnisse von Kon- 
trollen, Beratung der Behörden 

41 Allgemeine und innere Verwaltung 

41.1 Personalwesen 

4.1.1.1 Das neue Mitbestimmungsgesetz — Mitbestimmung auch 
für den Betroffenen? . 

Der Entwurf eines neuen Mitbestimmungsgesetzes für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst enthält von dem Grund- 
satz, daß eigentlich alle Beschäftigten unter die Mitbestim- 
mung des Personalrates fallen sollen, eine Reihe von Aus- 
nahmen. Für Beamte der Besoldungsgruppe B und vergleich- 
bare Angestellte ist beabsichtigt, die Mitbestimmung durch 
den Personalrat generell auszuschließen, für andere Mitarbei- 
ter soll der Personalrat nur auf Antrag tätig werden. Soweit 
im Einzelfall besonders schutzwürdige persönliche Interes- 
sen von Beschäftigten berührt werden, soll die Beteiligung 
des Personalrats von der Zustimmung der Betroffenen abhän- 
gig gemacht werden. 

Der Personalrat hat als Interessenvertreter der Mitarbeiter die 
Aufgabe, an den sie betreffenden Entscheidungen der Dienst- 
stelle mitzuwirken. Mit der Einschaltung des Personalrates 
ist aber in aller Regel auch eine Offenbarung besonders 
schützenswerter Daten des Betroffenen verbunden. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht wäre es deshalb zu begrü- 
ßen, wenn jeder für sich selbst die Entscheidung treffen 
könnte, ob er eine Mitbestimmung durch den Personalrat in 
seinem Fall wünscht. 

Nach dem Gesetzentwurf ist weiter vorgesehen, dem Perso- 
nalrat schriftliche Unterlagen und in Dateien gespeicherte 
Daten uneingeschränkt zugänglich zu machen. Nur für Per- 
sonalakten und für dienstliche Beurteilungen ist eine Sonder- 
regelung geplant. Über deren Inhalt bzw. Ergebnis soll der 
Personalrat lediglich insoweit informiert werden, wie es für 
die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

Für den Landesbeauftragten stellt sich die Frage, weshalb 
diese Einschränkungen nicht auch bei der Bereitstellung 
schriftlicher Unterlagen und in Dateien gespeicherter Daten 
gelten sollen. Auch solche Daten dürfen dem Personalrat nur 
zu seiner rechtmäßigen und erforderlichen Aufgabenerfül- 
lung zugänglich gemacht werden. 

Wie wichtig eindeutige gesetzliche Regelungen für die Da- 
tenflüsse an den Personalrat sind, zeigt nachfolgender Fall: 
Versetzungsanträge von Lehrkräften sollten in Kopie an 
einen Personalrat weitergegeben werden. Für den Landesbe- 
auftragten war die Rechtslage eindeutig. Nach dem derzeit 
gültigen Personalvertretungsgesetz dürfen Personalakten nur 
mit Zustimmung der Mitarbeiter und nur von den von ihnen 
bestimmten Mitgliedern des Personalrates eingesehen 
werden. Versetzungsanträge sind rechtlich mit ihrem Eingang 

. beim Dienstherrn als Bestandteil der Personalakte anzusehen. 

12 
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4.1.1.2 

Soweit Kopien quasi als Auszug aus der Personalakte ohne 
Zustimmung der Betroffenen an den Personalrat weitergege- 
ben werden, liegt darin ein Verstoß gegen geltendes Recht, 
den der Landesbeauftragte im konkreten Fall gegenüber der 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur be- 
anstandet hat. Wohlgemerkt, es ging in diesem Fall nicht 
darum, dem Personalrat den Zugang zu Daten zu verwehren, 
die er im Einzelfall objektiv benötigt. Der Dienstherr ist aber 
verpflichtet, eben nur diese Daten und nicht weitere „über- 
flüssige” Informationen bereitzustellen. 

Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
hat aufgrund der Bedenken des Landesbeauftragten den für 
das Beamtenrecht zuständigen Innenminister um Stellung- 
nahme gebeten. Dieser hat sich der Meinung des Landesbe- 
auftragten angeschlossen. 

Auch Gleichstellungsbeauftragte achten das Persönlich- 
keitsrecht 

Die „Richtlinien zur Gleichstellung der Frauen im schleswig- 
holsteinischen Landesdienst” (Gleichstellungsrichtlinien) be- 
rühren auch Probleme des Datenschutzes. Richtlinien und 
Verwaltungsanweisungen können nämlich das Verfahren nur 
im Rahmen bestehender Gesetze gestalten. Sie können insbe- 
sondere nicht ohne gesetzliche Grundlage das informationel- 
le Selbstbestimmungsrecht Betroffener einschränken. 

Soweit die behördeninternen Gleichstellungsbeauftragten 
Angaben über einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er- 
halten, ist das datenschutzrechtlich unbedenklich, solange 
diese Angaben den Bereich der personalverwaltenden 
Dienststelle nicht verlassen, also „Dritten” nicht zugänglich 
werden. Die Gleichstellungsbeauftragten werden nach den 
Richtlinien nur innerhalb der Dienststelle tätig, sind der 
Dienststellenleitung unterstellt und haben keine Entschei- 
dungsrechte. In diesem Rahmen kann das organisatorische 
Verfahren für eine interne Personalentscheidung auch ohne 
Gesetz geregelt werden. So wie sich die Dienststelle speziel- 
ler Personalreferenten und ihrer Mitarbeiter bedienen kann, 
bleibt ihr auch eine Beratung durch eine interne Gleichstel- 
lungsbeauftragte unbenommen. 

Allerdings folgt daraus nicht das generelle Recht der Gleich- 
stellungsbeauftragten, in die vollständigen Personalakten 
Einsicht zu nehmen. Das Informationsrecht ist vielmehr auf 
solche Unterlagen begrenzt, die zur Aufgabenerfüllung erfor- 
derlich sind. Eine Verfahrensvereinfachung oder eine Er- 
leichterung der Entscheidung allein rechtfertigen noch nicht 
die Akteneinsicht. Verantwortlich für den Umfang der vorge- 
legten Informationen bleibt die Dienststellenleitung. Sie wird 
im Konfliktfall begründen müssen, weshalb eine bloße Aus- 
kunft oder eine Teileinsicht nicht ausgereicht hätte und 
deshalb die Entscheidung schriftlich dokumentieren müssen. 
Wird in Mitarbeiterrechte eingegriffen, so ist eine vorherige 
Unterrichtung geboten. 

13 
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Unverzichtbar ist eine gesetzliche Regelung jedoch, wenn im 
Rahmen ressortübergreifender Abstimmungen im Einzelfall 
„im Benehmen” mit der Frauenministerin personenbezogene 
Informationen etwa über Vergleichsfälle und Konkurrentin- 
nen und Konkurrenten den Zuständigkeitsbereich der perso- 
nalverwaltenden Dienststellen verlassen sollen. 

4.1.1.3 Die Telefondatenerfassung erhält durch ISDN eine neue 
Qualität 

Der Landesbeauftragte hat das Problem der Telefondatener- 
fassung wiederholt aufgegriffen (zuletzt im 11. TB, S. 12). Er 
muß nun auf die neueste Entwicklung in der Fernmeldetech- 
nik der Deutschen Bundespost hinweisen und abermals 
warnen, denn die Deutsche Bundespost bietet als besonderen 
Postdienst auf Antrag einen Einzelgebührennachweis für 
solche Teilnehmer an, die an das digitale Fernmeldenetz 
(ISDN) angeschlossen sind. Dieser Postdienst listet Datum, 
Uhrzeit, Zielnummer und Gebühreneinheiten aller Einzelge- 
spräche auf, die von einem bestimmten Anschluß geführt 
wurden. Der Anschlußinhaber kann so jedes ausgehende Ge- 
spräch nach Zeitpunkt und Zielnummer feststellen. Durch 
einen Vergleich des Einzelgebührennachweises mit internen 
Aufzeichnungen dienstlicher Gespräche können damit die 
Zielnummern privater Telefongespräche von dienstlichen 
Anschlüssen auch dann ermittelt werden, wenn sie in der Ne- 
benstellenanlage selbst nicht registriert wurden. 

Ob dieser neue Service der Deutschen Bundespost mit dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar ist, 
wird vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz unter- 
sucht. Die Vorkehrungen, die öffentliche Stellen des Landes 
Schleswig-Holstein in diesem Zusammenhang zu treffen 
haben, hat der Landesbeauftragte zu beurteilen. Soll den ein- 
vernehmlich erarbeiteten Grundsätzen für die Gebührenda- 
tenerfassung in Schleswig-Holstein entsprochen werden, 
bleibt nur die Möglichkeit, daß öffentliche Stellen, die sich 
mit automatisch aufzeichnenden Nebenstellenanlagen an das 
ISDN-Netz anschließen und Privatgespräche über diese An- 
schlüsse zulassen, keinen Einzelgebührennachweis in An- 
spruch nehmen. Der Innenminister beabsichtigt, für die Inan- 
spruchnahme zusätzlicher Datenaufzeichnungen der Bundes- 
post durch die Dienststellen eine besondere Genehmigung 
der jeweiligen obersten Dienstbehörde vorzusehen. Sie 
müßte für solche Dienststellen versagt werden, in denen au- 
tomatisch aufzeichnende Nebenstellenanlagen verwendet 
werden. 

4.1.2  Verfassungsschutz 

4.1.2.1 Zweckbindung innerhalb des Verfassungsschutzes 

Im 11. Tätigkeitsbericht (S. 21) hatte der Landesbeauftragte 
über Schwachstellen in den neuen Sicherheitsrichtlinien be- 

„ fichtet. Er machte dabei Verfahrensvorschläge, mit deren 
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4.1.2.2 

Hilfe das Freiwilligkeitsprinzip bei der Überprüfung von An- 
gehörigen der Mitarbeiter gewährleistet werden sollte. Wie 
berichtet, hat der Innenminister diese Vorschläge abgelehnt. 

In einer anderen wichtigen Frage hat der Datenschutzbeauf- 
tragte eine wesentliche Verbesserung erreicht. Auf seinen 
Vorschlag hat der Innenminister zugesichert, daß Daten, die 
im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung erhoben worden 
sind, künftig darüber hinaus nur noch für Zwecke der Spio- 
nageabwehr genutzt werden. Auf eine Nutzung für sonstige 
Zwecke des Verfassungsschutzes wird völlig verzichtet. 
Damit ist Schleswig-Holstein nach Kenntnis des Landesbe- 
auftragten das erste Land, das den Zweckbindungsgrundsatz 
im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung in dieser umfassen- 
den Weise anerkannt hat. Erstmalig ist damit auch bestätigt 
worden, daß hinsichtlich der Datennutzung zwischen den 
verschiedenen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde zu 
unterscheiden ist. 

Der Landesbeauftragte wertet dies auch im Hinblick auf zu 
erwartende bundesgesetzliche Regelungen zur Sicherheits- 
überprüfung als einen wichtigen Durchbruch. Er verspricht 
sich daraus eine Verbesserung der Position der betroffenen 
Mitarbeiter und deren Angehöriger. 

Ungelöst ist weiterhin das Problem der fehlenden Rechts- 
grundlage für die Sicherheitsüberprüfung. Hierfür ist ein spe- 
zielles, normenklares Gesetz notwendig. Bis zu seinem Erlaß 
dürfen Sicherheitsüberprüfungen nur im unbedingt erforder- 
lichen Umfang durchgeführt werden. Dabei muß auch be- 
rücksichtigt werden, daß infolge der Veränderungen in der 
DDR und Osteuropa nicht mehr so häufig und nicht mehr so 
intensiv überprüft werden muß. 

Die jetzt zugesagte Zweckbindung der Daten ist ein wichti- 
ger Schritt, um die Folgen aus der fehlenden Rechtsgrundla- 
ge für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abzu- 
mildern. 

Neue Wege im Landesverfassungsschutzgesetz 

Kurz vor Fertigstellung dieses Berichts hat das Kabinett den 
Entwurf für ein neues Landesverfassungsschutzgesetz verab- 
schiedet. Der Landesbeauftragte war frühzeitig beteiligt und 
hat sich schriftlich und in Besprechungen hierzu geäußert. 
Seine Vorstellungen sind weitgehend berücksichtigt worden. 
Von einigen Einzelpunkten abgesehen, ist der Landesbeauf- 
tragte insgesamt mit dem vorgelegten Entwurf zufrieden. Er 
dürfte im Ergebnis zu mehr Rechtssicherheit und zu mehr 
Datenschutz beim Verfassungsschutz führen. Zu den wesent- 
lichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Gesetz 
gehören: 

— Die Aufgaben des Verfassungsschutzes, insbesondere bei 
der Beobachtung verfassungswidriger Bestrebungen, 
werden präziser umschrieben. 
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4.1.2.3 

— Bei den Befugnissen wird stärker differenziert; sie werden 
den einzelnen Aufgaben zugeordnet. 

— Die nachrichtendienstlichen Mittel werden im Gesetz bei- 
spielhaft aufgezählt. Ihre verbindliche Festlegung in einer 
Dienstanweisung wird vorgeschrieben. Die Verwendung 
der mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobenen Daten 
wird speziell geregelt. Greifen nachrichtendienstliche 
Mittel besonders intensiv in die Rechte der Bürger ein, so 
ist ihre Anordnung dem Minister vorbehalten. Die Bürger 
müssen im nachhinein unterrichtet werden. 

- Erstmals wird das Zweckbindungsprinzip innerhalb des 
Verfassungsschutzes geregelt. 

— Das Auskunftsrecht der Bürger auch gegenüber dem Ver- 
fassungsschutz wird grundsätzlich anerkannt. Wird dem 
Auskunftsanspruch ausnahmsweise nicht Genüge getan, 
so ist der Betroffene ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß 
er den Landesbeauftragten für den Datenschutz anrufen 
kann. 

— Die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere 
die Speicherung in Dateien, wird im Vergleich zum bishe- 
rigen Recht restriktiv geregelt. 

— Der Datenaustausch zwischen Polizei und Verfassungs- 
schutz wird eingeschränkt. 

— Eine allgemeine Berichtspflicht der Behörden des Landes 
gegenüber dem Verfassungsschutz besteht nur, sofern ein 
Terrorismus- oder Spionageverdacht besteht. 

Der Landesbeauftragte sieht in diesem Gesetzentwurf viele 
seiner seit Jahren erhobenen Forderungen bestätigt. Er hofft, 
daß er möglichst bald vom Gesetzgeber verabschiedet wird, 
damit Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein dem 
Gesetz entnehmen können, mit welchen Eingriffen in ihr in- 
formationelles Selbstbestimmungsrecht durch die Verfas- 
sungsschutzbehörde sie rechnen müssen. 

Der Bundesgrenzschutz beobachtet an der Grenze nicht 
mehr für den Verfassungsschutz 

Zum freien Reisen gehört auch die Gewißheit, daß Grenz- 
übertritte nicht beobachtet und gespeichert und den Bürgern 
später einmal entgegengehalten werden, wenn sie in das 
„falsche” Land gereist sind. Diese Freiheit galt für die Bun- 
desbürger in der Vergangenheit nur mit gewissen Einschrän- 
kungen. Der Bundesgrenzschutz (BGS) leistete nämlich seit 
Jahrzehnten Amtshilfe in der Form, daß er Daten über Bürger 
nach von den Geheimdiensten vorgegebenen Rastern erhob 
und an diese weiterleitete. Man unterscheidet zwischen der 
„benannten” und der „unbenannten Amtshilfe”. Bei der be- 
nannten Amtshilfe werden von den Geheimdiensten Namen 
an den BGS übermittelt, die dort in die Grenzfahndungsdatei 
eingespeichert werden. Werden die betreffenden Personen 
beim Grenzübertritt kontrolliert, so sind ihr Name und der 
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ihrer Begleiter unauffällig zu notieren und an die ausschrei- 
bende Geheimdienstbehörde zu übermitteln. Bei der „unbe- 
nannten Amtshilfe” werden Daten über Bürger erhoben, bei 
denen Umstände vorliegen, die auf ein von den Geheimdien- 
sten vorgegebenes Raster „passen”. Derartige Daten wurden 
in den vergangenen Jahren vornehmlich — aber nicht aus- 
schließlich - an den Östgrenzen erhoben. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
haben sich stets gegen diese Form der Amtshilfe gewandt. 
Sie konnten sich dabei auch auf Rechtsgutachten stützen, die 
im Auftrag des Bundesinnenministers erarbeitet worden 
waren und in denen nachgewiesen war, daß derartige Daten- 
erhebungen nicht zu den Aufgaben des BGS zählen. Sie 
wären also nur auf der Basis einer eigenständigen Rechts- 
grundlage zulässig gewesen. Gleichwohl ist die Praxis in den 
vergangenen Jahren auf der Grundlage einer vom Bundesin- 
nenminister herausgegebenen Dienstanweisung fortgeführt 
worden. 

Die Veränderungen im Osten haben den Landesbeauftragten 
erneut veranlaßt, die schleswig-holsteinische Verfassungs- 
schutzbehörde aufzufordern, zu überprüfen, ob sie an dieser 
Form der Amtshilfe des BGS weiter festhält und ob und in 
welcher Form die vom BGS bislang übermittelten Daten ge- 
speichert werden. Sie hat daraufhin mitgeteilt, daß ab sofort 
auf „unbenannte” Amtshilfersuchen an den BGS verzichtet 
werden kann. Dieser Teil der Amtshilfe des BGS wird folg- 
lich für die schleswig-hoisteinische Verfassungsschutzbehör- 
de in Zukunft nicht mehr praktiziert. Was die Speicherung 
der bislang vom BG$ übermittelten Daten angeht, so hat die 
Verfassungsschutzbehörde mitgeteilt, daß sie weitgehend 
bereits gelöscht sind. Man werde im Zuge der weiteren Be- 
reinigungsarbeiten Hinweise auf derartige vom BGS gemel- 
dete Reisen tilgen. 

Zu lösen bleibt nach Auffassung des Landesbeauftragten 
noch das Problem der „benannten Amtshilfe”. Auch sie ist 
nur auf der Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Er- 
mächtigung zulässig. Es stellt sich sogar die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen diese Form der Amitshilfe mit dem 
verfassungskräftigen Trennungsgebot zwischen Polizei und 
Nachrichtendiensten vereinbar ist. Hier geht es nämlich 
darum, daß die Verfassungsschutzbehörden den BGS um die 
Vornahme einer den Polizeibehörden vorbehaltenen Daten- 
verarbeitungsmaßnahme ersuchen, nämlich um die Einspei- 
cherung von Daten in die polizeiliche Fahndungsdatei. Ohne 
ein Ersuchen von Verfassungsschutzbehörden würden die be- _ 
treffenden Daten dort nicht gespeichert und dementspre- 
chend auch beim Grenzübertritt nicht abgerufen. Der Lan- 
desbeauftragte hat deshalb erhebliche Zweifel, ob diese Form 
der Amitshilfe unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten 
zulässig sein kann. Derzeit hat allerdings die schleswig-hol- 
steinische Verfassungsschutzbehörde keine Amtshilfeersu- 
chen an den BGS im Rahmen der „benannten Amtshilfe” ge- 
stellt. 
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4.1.2.4 Abschied von ADOS 

Vor einem Jahr wurde von den Verfassungsschutzbehörden 
des Bundes und der Länder die „Adressendatei Ost” (ADOS) 
eröffnet. In ihr wurden Daten über frühere Wohnsitze und 
Arbeitsstätten von Aus- und Übersiedlern aus dem Ostblock 
gespeichert. Wäre ADOS so wie geplant aufgebaut und be- 
trieben worden, so wären darin Millionen von Datensätzen 
gespeichert worden. Zweck der Speicherung war es, im Falle 
von Spionageverdachtsfällen mit Hilfe der gespeicherten 
Adressen früherer Wohn- und Arbeitsorte in der DDR 
nunmehr in der Bundesrepublik lebende Zeugen ausfindig zu 
machen. Es handelte sich also gewissermaßen um die vor- 
beugende Speicherung möglicher Zeugen möglicher künfti- 
ger Spionageverdachtsfälle. 

Eine derart weit im Vorfeld angelegte Speicherung war dem 
Landesbeauftragten aus dem gesamten Sicherheitsbereich 
bislang noch nicht bekannt. Er hat deshalb erhebliche rechtli- 
che Bedenken gegen ADOS geltend gemacht und den Innen- 
minister darauf hingewiesen, daß das geltende Recht hierfür 
keine Grundlage enthält. Er hat darüber hinaus Zweifel ange- 
meldet, ob eine verfassungsmäßige Grundlage für ADOS 
überhaupt möglich wäre. Eine so weit ins Vorfeld verlagerte 
Datenspeicherung stößt an grundsätzliche verfassungsrechtli- 
che Grenzen. Den Innenminister des Landes Schleswig-Hol- 
stein hat er aufgefordert, die von der schleswig-holsteini- 
schen Verfassungsschutzbehörde eingegebenen Daten in 
ADOS zu löschen. 

Dem hat der Innenminister nunmehr mit der Mitteilung 
„Adios ADOS” zugestimmt. Zwischenzeitlich haben auch 
der Bund und die anderen Länder reagiert und mitgeteilt, daß 
die in ADOS gespeicherten Datensätze vernichtet wurden. 
Der Landesbeauftragte begrüßt dies und ist darüber hinaus 
der Auffassung, daß auch für künftige Fälle ausgeschlossen 
sein muß, daß Sicherheitsbehörden mögliche spätere Zeugen 
noch nicht einmal begangener Straftaten auf Vorrat spei- 
chern. 

4.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

4.1.3.1 Datenschutzkontrolle bei der Polizei: Noch manches liegt 
im argen 

Im Berichtszeitraum konnte eine umfassende Querschnitts- 
prüfung der Datenverarbeitung bei der Polizei des Landes 
abgeschlossen werden. Die Kontrolle erstreckte sich über 
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. In ihrem Verlauf 
wurden sowohl das Kriminalpolizeiamt mit mehreren Haupt- 
sachgebieten als auch eine Kriminalpolizeidirektion und eine 
Kriminalpolizeistelle geprüft. In den verschiedenen polizeili- 
chen Datensammlungen wurden stichprobenweise Erhebun- 
gen vorgenommen. Einbezogen waren sowohl Kriminalakten 
als auch Vorgangsablagen, Rauschgifttäterakten, Hinweisak- 
ten, Personenakten und andere kriminalpolizeiliche perso- 
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nenbezogene Sammlungen. Im Mittelpunkt standen dabei die 
Personenerkenntnisdatei „PED”, die Arbeitsdateien „PIOS- 
Rauschgift”, „PIOS-Organisierte Kriminalität” und „PIOS- 
Innere Sicherheit”. Bei den manuellen Dateien standen die 
Lichtbildvorzeigekarteien im Vordergrund. 

Das Ergebnis der Kontrolle kann dahin gehend zusammenge- 
faßt werden, daß eine Vielzahl von Mängeln in der Datenver- 
arbeitung der Polizei festgestellt wurde. Der Landesbeauf- 
tragte hat deshalb eine Reihe von Beanstandungen ausge- 
sprochen. Zugleich hat er konkrete Empfehlungen zur, Verän- 
derung der polizeilichen Datenverarbeitung und zur Überar- 
beitung der ihr zugrunde liegenden Vorschriften gegeben. 
Schwerpunkte seiner Feststellungen waren: 

Polizeiliche Kriminalakten 

Kem der polizeilichen personenbezogenen Datenverarbei- 
tung ist die Kriminalakte. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren 
noch 240.000 Kriminalakten im Land Schleswig-Holstein 
vorhanden. Noch vor zehn Jahren lag die Zahl bei ca. 
600 000 bis 650.000. Ohne daß die zugrunde liegenden 
Gesetze oder Erlasse geändert worden sind, wurde die Zahl 
der Kriminalakten in diesem Zeitraum um 400 000 verringert 
(vgl. dazu auch 11. TB, S. 57). Dem Landesbeauftragtenn 
stellt sich die Frage, welcher Bestand an Kriminalakten zur 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung nun tatsächlich erforderlich 
ist. Er hat deshalb darauf gedrängt, die Zweckbestimmung 
der Kriminalakten konkret zu definieren, damit ein Maßstab 
für die Beurteilung der Erforderlichkeit der noch vorhande- 
nen Kriminalakten gegeben ist. Nach seiner Einschätzung 
könnte der derzeitige Bestand erneut um 30 bis 40 % verrin- 
gert werden, ohne daß die polizeiliche Aufgabenerfüllung 
ernsthaft gefährdet würde. 

Für polizeiliche Kriminalakten über abgeschlossene Ermitt- 
lungsverfahren, die für Zwecke der künftigen Strafverfol- 
gung vorgehalten werden, gibt es nach Auffassung des Lan- 
desbeauftragten wie auch der Rechtsprechung derzeit keine 
Rechtsgrundlage. Kriminalakten können deshalb nach den 
von der Rechtsprechung zum Übergangsbonus entwickelten 
Grundsätzen bis zum Inkrafttreten entsprechender Vorschrif- 
ten nur aufbewahrt werden, sofern es für die Fortführung 
einer geordneten polizeilichen Tätigkeit unumgänglich ist. 
Hieraus ergibt sich ein engerer Maßstab als das im Daten- 
schutzrecht sonst geltende Erforderlichkeitsprinzip. Daraus 
leitet sich die Forderung ab, daß Kriminalakten nicht sche- 
matisch angelegt werden dürfen, sondern daß im Einzelfall 
die Erforderlichkeit zu prüfen und insbesondere eine Progno- 
seentscheidung zu treffen ist, ob Rückfallgefahr besteht und 
ob das Vorhalten einer Kriminalakte für die Aufklärung einer 
zu erwartenden weiteren Straftat erforderlich ist. 

Die Kontrolle hat gezeigt, daß derzeit im Bereich der Lan- 
despolizei weitgehend nicht nach dieser Maxime verfahren 
wird, sondern daß Kriminalakten häufig routinemäßig ange- 

19 

     



Drucksache 12/823 Schleswig-Holsteinischer Landtag — 12. Wahlperiode 
  

legt werden. Der Landesbeauftragte hat eine Reihe von Ein- 
zelfällen herausgegriffen und beanstandet. 

© So war beispielsweise eine Kriminalakte vorhanden, weil 
ein neunjähriges Mädchen einen Ladendiebstahl mit einer 
Beute im Wert von 3,75 DM begangen hatte. 

@ In einem anderen Fall war ein Schnapsfläschchen im Wert 
von 1,39 DM gestohlen worden. " 

® Eine Kriminalakte wurde angelegt, weil der Betroffene 
einem anderen eine Tüte Pommes frites ins Gesicht ge- 
worfen hatte; der Geschädigte hatte keinen Strafantrag ge- 
stellt. 

@ Auch der Ladendiebstahl einer Schachtel Zigaretten im 
Wert von 3,85 DM führte zur Anlegung einer Kriminal- 
akte. 

® In einem weiteren Fall hatte der Betroffene andere Asy- 
lanten bei der Essensausgabe „behindert. 

® Anlaß für eine andere Kriminalakte war, daß eine 
74jährige Frau eine Flasche Nagellackentferner gestohlen 
hatte. 

® Wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eine Kriminalak- 
te angelegt, weil jemand bei Schweißarbeiten in einer 
Garage einen Pkw in Brand gesetzt hatte. 

@ In einem anderen Fall hatte ein Fahrzeugführer einen 
Dritten als Fahrer angegeben, als im Zusammenhang mit 
einer Geschwindigkeitsüberschreitung gegen ihn ermittelt 
wurde, 

Der Landesbeauftragte hat das Verfahren bei der Anlegung 
von Kriminalakten beanstandet und Vorschläge zur künftigen 
Vermeidung dieser Mängel unterbreitet. Sie zielen darauf ab, 
bei Bagatellfällen nicht stets Kriminalakten anzulegen, 
sondern eine auf den Einzelfall bezogene Entscheidung zu 
treffen. Insgesamt müssen die Vorschriften für die Anlegung 
der Kriminalakten präziser gefaßt werden. Es ist sogar zu 
überlegen, ob nicht ein begrenzter Zugriff der Polizei auf im 
staatsanwaltlichen Informationssystem (GAST) gespeicherte 
Daten über strafrechtliche Ermittlungsverfahren es ermögli- 
chen könnte, bei der Polizei auf die Erfassung von Ersttätern 
weitgehend zu verzichten. Derzeit besteht in der Regel eine 
doppelte Speicherung im GAST-Verfahren und in der PED. 

Der Landesbeauftragte hat erneut Bedenken dagegen geäu- 
Bert, daß Suizidversuche in Schleswig-Holstein zur Anle- 
gung einer Kriminalakte mit zweijähriger Speicherfrist füh- 
ren. Er hat in diesem Zusammenhang auf frühere Forderun- 
gen verwiesen, die bislang eine Änderung der Praxis noch 
immer nicht bewirkt haben. Der Landesbeauftragte sieht bei 
einem Suizidversuch, sofern die Durchführung nicht mit ei- 
ner strafbaren Handlung (Sachbeschädigung, Brandstiftung) 
verbunden ist oder Anhaltspunkte für ein Drittverschulden 
vorliegen, keinen Grund für das Anlegen einer Kriminalakte. 
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Ebenso sind Kriniinalakten über Personen zu kritisieren, die 
von Angehörigen vorübergehend als vermißt gemeldet 
worden, inzwischen aber wieder zurückgekehrt waren. 

® In einem Fall war z. B. eine Tochter vom nächtlichen Dis- 
cobesuch erst am Nachmittag des folgenden Tages nach 
Hause gekommen. Es wurde eine Kriminalakte angelegt. 

@ In einem anderen Fall bestand noch eine Kriminalakte aus 
dem Jahr 1973, weil der Betroffene damals als Jugendli- 
cher aus einem Erziehungsheim „abgängig” war. 

Einen Strukturmangel besonderen Gewichts stellt es nach 
Auffassung des Landesbeauftragten dar, daß in den polizeili- 
chen Kriminalakten häufig nur das Entstehen eines Verdachts 
und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens vermerkt ist, 
nichts aber über den Ausgang des staatsanwaltschaftlichen 
oder gerichtlichen Verfahrens. Obwohl das Dateisystem 
GAST der Staatsanwaltschaft automatisch einen Aufkleber 
erstellt, mit dessen Hilfe an die Polizei zumindest das staats- 
anwalischaftliche Aktenzeichen zurückgemeldet wird, hat der 
Landesbeauftragte in einer ganzen Reihe von Kriminalakten 
noch nicht einmal diesen, geschweige denn eine inhaltliche 
Information über die staatsanwaltschaftliche Beurteilung des 
Falles vorgefunden. Es ist deshalb davon auszugehen, daß 
sich im Kriminalaktenbestand Fälle befinden, in denen Per- 
sonen gerichtlich vom Straftatvorwurf freigesprochen 
worden sind, ohne daß dies in den Kriminalakten zumindest 
vermerkt ist. 

® So war beispielsweise in, einem Fall eine Kriminalakte 
wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung an- 
gelegt worden. Der Betroffene bestritt die Tat. Obwohl 
die Akte bereits fünf Jahre alt war, war in ihr keine Infor- 
mation enthalten, ob dieser immerhin schwerwiegende 
Vorwurf zutraf oder nicht. Darüber hinaus war das Licht- 
bild des Verdächtigen noch in der Lichtbildvorzeigekartei 
vorhanden. 

Der Landesbeauftragte hat verlangt, daß die Polizei auch 
selbst aktiv werden muß, um sich über den Fort- und Aus- 
gang des gerichtlichen Verfahrens zu erkundigen. Dies gilt 
um so mehr, als die Speicherung personenbezogener Daten in 
Kriminalakten, wie dargelegt, derzeit ohnehin nur auf den 
„Übergangsbonus” gestützt werden kann. Er hat deshalb 
konkret vorgeschlagen, nach Abschluß der kriminalpolizeili- 
chen Ermittlungen eine relativ kurze Wiedervorlagefrist zu 
vermerken, nach deren Ablauf bei der Justiz nachgefragt 
werden muß, wie der Straftatverdacht dort beurteilt worden 
ist. Das endgültige Aussonderungsprüfdatum sollte erst dann 
gespeichert werden können, wenn der Verfahrensausgang ak- 
tenkundig ist. Bei Freisprüchen und Verfahrenseinstellungen 
sind besondere Regelungen erforderlich, unter welchen Vor- 
aussetzungen gleichwohl eine Speicherung für wie lange 
noch fortbestehen darf. 
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Beim Kriminalpolizeiamt hat der Landesbeauftragte eine 
Reihe von Kriminalakten vorgefunden und beanstandet, 
deren Aussonderungsprüfdatum längst überschritten war. 

@ So war z. B. noch eine Akte über eine Frau vorhanden, 
die im Jahre 1963 als damals bereits 70jährige erken- 
nungsdienstlich behandelt worden war. ' 

© In anderen Fällen war das Aussonderungsprüfdatum 1985 
bzw. 1987 bereits abgelaufen, ohne daß die Kriminalakte 
vernichtet worden wäre. 

® Es wurden auch Kriminalakten aus den Jahren 1950, 1958 
und 1975 gefunden, die zwar nicht mehr in der Datei PED 
registriert, bislang aber noch nicht vernichtet waren. 

Polizeiliche Erkenntnisdatei (PED) 

Alle Personen, zu denen eine Kriminalakte geführt wird, 
werden in der landesweit betriebenen elektronischen polizei- 
lichen Erkenntnisdatei PED gespeichert. Fehler bei der Anle- 
gung einer Kriminalakte setzen sich deshalb bei der Speiche- 
rung dort mit nicht auszuschließenden weitreichenden Kon- 
sequenzen für die Betroffenen fort. Der Landesbeauftragte 
hat festgestellt, daß die für die Speicherung in der PED maß- 
geblichen Dienstvorschriften lückenhaft sind. Aus daten- 
schutzrechtlicher Sicht sind wesentliche Fragen dort nicht 
geregelt. 

Ein Mangel des PED-Datenbestandes liegt darin, daß nicht 
eindeutig erkennbar ist, in welcher Eigenschaft eine Person 
dort erfaßt ist. Neben Verurteilten, Verdächtigen und Be- 
schuldigten enthält die PED zumindest auch Datensätze über 
Suizidenten und Vermißte. In welchem Umfang auch Daten- 
sätze über Opfer, gefährdete Personen, Anzeigeerstatter, Hin- 
weisgeber, Zeugen, Geschädigte, Querulanten oder „andere 
Personen” in der PED angelegt worden sind, konnte im 
Rahmen der Prüfung mangels entsprechender Kennzeich- 
nung der Datensätze nicht eindeutig geklärt werden. Das 
PED-Handbuch schließt derartige Speicherungen zumindest 
nicht ausdrücklich aus. 

Insgesamt waren in der PED 4 850 Personen registriert, die 
älter als siebzig Jahre sind. Der Landesbeauftragte hat ver- 
langt, daß hierzu eine spezielle Überprüfung stattfindet. Das 
gleiche gilt für die ca. 2 000 Personen, die mit dem personen- 
gebundenen Hinweis „krank”, „geisteskrank” oder „Freitod- 
gefahr” gespeichert sind. Wegen der besonderen Sensibilität 
derartiger Vermerke ist eine kontinuierliche Überwachung 
und Aktualisierung derartiger Datensätze erforderlich. Es ist 
auch notwendig, den Zweck der Speicherung personenge- 
bundener Hinweise präzise und eng begrenzt festzulegen. 
Unzulässig wäre es beispielsweise, mit Hilfe solcher Zusätze 
eine Person von vomherein negativ abzustempeln. Etwas 
anderes gilt hingegen für eine Speicherung von personenge- 
bundenen Hinweisen zum Zwecke der Eigensicherung von 

« Polizeibeamten oder der betreffenden Person. 
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Der Landesbeauftragte hat auch verlangt, daß festgelegt 
wird, unter welchen Voraussetzungen in der PED Zusatzein- 
tragungen über Mittäter, Angehörige, Vormünder, Pfleger, 
Bewährungshelfer usw. vorgenommen werden dürfen. 

Er hat eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, mit deren 
Hilfe die datenschutzrechtlichen Mängel der PED beseitigt 
werden könnten. 

Erkennungsdienstliche Unterlagen und Lichtbildvorzei- 
gekarteien 

Im Laufe der Prüfung wurde festgestellt, daß die Gründe für 
erkennungsdienstliche Behandlungen in den Kriminalakten 
in der Regel nicht dokumentiert sind. Zumeist wird nur pau- 
schal auf $ 81 b der Strafprozeßordnung verwiesen, der sei- 
nerseits nur eine Generalklausel enthält. 

© So war beispielsweise aus einer Akte nicht erkennbar, 
warum eine Person erkennungsdienstlich behandelt 
wurde, obwohl es sich nur um einen Ladendiebstahl han- 
delte und die Person eine Ersttäterin war. 

@ In ähnlicher Weise war in einem anderen Fall ein Jugend- 
licher erkennungsdienstlich behandelt worden, ohne daß 
die Gründe für einen derartigen schwerwiegenden Ein- 
griff dokumentiert gewesen wären. 

Von besonderer Sensibilität sind sog. Lichtbildvorzeigekar- 
teien. Es handelt sich dabei um Fotosammlungen, die die 
Polizei in Ermittlungsfällen Tatopfern oder Zeugen vorlegt, 
damit diese den möglichen Täter daraus erkennen. Auch 
wenn die Personalien bei dieser Gelegenheit nicht unmittel- 
bar offenbart werden, so kann doch nicht ausgeschlossen 
werden, daß beispielsweise ein Zeuge eine Person erkennt, 
die zwar nicht als Täter der aufzuklärenden Straftat in Be- 
tracht Kommt, von der aber anzunehmen ist, daß die Polizei 
sie zu den potentiellen Tätern derartiger Straftaten rechnet. 
Schon bei früherer Gelegenheit bestand Veranlassung, die 
Handhabung von Lichtbildvorzeigekarteien zu beanstanden 
(vgl. 4. TB, S. 18). 

Der Landesbeauftragte hat nunmehr festgestellt, daß teilwei- 
se der Ausgang des Ermittlungsverfahrens, sofern er der 
Polizei überhaupt bekannt wird, keinen Einfluß auf den Ver- 
bleib des Fotos etwa eines Freigesprochenen in der Lichtbild- 
vorzeigekartei hat. Da Fotos dort generell fünf Jahre verblei- 
ben, ist es möglich, daß eine Person auch lange Zeit nach 
einem Freispruch noch in einer derartigen Datensammlung 
verzeichnet ist und ihr Foto Zeugen und Opfern von Strafta- 
ten als potentieller Tatverdächtiger vorgelegt wird. Der Lan- 
desbeauftragte hat verlangt, daß durch entsprechende präzise 
Vorschriften künftig sichergestellt wird, daß der Ausgang des 
Verfahrens vor Gericht bei der weiteren Aufbewahrung von 
Fotos in der Lichtbildvorzeigekartei sowie ganz allgemein 
von erkennungsdienstlichen Unterlagen berücksichtigt wird. 
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Datensammlungen im Bereich der Rauschgift- und Wirt- 
schaftskriminalität 

Der Landesbeauftragte hat auch für diesen Bereich eine 
Reihe von datenschutzrechtlichen Verbesserungsvorschlägen 
unterbreitet. Sie zielen vor allem darauf ab, die Vielfalt der 
dort betriebenen Dateien aufeinander abzustimmen und zu 
vermeiden, daß schutzwürdige Belange der Betroffenen 
durch das Nebeneinander mehrerer Dateien auf Bundes- wie 
auch auf Landesebene beeinträchtigt werden. 

Sammlung „organisierte Kriminalität” 

Auch hier bestehen besondere Datensammlungen. Der Lan- 
desbeauftragte hat insbesondere kritisiert, daß in diesen 
Dateien auch Informationen über „andere Personen” erfaßt 
sind, die weder Verdächtige noch Beschuldigte sind, ohne 
daß hierfür hinreichende rechtliche Grundlagen bestehen. Er 
hat deshalb verlangt, daß diese Datenbestände auf das unum- 
gängliche Maß beschränkt werden. Hierzu müssen restriktive 
und präzise Regelungen erlassen werden. 

Sammlungen und Karteien im Bereich „Staatsschutz” 

Im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes mußte der Lan- 
desbeauftragte mehrere Beanstandungen aussprechen. Sie 
bezogen sich insbesondere auf die Speicherung von Sachver- 
halten, die keinen Straftatbestand betrafen. Der Landesbeauf- 
tragte hat den Eindruck gewonnen, daß im Staatsschutzbe- 
reich systematisch „Vorfelddaten”, d. h. Informationen, die 
nicht strafbares Verhalten betreffen und damit allenfalls in 
die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes fallen, gesammelt 
werden. Insbesondere im Rahmen der Spionageabwehr hat 
der Landesbeauftragte einzelne Datensätze über Vorgänge 
und Vorfälle vorgefunden, die mehrere Jahrzehnte zurückla- 
gen und die offenbar mangels Relevanz nie zu strafrechtli- 
chen Konsequenzen geführt haben. In der Kartei „Innere Si- 
cherheit” hat der Landesbeauftragte eine Fülle von Datensät- 
zen festgestellt, die allenfalls extremistisches Verhalten und 
extremistische Außerungen, nicht aber Straftatbestände be- 
trafen. Er hat diese Datenspeicherungen beanstandet. 

In die Kontrolle einbezogen war auch die bundesweite „Ar- 
beitsdatei PIOS-Innere Sicherheit” (APIS). Es mußten Bean- 
standungen ausgesprochen werden, weil Fälle gespeichert 
waren, die nach Auffassung des Landesbeauftragten keine 
Relevanz für die Erfassung in einem bundesweiten Dateisy- 
stem dieses Typs besaßen. Es handelte sich dabei vornehm- 
lich um Beleidigungen und Farbschmierereien. Der Landes- 
beauftragte geht davon aus, daß die für die Erfassung von 
Daten in APIS maßgeblichen Vorschriften nicht präzise 
genug sind. So wurden beispielsweise nach öffentlicher 
Kritik an der Speicherung von Volkszählungsgegnern sämt- 
liche diesbezüglichen Datensätze unterschiedslos gelöscht, 
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auch wenn tatsächlich Straftaten mit bundesweitem Bezug 
betroffen waren. Man kann schätzen, daß ca. 90 % der ge- 
speicherten Datensätze gelöscht werden müßten, wenn man 
den gleichen Maßstab auch im übrigen anlegen würde. Es 
müssen deshalb präzise und gegenüber der bestehenden 
APIS-Errichtungsanordnung engere Vorschriften für die Er- 
fassung von Daten durch schleswig-holsteinische Polizeibe- 
hörden in APIS geschaffen werden. 

Die Reaktion des Innenministers 

Der Innenminister hat in einer ersten Stellungnahme betont, 
daß mit der auch von ihm für notwendig gehaltenen Überar- 
beitung von Regelungen für die Datenverarbeitung bei der 
Polizei bewußt gewartet worden sei, bis der Landesbeauf- 
tragte seinen Prüfbericht fertiggestellt habe. Der nunmehr 
vorgelegte Bericht verlange gravierende Einschnitte in die 
derzeitige Praxis bei der Kriminalpolizei. Es bedürfe deshalb 
einer gründlichen Auswertung und Prüfung im einzelnen, 
welche Konsequenzen letztlich aus ihm für die polizeiliche 
Datenverarbeitung in Schleswig-Holstein zu ziehen seien. 
Dabei müsse auch die derzeitige Entwicklung des Strafver- 
fahrens- bzw. Gefahrenabwehrrechts im Auge behalten 
werden. Ansatzpunkt für Verbesserungen müßten die der Da- 
tenverarbeitung zugrunde liegenden Regelungen sein. 

Der Innenminister hat das Kriminalpolizeiamt beauftragt, 
den Bericht auszuwerten und die Konsequenzen für die poli- 
zeiliche Datenverarbeitung darzustellen sowie Vorschläge für 
eine entsprechende Umsetzung insbesondere im Hinblick auf 
ein Polizeigesetz zu erarbeiten. In Einzelfällen seien bereits 
beanstandete Datensätze gelöscht worden. Die Bereinigungs- 
arbeiten würden fortgesetzt. Eine abschließende Stellungnah- 
me des Kriminalpolizeiamtes erwartet der Innenminister 
noch im Frühjahr. 

4.1.3.2 Der Schutz des Fernmeldegeheimnisses bei der Polizei 

Das Hamburger Verfassungsgericht (NJW 1989, S. 1081) 
hatte die Frage zu entscheiden, ob der Senat Unterlagen aus 
einer Telefonabhörmaßnahme in der Hafenstraße einem par- 
lamentarischen Untersuchungsausschuß vorzulegen hatte. Es 
hat die Frage verneint, da auch die Übermittlung der Daten 
aus der Telefonüberwachung an den Untersuchungsausschuß 
und die dortige Verwendung ein eigenständiger Eingriff in 
das Fernmeldegeheimnis sei. Außerdem stehe die in der 
Strafprozeßordnung angelegte strenge Zweckbindung einer 
Weitergabe oder sonstigen Verwertung der durch Telefonab- 
hörmaßnahmen gewonnenen Daten entgegen. Nur wenn es 
um eine Straftat gehe, zu deren Aufklärung ebenfalls eine Te- 
lefonabhörmaßnahme zulässig wäre, dürften die Daten ver- 
wendet werden. Ihre Speicherung müsse im übrigen auch 
zeitlich strikt begrenzt werden. 
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Aus dieser Entscheidung sind weitergehende Folgerungen 
für die Verwendung von Daten, die im Wege von strafprozes- 
sualen Telefonabhörmaßnahmen gewonnen worden sind, 
durch die Polizei zu ziehen. Zumindest dürften sich folgende 
Konsequenzen ergeben: 

— Die durch Telefonabhörmaßnahmen gewonnenen Daten 
sind in den jeweiligen Datensammlungen besonders zu 
kennzeichnen, damit es überhaupt erst möglich ist, sie nur 
zweckgerecht und zeitlich begrenzt zu verwenden. 

— Eine Weitergabe dieser Daten an andere Polizeibehörden 
kommt nur im Rahmen der Verfolgung von Straftaten in 
Betracht, bei denen ebenfalls eine Telefonabhörmaßnahme 
zulässig wäre. 

— Die Daten sind zu löschen, sobald sie für diesen Zweck 
nicht mehr erforderlich sind. Dies gilt auch dann, wenn die 
Speicherfrist nach anderen Vorschriften noch nicht abge- 
laufen ist, 

— Eine Weitergabe derartiger Daten an andere als Polizeibe- 
hörden, etwa Nachrichtendienste, scheidet grundsätzlich 
aus. 

— Die vorgenannten Grundsätze gelten auch dann, wenn die 
auf diesem Wege gewonnenen Daten zwischenzeitlich in 
Form von Vermerken, zusammenfassenden Berichten oder 
sonstwie verarbeitet und in einen neuen Zusammenhang 
gebracht worden sind. 

Der Landesbeauftragte wird sich bei seinen Kontrollen ein 
Bild darüber verschaffen, ob diese Grundsätze bei den 
schleswig-holsteinischen Polizeibehörden beachtet werden. 

4.1.3.3 „Schengen” und die Folgen für den Datenschutz 

1985 unterzeichneten die Regierungen Frankreichs, der Bun- 
desrepublik Deutschland und der Beneluxstaaten in Schen- 
gen/Luxemburg ein Abkommen über den schrittweisen 
Abbau der Grenzen zwischen ihren Ländern. In einem Zu- 
satzübereinkommen hierzu sollen Maßnahmen zum Aus- 
gleich der befürchteten Sicherheitsdefizite vereinbart werden. 
Kernstück dieser Ausgleichsmaßnahmen ist die Schaffung 
eines gemeinsamen automatisierten Informationssystems für 
den Bereich der Fahndung („Schengener Informationssy- 
stem” — SIS). Daneben sieht der Entwurf des Zusatzüberein- 
kommens einen intensiven Informationsaustausch zum 
Zwecke der Bekämpfung bestimmter Formen der Kriminali- 
tät vor. Ausländer- und asylrechtliche Entscheidungen sollen 
vereinheitlicht und zu diesem Zweck ebenfalls Daten ausge- 
tauscht werden. Für die Kontrollen an den gemeinsamen Au- 
Bengrenzen sollen Verfahren festgelegt werden, Polizei und 
andere Sicherheitsbehörden sollen europaweit eng zusam- 
menarbeiten. 

Der Entwurf enthält auch umfangreiche datenschutzrechtli- 
che Regelungen. Beispielsweise wollen sich die Vertragsstaa- 
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ten verpflichten, Datenschutzvorschriften für das Schengener 
Informationssystem, entsprechend den Grundsätzen der Da- 
tenschutzkonvention des Europarates und insbesondere der 
Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates an die 
Mitgliedsstaaten über die Nutzung personenbezogener Daten 
im Polizeibereich, als Mindeststandard zu erlassen. Weiter 
sieht der Entwurf Auskunfts-, Berichtigungs- und Klagerech- 
te für die Betroffenen, Kontrollorgane auf nationaler und in- 
ternationaler Ebene sowie die Zweckbindung der übermittel- 
ten Daten vor. 

Die für Ende 1989 vorgesehene Unterzeichnung des Zusatz- 
abkommens wurde im Hinblick auf die aktuellen Vorgänge in 
Osteuropa verschoben. Die Konferenz der Datenschutzbeauf- 
tragten des Bundes und der Länder hat über die bereits er- 
reichten datenschutzrechtlichen Vorschriften hinaus weitere 
Verbesserungen verlangt. Sie hat insbesondere vorgeschla- 
gen, daß 

die Voraussetzungen, nach denen Informationen aus den 
nationalen in den internationalen Fahndungsbestand über- 
nommen werden sollen, unter Berücksichtigung der Ver- 
hältnismäßigkeit (z. B. nach der Schwere der Straftaten) 
festgelegt werden (bei Verdacht auf kleinere Straftaten 
muß nicht gleich europaweit gefahndet werden), 

— die Voraussetzungen, unter denen die verschiedenen In- 
landsbehörden auf die Daten des Schengener Informa- 
tionssystems zugreifen können, definiert werden, 

— die Voraussetzungen, unter denen verdeckte Registrierun- 
gen, d. h. die heimliche Beobachtung, erlaubt werden, 
konkret beschrieben werden, 

— die Kriterien, nach denen Zweckdurchbrechungen „zur 
Verhütung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung” sowie 
aus schwerwiegenden „Gründen der Staatssicherheit” 
erlaubt sein sollen, präziser beschrieben werden, 

— eine Verpflichtung, Zweckänderungen zu Kontrollzwecken 
zu dokumentieren, aufgenommen wird. 

Die Datenschutzgarantien sollten auch für den konventionel- 
len Datenaustausch gelten, der heute schon in beträchtlichem 
Umfang betrieben wird und kaum minder risikoreich für das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen 
ist. Es muß sichergestellt sein, daß Daten nicht übermittelt 
werden dürfen, bevor nicht die einzelnen Vertragsstaaten ihre 
im Entwurf des Zusatzübereinkommens vorgesehene Ver- 
pflichtung, spezielle nationale Regelungen für das Erheben 
und Nutzen von Daten zu erlassen, erfüllt haben. Derzeit hat 
Belgien überhaupt kein Datenschutzgesetz, in den Niederlan- 
den fehlt es an Regelungen für den Polizeibereich. 

Die in dem Vertragsentwurf ebenfalls enthaltene pauschale 
Verpflichtung der Vertragsparteien, daß ihre nationalen Si- 
cherheitsdienste sich untereinander unter Berücksichtigung 
des nationalen Rechts und nach Maßgabe ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit bei der Abwehr von Nachteilen für die Staats- 
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sicherheit unterstützen, stellt nach deutschem Verfassungs- 
recht keine tragfähige Grundlage für einen umfassenden Da- 
tenaustausch der Geheimdienste dar. Das Zusatzübereinkom- 
men enthebt den deutschen Gesetzgeber auch nicht der drin- 
genden Notwendigkeit, vor dessen Inkrafttreten für die poli- 
zeiliche Datenverarbeitung verfassungsrechtlich einwand- 
freie nationale Rechtsgrundlagen zu schaffen. 

Der Landesbeauftragte hält es in besonderem Maße für pro- 
blematisch, daß mit Hilfe des Schengener Informationssy- 
stems Instrumentarien wie z. B. die verdeckte polizeiliche 
Beobachtung, die derzeit weder in der Strafprozeßordnung 
noch im Polizeirecht hinreichend gesetzlich geregelt sind, 
„europäisiert” werden, bevor der Gesetzgeber entschieden 
hat, ob und in welchem Umfang sie auf nationaler Ebene 
weiterbetrieben werden sollen. 

Besonders bedenklich ist auch, daß die Speicherung zum 
Zwecke der verdeckten Registrierung (polizeiliche Beobach- 
tung) im Rahmen des Schengener Informationssystems „auf 
Veranlassung der für die Staatssicherheit zuständigen 
Stellen” zulässig sein soll, was bedeuten kann, daß auch Ge- 
heimdienste derartige Anträge zur Ausschreibung stellen. 
Zwar ist im entsprechenden Artikel des Entwurfs für ein Zu- 
satzabkommen vorgesehen, daß dies nur zulässig ist, „soweit 
das nationale Recht es erlaubt”. Da der Übergangsbonus aber 
allenthalben großzügig interpretiert wird, ist nicht auszu- 
schließen, daß auch an eine polizeiliche Beobachtung zugun- 
sten der Nachrichtendienste auf seiner Basis gedacht wird. 
Der Gesetzgeber könnte auch insoweit durch die faktischen 
Möglichkeiten des Schengener Informationssystems präjudi- 
ziert werden. 

Der Landesbeauftragte hat den Innenminister aufgefordert, 
diese Gesichtspunkte bei den Beratungen in den Bund- 
Länder-Gremien der Polizei und im Bundesrat zu berück- 
sichtigen. 

4.1.3.4 Vorstellungen zur Novellierung des Landespolizeirechts 

Nachdem der Landesbeauftragte dem Innenminister im ver- 
gangenen Jahr Vorschläge für die Novellierung des Landes- 
datenschutzgesetzes unterbreitet hat, hat er nunmehr auch zur 
anstehenden Novellierung des Landespolizeirechts erste An- 
regungen gegeben. Er hat dabei insbesondere auf folgende 
Punkte abgestellt: 

— Es darf nicht nur darum gehen, die bestehende Praxis der 
polizeilichen Datenverarbeitung im Gesetz etwas genauer 
zu beschreiben, als es bislang der Fall ist. Zuvor ist viel- 
mehr eine kritische Analyse der Datenverarbeitungs- 
praxis geboten. Vom Grundsatz, Eingriffsmaßnahmen nur 
gegen Störer und Straftatverdächtige zuzulassen, sollte nur 
in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. 

— Zurückhaltung ist insbesondere im Bereich der sogenann- 
ten vorbeugenden Verbrechensbekämpfung geboten, 
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soweit hierfür überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz 
des Landes besteht (vgl. dazu auch Tz. 4.3.1). Problema- 
tisch wäre insbesondere die Einführung einer Befugnis zur 
Erhebung und Speicherung von Daten über Kontakt- und 
Begleitpersonen, Zeugen, Hinweisgeber und Opfer von 
Straftaten zum Zwecke der vorbeugenden Straftatenbe- 
kämpfung. 

Im Bereich der Gefahrenabwehr sollten gestufte Gefahr- 
begriffe verwendet werden, um bei den daran anknüpfen- 
den Eingriffsmaßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 
Genüge zu tun. Datenerhebungsbefugnisse im Vorfeld von 
Gefahren sind abzulehnen. Eine Datenerhebung ist in 
diesem Stadium grundsätzlich nur auf freiwilliger Basis 
möglich. Es sollte auch im Bereich der Datenverarbeitung 
an dem Grundsatz festgehalten werden, daß nur Eingriffe 
gegenüber Störern zulässig sind. Ausnahmen müssen eng 
begrenzt und tatbestandlich präzise gefaßt werden. 

Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen selbst und in 
offener Form zu erheben. Eine Datenerhebung bei 
Dritten oder in heimlicher Form muß die normenklar gere- 
gelte Ausnahme sein. Die heimliche Datenerhebung ist 
nämlich schon vom Ansatz her auf Kollision mit dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung angelegt. 

Falls dem Landesgesetzgeber überhaupt eine Kompetenz 
für die Regelung der Datenverarbeitung im Zusammen- 
hang mit öffentlichen Versammlungen zukommt, ist die 
besondere grundrechtliche Sensibilität der Versammlungs- 
freiheit zu beachten. Eine Datenerhebung mit Hilfe von 
Bild- und Tonaufzeichnungen kann nur bei unmittelbar 
drohenden Straftaten in Betracht kommen und nur solche 
Personen erfassen, die diese Straftaten begehen wollen 
oder in deren unmittelbarer Nähe sie begangen werden 
sollen. Die Aufzeichnungen dürfen nur zur Strafverfol- 
gung verwendet werden, wenn die Begehung der Strafta- 
ten nicht verhindert werden konnte, 

Auch die Verarbeitung von im Vorfeld einer Veranstaltung 
erhobenen Daten, z. B. über Veranstalter und Anmelder, 
muß geregelt werden. Von Bedeutung ist auch insoweit, ob 
und für weiche Zwecke diese Daten an andere Behörden, 
etwa die Geheimdienste, übermittelt werden dürfen. 

Sofern im Landespolizeirecht überhaupt ein Erfordernis 
für Regelungen über besondere Formen der Datenerhe- 
bung wie Observation, polizeiliche Beobachtung, Ein- 
satz technischer Mittel, Rasterfahndung besteht, dürfen 
derartige Befugnisse jedenfalls nicht weiter gehen als die 
in der Strafprozeßordnung zugelassenen. 

Es ist zu prüfen, ob Observationen im Rahmen der Ge- 
fahrenabwehr ein geeignetes und erforderliches Mittel sein 
können. Trifft dies zu, so sind die Voraussetzungen präzise 
zu regeln. Es ist eine besondere Anordnungskompetenz 
vorzusehen. Besonderer Regelung bedarf die zweckge- 
rechte Verarbeitung der im Rahmen einer Observation er- 
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hobenen Daten, insbesondere die Verwendung von Daten 
über Dritte, gegen die die Observation nicht gerichtet war, 
sowie dieFrage, wann und in welchem Umfang die Betrof- 
fenen nach Abschluß der Observation zu unterrichten sind. 

— Auch bei der polizeilichen Beobachtung ist zunächst die 
Eignung und die Erforderlichkeit für Zwecke der Gefah- 
renabwehr zu prüfen. Dabei ist in Rechnung zu stellen, 
daß die polizeiliche Beobachtung in erheblichem Umfang 
unbewertete Daten über Nichtstörer, nämlich Kontakt- und 
Begleitpersonen, erbringt. Falls die polizeiliche Beobach- 
tung für Zwecke der Gefahrenabwehr überhaupt in Be- 
tracht kommt, bedarf es einer Regelung über die zweckge- 
rechte Verarbeitung dieser Daten und über besonders 
kurze Speicherfristen. 

— Der Einsatz verdeckter Ermittler dürfte im Bereich der 
Gefahrenabwehr kaum erforderlich werden. Wegen der 
Langfristigkeit, auf die ihr Einsatz angelegt ist, scheiden 
sie zur Bekämpfung konkreter, unmittelbar bevorstehender 
Gefahren regelmäßig aus. Inwieweit verdeckte Ermittler 
zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität eingesetzt 
werden dürfen, muß der Gesetzgeber im Rahmen des 
Strafverfahrensänderungsgesetzes entscheiden. 

- Die Vorschriften zur Identitätsfeststellung sind eng und 
mit konkreten Tatbeständen zu fassen. Identitätsfeststel- 
lungen an Orten, die „erfahrungsgemäß” Ziel- oder Verab- 
redungspunkt von Straftaten sind, sind ohne nähere Ein- 
grenzung abzulehnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
sich in den modernen Polizeigesetzen anderer Bundeslän- 
der an die Befugnis zur Identitätsfeststellung weitere ein- 
schneidende Folgebefugnisse, nämlich zum Festhalten und 
Durchsuchen, aber auch zum Verbringen bzw. zur Vorla- 
dung in die Dienststelle zum Zwecke der erkennungs- 
dienstlichen Behandlung, knüpfen. 

— Der Gesetzgeber sollte auch vergleichbare Regelungen für 
Daten treffen, die aufgrund der modernen Möglichkeiten 
der elektronischen Datenverarbeitung zur Identifizierung 
führen, ohne daß der Bürger dies bemerken kann. Zu 
denken ist in diesem Zusammenhang vor allem an die 
durch das zentrale Verkehrsinformationssystem ZEVIS er- 
öffnete Möglichkeit, im Straßenverkehr durch Online-An- 
fragen die Halter von Kfz heimlich zu identifizieren. Da 
die Voraussetzungen für ZEVIS-Anfragen im Straßenver- 
kehrsgesetz denkbar weit gefaßt sind, sollte der Landesge- 
setzgeber die Verwendung der so gewonnenen Daten re- 
striktiv regeln. 

— Speichert die Polizei unvollständige Daten (z. B. Ver- 
dachtsdaten, Daten über eingeleitete Ermittlungsverfah- 
ren), so muß sie sich selbst in angemessenen Abständen 
nach dem Ausgang von Gerichtsverfahren erkundigen, 
solange sie von der Justiz nicht ohnehin unterrichtet wird. 
Auf jeden Fall ist sicherzustellen, daß derartige unvoll- 
ständige Daten nicht ohne vorherige Erkundigung an 
Dritte weitergegeben werden. 
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— Das Gesetz selbst sollte Fristen für die regelmäßige Über- 
prüfung und die Höchstdauer von Datenspeicherungen 
vorsehen. Hierbei sind die Vorgaben des Bundeszentralre- 
gistergesetzes als äußerster Rahmen zu beachten, soweit es 
um die Speicherung strafrelevanter Sachverhalte geht. Er- 
forderlich ist auch eine Regelung der Fristen für die Spei- 
cherung von Daten in Akten und anderen polizeilichen 
Sammlungen, die nicht den Dateibegriff erfüllen. 

— Bei der Übermittlung von Daten an den Verfassungsschutz 
ist das Trennungsgebot zu beachten. Daten, die mit be- 
sonderen polizeilichen Befugnissen erhoben worden sind, 
die dem Verfassungsschutz nicht zustehen, dürfen allen- 
falls im Rahmen der Spionageabwehr oder Terrorismusbe- 
kämpfung übermittelt werden. 

4.1.4 Statistik 

4.1.4.1 Wann sind Statistikstellen ausreichend vom Verwaltungs- 
vollzug getrennt? 

Zur Wahrung des Statistikgeheimnisses mußten bei der 
Volkszählung 1987 erstmals die örtlichen Stellen, bei denen 
die personenbezogenen Zählungsergebnisse zusammenliefen, 
räumlich, organisatorisch und personell von anderen Verwal- 
tungsstellen getrennt werden. Das Volkszählungsgesetz zog 
damit die Konsequenz aus der Rechtsprechung des Bundes- 
verfassungsgerichts. In der Praxis stellten sich sehr schnell 
Probleme insbesondere bei der personellen Abschottung 
heraus. Die Diskussion und die gerichtlichen Auseinanderset- 
zungen um den Einsatz solcher Mitarbeiter, die in der 
Schlußphase der Volkszählung regelmäßig zwischen der Er- 
hebungsstelle und ihrer sonstigen Tätigkeit gewechselt haben 
(sog. Springer), mögen noch in Erinnerung sein. 

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Statistik- 
geheimnis gelten aber über die Volkszählung hinaus generell 
auch für alle folgenden statistischen Erhebungen. Schon bei 
dem Landesgesetz über die Nutzung von Volkszählungsdaten 
durch kommunale Stellen hat der Landesbeauftragie darauf 
hingewirkt, daß neben einer praktikablen Organisation kom- 
munaler Statistikstellen durch personelle Trennungen vom 
Verwaltungsvollzug Interessenkonflikte und Durchbrechun- 
gen des Statistikgeheimnisses vermieden werden. 

Das gleiche Problem stellte sich sodann bei der Durchfüh- 
rung des Agrarstatistikgesetzes. Nach der ursprünglichen 
Vorstellung des Innenministers sollte die Erhebungsstelle von 
der Verwaltung so abgeschottet werden, daß Mitarbeiter der 
Erhebungssteile während der Bearbeitung personenbezoge- 
ner Erhebungsunterlagen nicht mit Aufgaben des Verwal- 
tungsvollzugs betraut werden. Das sollte dadurch sicherge- 
stellt werden, daß ein mehrfacher Wechsel zwischen der Tä- 
tigkeit in der Erhebungsstelle und im Verwaltungsvollzug am 
selben Tag nicht zulässig und die Zeiten der Bearbeitung in 
der Erhebungsstelle vorher festzulegen waren. 
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Das reichte nach Auffassung des Landesbeauftragten nicht 

aus. Ein Interessenkonflikt kann nicht allein dadurch vermie- 

den werden, daß Mitarbeiter nicht am selben Tag zu ihrer 

sonstigen Tätigkeit zurückkehren oder daß die Bearbeitungs- 

zeit in der Erhebungsstelle vorher festgelegt wird. Eine wirk- 

same personelle Abschottung ist nur gegeben, wenn in der 

Erhebungsstelle keine Mitarbeiter eingesetzt werden,-deren 

sonstige Tätigkeit sie in Verbindung mit den zu erhebenden 
Statistikdaten bringt. 

Der Innenminister hat auf Empfehlung des Landesbeauftrag- 

ten in der betreffenden Rechtsverordnung nun folgende Re- 

gelung vorgesehen: „Für eine Tätigkeit in der Erhebungsstel- 

le dürfen nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt 

werden, die die Einzelangaben nicht für ihre sonstige Tätig- 

keit im Verwaltungsvollzug nutzen können.” Trotz dieser ein- 

deutigen Aussage mochte beim Landesbeauftragten gleich- 

wohl keine rechte Freude aufkommen. Denn es war eine 

Ausnahmeregelung angefügt, die bei organisatorischen oder 

personellen Problemen wieder die zunächst vorgesehene 

„Springerlösung” zuläßt. Der Bürger muß also im — hoffent- 

lich wohlbegründeten — Einzelfall aus organisatorischen 

Gründen Abstriche an der Qualität der Abschottung hinneh- 

men. In erster Linie dürfte das kleinere Gemeinden betreffen, 

wo es von jeher schwierig ist, eine wirksame Geheimhaltung 

innerhalb der Verwaltung überzeugend sicherzustellen. 

Die optimale Trennung des Verwaltungsvollzuges von stati- 

stischen Einzelangaben wird für den Landesbeauftragten in 

den Erörterungen künftiger statistischer Vorschriften eine be- 

deutsame Rolle spielen. Für ihn sind nur solche Alternativen 

konsensfähig, die nicht ein „Weniger” an Abschottung ent- 

halten als die Grundsatzregelung in der genannten Verord- 

nung. Lösungen müssen ggf. unter Beachtung der örtlichen 

Verhältnisse auf den Einzelfall zugeschnitten werden. Die 

Gewährleistung des Datenschutzes sollte durch einen Geneh- 

migungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde sichergestellt 

werden. 

Wie groß ist die Wohnungsnot? Eine Stichprobe soll Ant- 

wort geben 

In Pressemeldungen wurde bezweifelt, ob es denn tatsächlich 

erforderlich und datenschutzrechtlich unbedenklich sei, kurze 

Zeit nach der Volkszählung mit ihrer Gebäude- und Woh- 

nungszählung schon wieder eine große Zahl von Bürgern zur 

Auskunft über ihre Wohnsituation zu verpflichten. Der Lan- 

desbeauftragte hat dem Innenminister zu den Beratungen 

eines „Gebäude- und Wohnungsstichprobengesetzes” im 

Bundesrat seine datenschutzrechtlichen Überlegungen vorge- 

tragen. Wie so oft bei statistischen Erhebungen wird dem be- 

troffenen Bürger auch hier kaum verständlich gemacht, „ob 

das denn alles sein muß”. Eine häufige Frage Betroffener, 

warum gerade sie in den Kreis der Auskunfispflichtigen 

gehören, wird mit dem lapidaren Hinweis auf ein „mathema- 
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tisches Zufallsverfahren” beschieden. Auch zu der Frage, ob 
anstelle einer Auskunftspflicht nicht eine freiwillige Erhe- 
bung ausreichen würde, äußern sich weder das Gesetz noch 
die Begründung. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht im 
Volkszählungsurteil gefordert, der Gesetzgeber müsse sich 
vor künftigen Entscheidungen über statistische Erhebungen 
mit dem jeweiligen Stand der Methodendiskussion ausein- 
andersetzen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang 
die herkömmlichen Methoden der Informationserhebung und 
-verarbeitung beibehalten werden können. 

Zweifel blieben auch, ob alle im Gesetz vorgesehenen 
Fragen erforderlich sind, um für den Wohnungsbau Pla- 
nungsgrundlagen zu erhalten. Sind tatsächlich die Woh- 
nungswechsel der letzten zehn Jahre von Bedeutung, oder 
hätte nicht auch ein kürzerer Zeitraum ausgereicht? Könnte 
nicht auf so sensible Fragen wie nach der „sozialen Stellung” 
oder der „Art des Zusammenlebens” verzichtet werden? Muß 
nicht der Begriff des Nettoeinkommens exakt im Gesetz ge- 
regelt werden, um unterschiedliche Interpretationen der ein- 
zeinen Statistikämter vor Ort zu vermeiden? In welchem Ver- 
hältnis stehen die Fragen der Statistik zu besonderen Ge- 
heimhaltungsvorschriften in anderen Gesetzen wie dem So- 
zialgesetzbuch und der Abgabenordnung? 

Die Stellungnahme des Innenministers offenbarte ein be- 
kanntes Dilemma, denn einigen Anregungen würde man gern 
folgen, müßte aber entsprechend dem Bundesgesetz verfah- 
ren. Zu anderen Fragen hat man statistisch-wissenschaftliche 
Argumente vorgetragen, die allerdings die Zweifel des Lan- 
desbeauftragten nicht ausgeräumt haben. 

Nicht zuletzt aufgrund der auch anderweitig erhobenen da- 
tenschutzrechtlichen Bedenken sind die Beratungen zu dem 
Gesetzentwurf noch nicht abgeschlossen worden. 

Europa wächst zusammen - ohne Datenschutz? 

Die Bürger vertrauen darauf, daß ihre Angaben zur Statistik 
vertraulich bleiben. Kein Sterbenswörtchen, das ihre persön- 
lichen Verhältnisse offenbar werden ließe, darf die statisti- 
schen Amter verlassen. Der Bundesgesetzgeber hat das 
strenge Statistikgeheimnis als Grundlage für diesen Vertrau- 
ensschutz im Gesetz verankert. Auf Landesebene laufen seit 
geraumer Zeit Vorarbeiten, entsprechende Regelungen auch 
für statistische Erhebungen des Landes und der Kommunal- 
verwaltungen zu entwickeln. Nun besteht die akute Gefahr, 
daß die Daten der Bürger sogar europaweit bekannt werden, 
denn ein neuer „Partner” kommt hinzu. 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat den 
Entwurf einer Ratsverordnung zur Übermittlung statistischer 
Daten dem Statistischen Amt der EG vorgelegt. Es ist zu be- 
fürchten. daß aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Vor- 
schrift deutsche Stellen personenbezogene Daten übermitteln 
müssen, ohne daß auf der Ebene der Europäischen Gemein- 
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schaft ein angemessener Datenschutz besteht und das Stati- 
stikgeheimnis sichergestellt ist. Insbesondere ist eine unab- 
hängige Datenschutzkontrolle auf Gemeinschaftsebene nicht 
gewährleistet und sind für Fälle der zweckwidrigen Verwen- 
dung von Statistikdaten im Gemeinschaftsrecht keine Sank- 
tionen vorgesehen. 

Inzwischen hat neben der Konferenz der Datenschutzbeauf- 
tragten auch der Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
eine Verbesserung der Datenschutzregelungen für die Verord- 
nung gefordert. Die endgültige Reaktion aus Brüssel steht 
noch aus. 

4.2 Datenschutz im Kommunalbereich 

4.2.1 Kommunalverfassungsrecht — die datenschutzrechtliche 
Botschaft wurde empfangen 

Das neue Kommunalverfassungsrecht ist verabschiedet. Die 
beabsichtigte Öffnung der Kommunalpolitik wurde von 
Schlagwörtern, wie „lebendiger”, „bürgernäher” und „lei- 
stungsfähiger”, begleitet. Für den Landesbeauftragten war 
dagegen von besonderem Interesse, ob auch Begriffe wie 
„informationelles Selbstbestimmungsrecht” und „Wahrung 
schutzwürdiger Belange der Betroffenen” in den Entwurf 
eingeflossen sind. Aus diesen Begriffen leitete sich dann 
auch seine Kritik an dem Referentenentwurf ab. 

Öffentlichkeit von Sitzungen 

Um ihre demokratischen Rechte wirksam wahrnehmen zu 
können, müssen die Bürger die Möglichkeit haben, unmittel- 
bare, nicht durch Berichte gefilterte Informationen über die 
Tätigkeit der Vertretung und ihrer Ausschüsse zu erhalten. 
Dem dient die Öffentlichkeit von Sitzungen. Datenschutz- 
rechtliche Bedenken müssen allerdings geltend gemacht 
werden, wenn die Sitzungsöffentlichkeit dazu führt, daß der 
Anspruch des einzelnen auf angemessenen Schutz seiner per- 
sönlichen Daten gefährdet wird. 

Der Referentenentwurf sah vor, daß die abschließende Ent- 
scheidung über den Ausschluß der Öffentlichkeit selbst dann 
in das Ermessen des jeweiligen Gremiums gestellt werden 
sollte, wenn berechtigte Interessen einzelner am Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten überwiegen. Eine solche Beein- 
trächtigung des Persönlichkeitsrechts konnte nicht unwider- 
sprochen bleiben. Auf Anregung des Landesbeauftragten 
wurde für diesen Fall eine Rechtspflicht zum Ausschluß der 
Öffentlichkeit in das Gesetz aufgenommen. 

Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte der Mandatsträger 

Zur Verbesserung ihrer Informationsrechte war zunächst be- 
absichtigt, kommunalen Mandatsträgern ein nahezu unbe- 
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grenztes Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht gegenüber der 
Verwaltung einzuräumen. Ein solcher Anspruch sollte ur- 
sprünglich schon dann gegeben sein, wenn die Auskunft oder 
Akteneinsicht der Aufgabenerfüllung der Mandatsträger nur 
„dienlich ist”. 

Der Landesbeauftragte hat erreicht, daß im Gesetz vorgese- 
hen ist, daß 

— Auskunft oder Akteneinsicht nur gewährt werden dürfe, 
soweit dies für die Vorbereitung oder Kontrolle der Aus- 
führung von einzelnen Beschlüssen der Vertretung oder 
ihrer Ausschüsse erforderlich ist, 

— Auskunft und Akteneinsicht nicht gewährt werden dürfen, 
wenn Vorgänge nach einem Gesetz geheimzuhalten sind 
oder das Bekanntwerden des Inhalts die berechtigten Inter- 
essen einzelner oder Dritter beeinträchtigen kann, 

— die abschließende Entscheidung über die Auskunftsgewäh- 
rung bzw. Akteneinsicht nicht die Vertretungskörperschaft 
trifft, sondern der Bürgermeister bzw. der Magistrat oder 
der Kreisausschuß. 

Bei dieser Ausgestaltung der Informationsrechte dürfte es 
auch in Zukunft eigentlich nicht zu der befürchteten Auswei- 
tung der Datenflüsse an kommunale Mandatsträger kommen. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind die Neuregelungen zu 
begrüßen, zumal Entscheidungen über eine Auskunftsgewäh- 
rung oder Akteneinsicht in dem gebotenen Maße rechtlich 
nachprüfbar sein werden. 

4.2.2 Ein Mensch in Gefahr - die Telefonvermittlung speichert 
seine Worte 

Wenn ein Mensch in höchster Not Polizei, Feuerwehr oder 
eine Rettungsleitstelle anruft, wird er voraussichtlich mit 
jeder Maßnahme einverstanden sein, die ihm hilft. Mit dieser 
einleuchtenden Überlegung rechtfertigten schleswig-holstei- 
nische Kreise Verfahren, die in Rettungsleitstellen alle einge- 
henden Telefongespräche aufzeichneten. Es wurden jedoch 
nicht nur die Telefongespräche aufgenommen, die in echten 
Notfällen geführt werden mußten, vielmehr auch andere, wie 
z. B. bei Unterbringung psychisch Kranker, Ausländerangele- 
genheiten, der Sozialarbeit des Kreisjugendamtes. Neben den 
eigentlichen Notrufanschlüssen waren deshalb weitere An- 
schlüsse über die Rettungsleitstelle geschaltet. 

Der Landesbeauftragte hat hiergegen Bedenken angemeldet, 
denn die unbefugte Aufnahme des nichtöffentlich gesproche- 
nen Wortes eines anderen verletzt dessen Persönlichkeits- 
recht und steht unter Strafe. Bei den eigentlichen Notrufen 
sind allerdings durchweg rechtfertigende Situationen 
denkbar. Die mutmaßliche Einwilligung der Anrufer in ret- 
tende und sichernde Maßnahmen, zu denen auch die Ge- 
sprächsaufzeichnung gehört, kann unterstellt werden. Für die 
Aufzeichnung der übrigen Gespräche ist keine Rechtferti- 
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gung zu erkennen. Sie wären nur mit ausdrücklicher Einwil- 
ligung der Anrufenden zulässig. Der Innenminister hat sich 
in einem Erlaß an die Kreise dieser Auffassung angeschlos- 
sen. 

4.2.3 Meldewesen 

4.2.3.1 Ein kleiner Programmfehler gefährdet Menschenleben 

Einen von seinen Auswirkungen her besonders schwerwie- 
genden datenschutzrechtlichen Verstoß hatte der Landesbe- 
auftragte im Bereich des Melderechts zu beanstanden. In 
mehreren Städten und Gemeinden war es zu einer Neuaufla- 
ge des örtlichen Adreßbuches gekommen. Die hierfür erfor- 
derlichen Daten waren von den Meldebehörden an die jewei- 
ligen Verlage übermittelt worden. Die Abwicklung dieser 
Melderegisterauskünfte erfolgte wie üblich über die Daten- 
zentrale Schleswig-Holstein als Auftragnehmerin. 

Von einer Übermittlung mußten selbstverständlich die mit 
einer Auskunftssperre versehenen Anschriften ausgeschlos- 
sen werden, bei denen die Veröffentlichung eine Gefährdung 
für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit und ähnlich 
schutzwürdige Belange der Betroffenen bedeutet hätte. Die 
Aufträge an die Datenzentrale zur Herstellung der Register- 
auszüge waren in diesem Punkt eindeutig. Gleichwohl ist es 
durch verschiedene Ursachen, auf die unter Tz. 6.3 näher ein- 
gegangen wird, zu einer Weitergabe gesperrter Daten gekom- 
men, so daß die Anschriften besonders gefährdeter Personen 
nun beim Kauf eines Adreßbuches jedem zugänglich waren. 

Zwar hat man versucht, den Verkauf der fehlerhaften Exem- 
plare soweit wie möglich zu stoppen; ein umfassender Erfolg 
konnte wegen des Vertriebs über den Buchhandel naturge- 
mäß nicht erzielt werden. Ein Umzug war für mehrere Fami- 
lien aus Sicherheitsgründen unumgänglich. 

Dieses Beispiel zeigt, welche schwerwiegenden Folgen 
bereits ein kleiner Fehler bei der automatisierten Datenverar- 
beitung haben kann und in welchem Maße Auftraggeber die 
einwandfreie Durchführung ihrer Aufträge kontrollieren und 
sicherstellen müssen. 

Der Verantwortung für die Rechtmäßigkeit ihres Handelns 
können sich die Verwaltungen nicht dadurch entziehen, daß 
sie die technische Durchführung bei anderen Stellen im Auf- 
trage erledigen lassen. Sie können diese Verantwortung aller- 
dings nur tragen, wenn sie sich über die Richtigkeit und die 
Aktualität der eingesetzten Programme hinreichend Sicher- 
heit verschafft haben. Das ist auch im vorliegenden Fall 
wieder einmal nicht geschehen, da noch immer „in vielen 
Verwaltungsbereichen automatisierte Verfahren vor ihrem 
erstmaligen Einsatz und nach Programmänderungen nicht 
ausreichend von denen getestet werden, die für die Rechtmä- 
Bigkeit und Richtigkeit der Verwaltungsakte die Verantwor- 
tung tragen” (vgl. 8. TB, S. 65). An dieser Situation, die der
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4.2.3.2 

Landesbeauftragte schon 1986 gerügt hat, hat sich offensicht- 
lich bis heute nichts geändert. Bei den Auftraggebern scheint 
es weitgehend am Bewußtsein für das Problem und die damit 
verbundenen Risiken zu fehlen. Jedenfalls ist den seit langem 
erhobenen Forderungen des Landesbeauftragten (6. TB, S. 
61; 8. TB, S. 65; 10. TB, S. 58) bis heute nicht entsprochen 
worden. Weder haben die Anwender darauf gedrängt, die un- 
zureichende Testorganisation für kommunale Programme zu 
verbessern, noch haben die kommunalen Landesverbände 
sich in der Lage gesehen, ihre betroffenen Mitglieder hier 
wirksam zu unterstützen, noch hat die Datenzentrale als eine 
der größten Partnerinnen für kommunale Datenverarbei- 
tungsaufträge im Lande diese Risiken ausgeräumt. Weitere 
Schäden für die Belange der Bürger sind deshalb nicht aus- 
zuschließen. 

Keine regelmäßigen Meldedatenübermittlungen zur 
Suche nach Schwarzhörern 

Verzieht der Schuldner einer Sparkasse mit unbekanntem 
Ziel, so muß sie von sich aus Anstrengungen unternehmen 
und erforderlichenfails rechtliche Schritte veranlassen, wenn 
sie verhindern will, daß er sich seinen Verpflichtungen ent- 
zieht. Es käme wohl niemand auf den Gedanken, zu ihren 
Gunsten ein Verfahren einzuführen, das es gestattete, von 
Amts wegen mit Hilfe öffentlicher Stellen nach säumigen 
Schuldnern zu „fahnden”. Genau das beabsichtigten aber die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ihre Gebühren- 
einzugszentrale (GEZ). Durch Datenträgeraustausch sollten 
die Meldebehörden der GEZ alle Zu- und Fortzüge aus ihrem 
Bereich mitteilen, damit die Rundfunkanstalten ihre Gebüh- 
renschuldner nach einem Wohnortwechsel leichter zur 
Zahlung heranziehen konnten. 

Der Landesbeauftragte mußte darauf hinweisen, daß für eine 
solche regelmäßige Übermittlung von Meldedaten die 
Rechtsgrundlage fehlt. Eine Erweiterung der in der Meldeda- 
tenübermittlungsverordnung zugelassenen regelmäßigen Da- 
tenübermittlungen in der gewünschten Weise würde darüber 
hinaus erheblichen datenschutzrechtlichen Bedenken begeg- 
nen. Ein so umfassender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
auch Unbeteiligter steht nicht im angemessenen Verhältnis zu 
dem erstrebten Erfolg. Denn bei vollständiger Mitteilung 
aller Zu- und Fortzüge gelangte eine Vielzahl personenbezo- 
gener Daten auch solcher Einwohner in den Verfügungsbe- 
reich der GEZ, die ihrer Gebührenpflicht nachkommen oder 
für die eine Gebührenpflicht gar nicht besteht. Demgegen- 
über können die Anschriften „unbekannt” verzogener Gebüh- 
renschuldner durch eine einfache Melderegisterauskunft fest- 
gestellt werden. 

Die Argumente des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
haben offenbar bewirkt, daß die Angelegenheit nicht weiter 
verfolgt wurde. 
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4.2.3.3 Das gefährdete Adoptionsgeheimnis — was lange währt, 
wird gut 

Das Adoptionsgeheimnis ist gefährdet, wenn der zuständige 
Standesbeamte die Geburt eines Kindes der Meldebehörde 
mitteilt, die für den Hauptwohnsitz der Mutter zuständig ist, 
obwohl eine Adoption des Kindes vorgesehen ist und ein 
Adoptionspflegeverhältnis eingegangen wird. Das Kind wird 
in diesem Fall voraussichtlich nie den Wohnsitz der leibli- 
chen Mutter teilen. Durch den Datenaustausch einer Melde- 
behörde mit den Religionsgesellschaften war dieser Sachver- 
halt im konkreten Fall kirchlichen Stellen bekanntgeworden, 
und die Mutter sah sich zu einer Rechtfertigung ihrer Adop- 
tionspläne genötigt. Eine Änderung der Dienstanweisung für 
Standesbeamte, die dieses Risiko vermeiden sollte, war von 
den beteiligten Stellen durchweg positiv aufgenommen 
worden. Sie drohte auf dem langen Weg durch die Institutio- 
nen jedoch unterzugehen. Der Landesbeauftragte befürchtete, 
„daß auch in diesem Fall die Bürokratie über den gesunden 
Menschenverstand siegt” (11. TB, S. 12). 

In Schleswig-Holstein ist dieser Vorschlag inzwischen umge- 
setzt worden. Die Mitteilung an die Meldebehörde des 
Hauptwohnsitzes der Mutter unterbleibt künftig, wenn dem 
zuständigen Standesbeamten eine Mitteilung über ein beste- 
hendes oder beabsichtigtes Pflegeverhältnis vorliegt. Die 
Adoptionsvermittlungsstellen teilen dies dem Standesbeam- 
ten mit. Der Landesbeauftragte stellt mit Befriedigung fest, 
daß er mit seiner Befürchtung nicht recht behalten hat. 

4.2.4  Kurschatten anderer Art 

Viele Fremdenverkehrsgemeinden halten eine strenge Kon- 
trolle der Kurabgabe aus finanziellen Gründen für unver- 
zichtbar. Dafür werden immer umfangreichere Überwa- 
chungsverfahren eingeführt. Ein solches Verfahren veranlaß- 
te den Landesbeauftragten, die Rechtmäßigkeit der Datenver- 
arbeitung bei einem Kurbetrieb zu überprüfen. Was war ge- 
schehen? Das Haus eines Petenten war mehrfach durch Au- 
Bendienstmitarbeiter der Kurverwaltung kontrolliert worden. 
In zwei Fällen wurden Pkw ermittelt, deren Kennzeichen 
nicht mit den Angaben in der gespeicherten Gästeliste der 
Kurverwaltung übereinstimmten. Daraufhin wurden bei den 
zuständigen Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen die Halter 
erfragt. Die hierfür angegebenen Begründungen waren nicht 
mehr zu ermitteln. Ohne weitere Sachverhaltsaufklärung 
bzw. Anhörung der Betroffenen wurden die Fahrzeughalter 
nachträglich zur Kurabgabe herangezogen. Der dafür zugrun- 
de gelegte Zeitraum wurde geschätzt. Man vertraute darauf, 
daß sich die Betroffenen bei fehlerhafter Festsetzung schon 
melden würden. 

Die Kurverwaltung hat die Kraftfahrzeughalter ermittelt, 
ohne daß eine Abgabepflicht der Betroffenen hinreichend 

. nachgewiesen war. Die bloße Tatsache, daß sich das Kenn- 
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zeichen eines parkenden Pkw nicht mit den gespeicherten 
Gästedaten deckte, war für sich allein keinesfalls geeignet, 
daraus bereits den Schluß zu ziehen, daß sich der Halter des 
Pkw seiner Zahlungspflicht entzogen habe. Es hätte sich 
auch um den Besuch auswärtiger Kinder des Vermieters 
handeln können. Fahrzeughalter und Gast mußten nicht iden- 
tisch sein. Der Gast konnte unmittelbar nach Ankunft seine 
Kurabgabe entrichtet haben, ohne dabei den Vermieter anzu- 
geben. Würde er dann die Kurkarte direkt dem Vermieter 
vorlegen, wäre eine Meldung nach der Satzung nicht erfor- 
derlich. Oder anderweitig untergebrachte Gäste könnten 
Gäste des Vermieters besucht haben. 

Außerdem war die Halteranfrage in diesem Zusammenhang 
unzulässig. Das Straßenverkehrsgesetz läßt Auskünfte grund- 
sätzlich nur zu, wenn sie Bezug zum Straßenverkehr haben. 
Für den Landesbeauftragten wurde aber auch erkennbar, auf 
welch ein perfektes Kontrollverfahren er hier gestoßen war. 
Mit Hilfe eines Computers war es der Kurverwaltung 
möglich, sämtliche Übernachtungen innerhalb des Ortes fest- 
zuhalten und je nach Bedarf auszuwerten. Jeder Vermieter 
war nämlich grundsätzlich verpflichtet, die von ihm aufge- 
nommenen Personen beim Kurbetrieb unter Angabe des An- 
und Abreisetages anzumelden. Ausgenommen waren nur 
solche Kurgäste, die bereits bei ihrer Ankunft oder innerhalb 
von 24 Stunden danach Kurkarten vorweisen konnten, deren 
Gültigkeit sich auf die Dauer der Beherbergung erstrecken 
mußte. In diesen Fällen wurden die Namen der Vermieter 
beim Kauf der Kurkarte auf freiwilliger Basis erfragt, ohne 
jedoch den Gast über die Verwendung dieser Daten aufzuklä- 
ren. 

Die Kurverwaltung war so in der Lage, nahezu lückenlos die 
Gästedaten den Vermietern zuzuordnen und in ihrer Daten- 
verarbeitungsanlage zu speichern. Die EDV-mäßige Auswer- 
tung dieser Angaben ermöglichte es dann, bei den einzelnen 
Vermietern eine unterdurchschnittliche Gästeauslastung fest- 
zustellen, verbunden mit dem Verdacht, daß Gäste nicht zur 
Zahlung der Kurabgabe angemeldet wurden. Die Einleitung 
der genannten, umfangreichen Kontrollmaßnahmen unter 
Verletzung des informationellen Selbstbestimmungsrechts 
war die Folge. 

Ob ein solches Verfahren angemessen ist, um die vollständi- 
ge Erhebung der Kurabgaben zu sichern, ist zu bezweifeln. 
Zumindest bedarf es präziser Regelungen in einer kommuna- 
len Satzung. Sie sollte insbesondere 

— zunächst den Zweck der Verarbeitung von Gäste- und Ver- 
mieterdaten bestimmen (z. B. Überwachung der Kurabga- 
beerhebung), 

— sodann den Katalog der erforderlichen Daten abschließend 
festlegen, 

— schließlich regeln, in welcher Weise konkret eine Nutzung 
der gespeicherten Daten erfolgen darf (z. B. Feststellung 
der Auslastung von Beherbergungsbetrieben) und 
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4.2.5 

— eine Datenübermittlung an andere Stellen ausdrücklich 
ausschließen, soweit nicht die Einwilligung der Betroffe- 
nen vorliegt. 

Die Kurabgabensatzung der betreffenden Gemeinde erfüllte 
nicht die an sie zu stellenden Anforderungen in bezug auf das 
Überwachungsverfahren. Die notwendige Ergänzung ist in- 
zwischen in Abstimmung mit dem Landesbeauftragten einge- 
leitet worden. 

Fremdenverkehrsgemeinde verunsichert Wohnmobilfah- 
rer 

Verwundert zeigte sich ein Wohnmobilfahrer, als er nach 
einer kurzen Rast in einem Ostseebad zu seinem Fahrzeug 
zurückkehrte und hinter seinem Scheibenwischer ein „Merk- 
blatt für Inhaber von Wohnmobilen” vorfand. Darin wurde er 
von der Gemeinde darauf hingewiesen, man halte das Über- 
nachten in Wohnmobilen auf öffentlichen Verkehrsflächen 
grundsätzlich für unzulässig und werde es als Ordnungswid- 
rigkeit verfolgen. Außerdem komme es in diesem Zusam- 
menhang immer wieder zur Einleitung von Fäkalien in die 
Oberflächenentwässerung und zu Verkehrsbehinderungen, 
was regelmäßig zu „unerfreulichen Begegnungen” zwischen 
Wohnmobilinhabern einerseits und Polizeibeamten und Mit- 
arbeitern der Ordnungsämter andererseits führe. Folgender 
Nachsatz war besonders bemerkenswert: „NS: Denken Sie 
bitte daran, Ihr Fahrzeug ist bereits mit Standort, Datum und 
Nummer registriert!” 

Der Betroffene hatte verständlicherweise den Eindruck, daß 
er nun bereits als potentieller Umweltsünder und Falschpar- 
ker gespeichert sei, obwohl er nur ganz korrekt eine kleine 
Pause während der Heimfahrt eingelegt hatte, 

Aufgrund dieses doch recht bedenklichen Sachverhaltes 
waren weitere Nachforschungen für den Landesbeauftragten 
eine Selbstverständlichkeit. Erstaunt mußte er feststellen, daß 
das Merkblatt offensichtlich nur leere Drohungen enthielt. 
Der Ordnungsamtsleiter hatte zwar das Merkblatt entworfen, 
dann aber die Sache an die Kurverwaltung abgegeben, damit 
der eigentliche, nach außen hin nicht erkennbare Zweck der 
Maßnahme, nämlich die Überwachung der Kurabgabeerhe- 
bung, von dort in eigener Zuständigkeit verfolgt werden 
konnte. Auf Befragen bestätigte er ausdrücklich, daß es eine 
Speicherung von Wohnmobildaten im Ordnungsamt nicht 
gebe. 

Die Kurverwaltung wiederum erklärte, daß auch dort keine 
Datenspeicherungen vorgenommen würden, sondern das 
Merkblatt nur vorsorglich und auf Wunsch des Ordnungsam- 
tes verteilt würde. Ordnungswidrigkeitenverfahren seien 
noch in keinem Fall eingeleitet worden. 

Nachdem sich die Befürchtungen des Landesbeauftragten 
nicht bestätigt hatten, blieb nur noch darauf hinzuweisen, daß 
aus rechtsstaatlicher Sicht die Bürger auch einen Anspruch 
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4.2.6 

darauf haben, von der Behörde wahrheitsgemäß darüber un- 

terrichtet zu werden, wann und zu welchen Zwecken perso- 

nenbezogene Daten über sie gespeichert werden. Eine Über- 

arbeitung des Merkblattes wurde zugesagt. 

Prüfung einer Stadtverwaltung 

Auch 1989 wurde wieder die Einhaltung des Datenschutzes 

im kommunalen Verwaltungsbereich geprüft. Der Schwer- 

punkt der Prüfung lag diesmal bei Einzelfragen zur Rechtmä- 

Bigkeit der Datenverarbeitung. Das Verwaltungshandeln der 

Stadt war erwartungsgemäß bestimmt von der Maxime, mit 

möglichst wenig Aufwand die gestellten Aufgaben rationell 

zu erfüllen. Der Datenschutz kann in diesem Zusammenhang 

oftmals eine zusätzliche Arbeitserschwernis darstellen. 

Gleichwohl hat man sich konstruktiv mit den widerstreiten- 

den Interessen auseinandergesetzt. Die Ergebnisse fanden 

nicht immer die uneingeschränkte Zustimmung des Landes- 

beauftragten. Die vorgefundenen Mängel konnten aber 

durchweg in einer datenschutzgerechten Weise behoben 

werden. Folgende Ergebnisse der Prüfung sind wegen ihrer 

allgemeinen Bedeutung besonders hervorzuheben: 

Vernichtung von Daten durch eine private Entsorgungs- 

firma 

Für die Vernichtung ihrer Abfälle mit personenbezogenen 

Daten wurde von der Stadt eine private Entsorgungsfirma 

eingesetzt. Das gesamte anfallende Papier sowie der Inhalt 

der Papierkörbe wurde in verschließbaren Containern gesam- 

melt und nach Bedarf von der Firma abgeholt. Es wurde 

jeweils bestätigt, daß die überlassenen Unterlagen unter Be- 

achtung der gesetzlichen Bestimmungen restlos vernichtet 

werden. Darüber hinausgehende Vorkehrungen, das Risiko 

einer rechtswidrigen Verwertung von Unterlagen auszuschal- 

ten, waren von der Stadt allerdings nicht getroffen worden. 

Ein wirksamer schriftlicher Verwertungsvertrag konnte im 

Prüfungszeitpunkt nicht vorgelegt werden. Die Vernichtung 

des Datenabfalls bedarf aber einer sachgerechten Organisa- 

tion. Neben internen Dienstanweisungen ist ein wirkungsvol- 

ler Verwertungsvertrag unabdingbar. Die hierzu vom Landes- 

beauftragten in seinem 9. Tätigkeitsbericht (S. 18) gegebenen 

Empfehlungen besitzen nach wie vor Gültigkeit. Über die 

vertragliche Bindung hinaus sollte nicht vergessen werden, 

daß jede auftraggebende Stelle selbst verpflichtet ist, die Zu- 

verlässigkeit der beauftragten Firma sowie die Sicherheit und 

die Ordnungsmäßigkeit der Datenvernichtung zu überprüfen. 

Auf unangemeldete stichprobenartige Kontrollen sollte auf 

keinen Fall verzichtet werden. Entsprechende Befugnisse 
müssen vertraglich abgesichert werden. 
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Hausreinigung 

Die Reinigung der Büroräume war von der Stadt ebenfalls an 
einen privaten Auftragnehmer vergeben worden. Ein wirksa- 
mer schriftlicher Gebäudereinigungsvertrag lag nicht vor. Als 
Auftraggeberin obliegt es der Stadt, durch geeignete Maß- 
nahmen sicherzustellen, daß es im Rahmen der Reinigungs- 
tätigkeit nicht zu einem Mißbrauch personenbezogener Daten 
kommt. Dazu gehört in erster Linie, daß Unterlagen mit per- 
sonenbezogenen Daten nach Verlassen, der Büroräume nicht 
unverschlossen zurückbleiben dürfen. Da gleichwohl nicht 
auszuschließen ist, daß Reinigungskräfte in den Büros 
Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, muß vor 
allem auf eine hinreichende vertragliche Bindung des Reini- 
gungsunternehmens geachtet werden. Hierzu gehört, daß 
eine Unterrichtung darüber erfolgt, welche Kraft wann und in 
welchen Räumen tätig wird, daß die Reinigungskräfte auf 
das Datengeheimnis verpflichtet werden und daß Auftragge- 
ber das Recht haben, unzuverlässige Kräfte abzulehnen. 

Die Stadt hat zugesagt, das Vertragsverhältnis entsprechend 
zu gestalten und die Einhaltung der Vertragsbedingungen zu 
überwachen. 

Versendung der Protokolle von Magistratssitzungen 

Die Niederschriften über Sitzungen des Magistrats wurden 
regelmäßig an alle Stadtvertreter versandt. Nur soweit Perso- 
nalangelegenheiten behandelt worden waren, wurden diese 
Beschlüsse in eine besondere Anlage zum Protokoll nur für 
die Mitglieder des Magistrats und den Bürgervorsteher auf- 
genommen. Gleichwohl enthielten die Protokolle auch eine 
Reihe anderer schutzwürdiger personenbezogener Daten. Der 
Landesbeauftragte hat deshalb auf eine Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 29.01.1985 - 5 A 
91/84 — hingewiesen, wonach die Weiterleitung der vollstän- 
digen Sitzungsprotokolle von Magistratssitzungen an alle 
Stadtvertreter gegen die Gemeindeordnung verstößt. Von den 
Sitzungen des Magistrats darf folglich der Stadtvertretung 
nur das Beratungsergebnis mitgeteilt werden. 

Belege in Beihilfeakten 

Die im Zusammenhang mit Beihilfeanträgen eingereichten 
Belege über entstandene Kosten wurden im Regelfall zusam- 
men mit der Entscheidung an den Antragsteller zurückge- 
reicht. In der Akte verblieb nur der eigentliche Beihilfeantrag 
sowie die Bearbeitungsunterlagen. In besonders umfangrei- 
chen oder kostenintensiven Fällen (Sanatoriumsaufenthalte 
u. ä.) wurden zusätzlich Kopien der Belege zur Beihilfeakte 
genommen, um so ggf. die Entscheidung gegenüber dem 
Rechnungsprüfungsamt besser begründen zu können. Nach 
den Beihilfevorschriften sind die bei der Bearbeitung der 
Beihilfen bekanntgewordenen Angelegenheiten geheimzu- 
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halten. Sie dürfen nur für den Zweck verwandt werden, für 
den sie vom Betroffenen offenbart worden sind. Um einer 
möglichen Zweckentfremdung entgegenzuwirken, ist in den 
Beihilfevorschriften ausdrücklich vorgesehen, alle Belege an 
den Beihilfeberechtigten zurückzugeben. Für die Fertigung 
von Kopien bestand keine Notwendigkeit. Sie widersprach 
vielmehr den datenschutzrechtlichen Zielen der Beihilfevor- 
schriften. Die vorhandenen Akten waren entsprechend zu be- 
reinigen. 

Behandlung von Lohn- und Gehaltspfändungen 

Im Rahmen privatrechtlicher Zwangsvollstreckungsverfahren 
ist die Stadt als Drittschuldnerin nach der Zivilprozeßord- 
nung verpflichtet, Auskünfte an Gläubiger zu erteilen. Aller- 
dings wurden Anfragen von Gläubigern auch dann beantwor- 
tet, wenn noch gar kein Pfändungs- und Überweisungsbe- 
schluß zugestellt worden war. Begründet wurde dies damit, 
daß man als Dienstherr im Rahmen der Fürsorgepflicht auf 
diese Weise kostenpflichtige Zwangsvollstreckungsmaßnah- 
men gegenüber den Mitarbeitern habe verhindern können. 
Die Zustimmung der Mitarbeiter zu den erteilten Auskünften 
war jedoch nicht eingeholt worden. Auch gingen die Aus- 
künfte, die im Rahmen von Drittschuldnererklärungen erteilt 
wurden, zum Teil erheblich über das gesetzlich vorgeschrie- 
bene Maß hinaus. In einem Fall betrafen sie nicht einmal das 
laufende Beschäftigungsverhältnis (Offenbarung einer vier- 
monatigen Entziehungskur). Bei einer derart gravierenden 
Verletzung des geltenden Datenschutzrechts war eine Bean- 
standung unvermeidbar. 

Einrichtung von Auskunftssperren nach dem Landesmel- 
degesetz 

Im Melderegister der Stadt waren zum Prüfungszeitpunkt 
eine Reihe von Auskunftssperren eingerichtet. weil die Be- 
troffenen der Meldebehörde das Vorliegen von Tatsachen 
glaubhaft gemacht hatten, die die Annahme rechtfertigten, 
daß ihnen oder anderen Personen bei einer eventuellen Da- 
tenübermittlung eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönli- 
che Freiheit und ähnliche schutzwürdige Belange erwachsen 
konnte. 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Anträge waren vor 
allem dann aufgetreten, wenn das Vorliegen von Tatsachen 
von Betroffenen nicht durch Belege nachgewiesen werden 
konnte. In einem Fall wurde z. B. eine Gefahr für Leben und 
Gesundheit anerkannt, weil ein Vater seiner Familie nach der 
Trennung Gewalt angedroht hatte. Da ein Nachweis der 
Gefahr durch Belege nicht möglich war, wurde die Aus- 
kunftssperre „vorsorglich” auf ein Jahr befristet. In einem 
ähnlichen Fall. in dem eine Person gegen einen Sexualstraf- 
täter ausgesagt hatte, begrenzte man die Auskunftssperre auf 
zwei Jahre. Eine erneute Überprüfung der Fälle vor Frist- 
ablauf fand nicht statt. 
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In Anbetracht des besonderen Gefährdungspotentials für die 
Betroffenen muß auch bei einem unklaren Sachverhalt auf 
eine eigenmächtige Befristung der Auskunftssperre verzich- 
tet werden. Allenfalls kann ein Wiedervorlagetermin vorge- 
sehen werden, an dem die Voraussetzungen nachzuprüfen 
sind. Außerdem muß die Aufhebung der Auskunftssperre den 
Betroffenen auf jeden Fall vorher schriftlich mitgeteilt 
werden. Die Stadt will in Zukunft entsprechend verfahren. ° 

Datei über Einziehungsersuchen 

Zur Überwachung des jeweiligen Verfahrensstandes hatte die 
Stadtkasse eingehende Einziehungsersuchen in einer beson- 
deren Datei gespeichert. Diese „Schuldnerkartei” wurde 
manuell bereits seit mehreren Jahren geführt. Sie war alpha- 
betisch nach den Namen der Zahlungspflichtigen geordnet. 
Jährlich wurden etwa I 200 bisl 300 Einziehungsersuchen 
neu eingespeichert. Der überwiegende Teil der Fälle war in- 
zwischen erledigt und damit zur rechtmäßigen Aufgabener- 
füllung der Kasse nicht mehr erforderlich, gleichwohl aber 
nicht gelöscht worden. 

Zumindest für die Mitarbeiter der Kasse war jederzeit nach- 
vollziehbar, wann und weshalb in der Vergangenheit gegen 
einen Bürger der Stadt ein Einziehungsersuchen gelaufen 
war und wie es abgewickelt wurde. Der Landesbeauftragte 
hat veranlaßt, daß der, wegen seiner subjektiven Aussage- 
kraft hochsensible Datenbestand in der Weise reorganisiert 
wird, daß auf ein „Personenkonto” für den Betroffenen ganz 
verzichtet wird und eine karteimäßige Speicherung von 
Daten nur noch bezogen auf den jeweiligen Einzelfall 
erfolgt. 

Justizverwaltung 

Die Strafprozeßordnung ist ein Kernbereich des Rechts- 
staates 

Zu den wichtigsten Gesetzen, die nach dem Volkszählungsur- 
teil des Bundesverfassungsgerichts dringend der Überarbei- 
tung bedürfen, gehört die Strafprozeßordnung. In dem beson- 
ders sensiblen Bereich strafrechtlicher Ermittlungen kommt 
es darauf an, daß der Gesetzgeber für alle Beteiligten, 
nämlich die Staatsanwaltschaft, die Polizei, den Verdächtig- 
ten und Beschuldigten, aber auch für jeden unverdächtigen 
Bürger klar und präzise regelt, weiche Datenzugriffe zum 
Zwecke der Strafverfolgung zulässig sind. Zu Recht wird die 
Strafprozeßordnung von vielen als das kleine Einmaleins des 
Rechtsstaats betrachtet. Besonders hier kommt es deshalb 
darauf an, daß ein ausgewogener Kompromiß zwischen dem 
Strafverfolgungsinteresse und den Grundrechten der Beirof- 

„ fenen gefunden wird. 
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Die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit für die 
Strafprozeßordnung liegt beim Bund. Der Bundesminister 
der Justiz arbeitet seit Jahren an einer Novellierung der Straf- 
prozeßordnung. Die dem Landesbeauftragten bislang be- 
kanntgewordenen Entwürfe lassen die Tendenz erkennen, 
daß die ursprünglich vorgesehene, zumindest in Teilberei- 
chen eher datenschutzfreundliche Konzeption mehr und 
mehr zugunsten der Strafverfolgungsinteressen aufgeweicht 
wurde. Zum letzten bekanntgewordenen Entwurf vom Juni 
1989 hat der Landesbeauftragte in seiner Stellungnahme 
davon abgesehen, auf alle einzelnen Vorschriften einzugehen, 
sondern sich auf einige aus seiner Sicht wesentliche Punkte 
konzentriert. 

Dem Sinn des Volkszählungsurteils wird es nicht gerecht, die 
bestehende Datenverarbeitung der Strafverfolgungsbehörden 
lediglich gesetzlich abzusichern. Statt dessen ist die Chance 
wahrzunehmen, die bislang entwickelten Verfahren auf ihre 
Erforderlichkeit kritisch zu überprüfen. Als Beispiel können 
die Vorschriften über die Überwachung des Telefonverkehrs 
gelten. Im Hinblick auf die rasche Fortentwicklung und Er- 
weiterung der Telekommunikation kommt der Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs heute eine andere Bedeutung zu als 
zur Zeit der Formulierung des derzeit maßgeblichen $ 100a 
StPO. Die modernen Möglichkeiten der Auswertung aufge- 
zeichneter Telefongespräche und die Tatsache, daß der 
Polizei leistungsfähige Dateien zur Verfügung stehen, die 
früher nicht gekannte Möglichkeiten der Speicherung und 
Auswertung von Telefonüberwachungsdaten ermöglichen, 
sollten Veranlassung geben, zu prüfen, ob die überkommenen 
Eingriffsnormen nicht restriktiver gefaßt werden müssen. 

Auch auf dem Gebiet des Erkennungsdienstes und der Kri- 
minaltechnik sind die technischen Möglichkeiten enorm ver- 
bessert. Warum noch förmlich erkennungsdienstlich behan- 
deln, wenn ohnehin aus dem Paß- und Personalausweisregi- 
ster ein Foto zu erhalten ist? Handschriftproben können digi- 
talisiert gespeichert und abgeglichen werden, so daß es auf 
die „Handschrift” der Fingerabdrücke gar nicht mehr unbe- 
dingt ankommt. Unter welchen Voraussetzungen die Polizei 
wessen Handschriften wie lange speichern darf, ist bislang 
nicht gesetzlich geregelt. Daneben laufen aber die „klassi- 
schen” erkennungsdienstlichen Behandlungen nach den „Ed- 
Richtlinien” weiter. Ein anderes Beispiel ist die Genomanaly- 
se, zu der inzwischen immerhin ein eigener Gesetzentwurf 
vorliegt (vgl. dazu Tz. 4.3.2). 

Der Landesbeauftragte hat sich dafür ausgesprochen, den 
Bereich der Datenverarbeitung für Zwecke künftiger Straf- 
verfolgung abschließend in der Strafprozeßordnung zu 
regeln. Diese Form der Datenverarbeitung ist im Kern nicht 
Gefahrenabwehr, sondern die Vorbereitung auf künftige 
Strafverfolgung. Deshalb ist die größere Sachnähe zum 
Strafverfolgungsrecht gegeben. Es ist darüber hinaus auch 
zweckmäßig, die Befugnisse im Rahmen der Strafverfolgung 
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bundeseinheitlich und nicht von Land zu Land unterschied- 
lich zu regeln. 

Der Zweckbindungsgrundsatz muß im Gesetzentwurf stärker 
zur Geltung gebracht werden. Dies gilt sowohl für die Ver- 
wendung der Daten durch Strafverfolgungsbehörden als auch 
für ihre Weitergabe an andere Behörden. Bei der polizeiinter- 
nen Verwendung ist zu beachten, daß Daten, die mit beson- 
deren Erhebungsmethoden gewonnen wurden, wie z. B. im 
Wege der Observation oder der polizeilichen Beobachtung, 
nur für die Verhinderung und Verfolgung solcher Straftaten 
verwendet werden dürfen, zu deren Aufklärung sie ebenfalls 
hätten eingesetzt werden dürfen. Die Weitergabe von Daten 
an die Geheimdienste sollte in der Strafprozeßordnung selbst 
abschließend und restriktiv geregelt werden und nicht der 
Regelung der Geheimdienstgesetze überlassen werden. 
Daten, die unter Inanspruchnahme von Befugnissen erhoben 
worden sind, die nur den Strafverfolgungsbehörden, nicht 
aber den Geheimdiensten zustehen, sollten letzteren nur in 
besonderen Fällen übermittelt werden dürfen. 

Eine andere Schwäche der im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Zweckbindungsregelungen ist, daß sie häufig lediglich die 
Verwendung von Daten „zu Beweiszwecken” ausschließen, 
nicht aber die sonstige Nutzung für andere Zwecke. Da Da- 
tenverarbeitung nur in seltenen Fällen unmittelbar gerichts- 
verwertbare Beweise erbringt, sondern in erster Linie der Ge- 
winnung neuer Ermittlungsansätze dient, dürften derartige 
Zweckbindungsregeln ihre Wirkung weitgehend verfehlen. 

Der Entwurf sieht an verschiedenen Stellen Datenverarbei- 
tungsmaßnahmen bezüglich „anderer Personen” vor, d. h. 
Personen, gegen die weder ein Verdacht noch eine Beschul- 
digung vorliegen. Er ermöglicht die Speicherung von Daten 
über diesen Personenkreis, sieht ihre Weiterübermittiung an 
die Geheimdienste ohne nähere Einschränkung vor und läßt 
es zu, daß „andere Personen” Ziel besonderer Fahndungsme- 
thoden werden. Der Landesbeauftragte hat verlangt, den 
Entwurf dahin gehend zu überarbeiten, daß die Verarbeitung 
von Daten über „andere Personen” auf das sachlich und zeit- 
lich vertretbare Mindestmaß beschränkt wird. 

Des weiteren sollen neue Rechtsgrundlagen für die Anwen- 
dung besonderer Datenerhebungsmethoden geschaffen 
werden. Dies gilt für die Rasterfahndung, die polizeiliche Be- 
obachtung und den Einsatz verdeckter Ermittler. Der Landes- 
beauftragte ıritt dafür ein, daß die Notwendigkeit von Raster- 
fahndungsmaßnahmen noch einmal kritisch überprüft wird, 
zumal nach seiner Kenntnis in den vergangenen Jahren von 
dieser Methode — vermutlich mangels Effektivität — kaum 
mehr Gebrauch gemacht worden ist. Er fragt deshalb, ob eine 
zwingende Notwendigkeit besteht, eine derartige Vorschrift 
in das Gesetz aufzunehmen, von der eine Vielzahl unver- 
dächtiger Personen betroffen sein könnte. „Besondere Daten- 
erhebungsmethoden”, wie etwa verdeckte Ermittler, Obser- 
vation, polizeiliche Beobachtung, sollten möglichst nur für 
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die Bekämpfung der organisierten Kriminalität verwendet 
werden dürfen, zumal von seiten der Strafverfolgungsbehör- 
den ihre Erforderlichkeit in der Regel stets mit dem Anwach- 
sen der organisierten Kriminalität begründet wird. Der Ge- 
setzentwurf gewährleistet dies bislang nicht. 

Besondere Kritik ist an den vorgesehenen Dateiregelungen 
zu üben. Sie begrenzen die Datenverarbeitung bei Polizei 
und Staatsanwaltschaften nicht wirklich, sondern bieten statt 
dessen erhebliche Spielräume für die Erweiterung der beste- 
henden Verfahren. Dies gilt insbesondere für die pauschal er- 
teilte Befugnis für Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und 
Vollstreckungsbehörden, Dateien gemeinsam zu betreiben. 
Eine derartige gemeinsame Datei dieser Behörden ist dem 
Landesbeauftragten bislang nicht bekannt. Würde der 
Entwurf in dieser Form verabschiedet und würden seine 
Spielräume von den angesprochenen Behörden konsequent 
genutzt, so könnte eine Datenverarbeitung bislang nicht ge- 
kannten Ausmaßes entstehen. 

Ein weiterer Schwachpunkt ist die Bestimmung über die 
Speicherung von Daten zum Zwecke der „Vorgangsverwal- 
tung”. Da im Entwurf nirgendwo auch nur ansatzweise gere- 
gelt ist, was unter „Vorgangsverwaltung” zu verstehen ist, 
handelt es sich um eine Blankettnorm, auf deren Grundlage 
gespeichert wırd, ohne daß klar wäre, was mit den mit Hilfe 
der Datei „Vorgangsverwaltung” gewonnenen Daten gesche- 
hen darf. Statt dessen kommt es darauf an, daß exakt festge- 
legt wird, für welche Zwecke die „Vorgänge” genutzt werden 
dürfen. Erst danach können die datenschutzrechtlichen 
Risiken eingeschätzt werden, die in derartigen Dateien 
liegen. 

Der Gesetzentwurf sieht weitgehende Möglichkeiten zur Ein- 
führung von Online-Verbindungen zwischen den Dateien der 
Strafverfolgungsbehörden vor. Darüber hinaus soll der 
Staatsanwaltschaft ermöglicht werden, ein zentrales bundes- 
weites Verfahrensregister einzurichten, in dem alle Ermitt- 
lungsverfahren gespeichert werden. Die Erforderlichkeit ist 
in Frage zu stellen, da vergleichbare Systeme bei der Polizei 
längst bestehen und kein überzeugender Grund für eine dop- 
pelte Speicherung gegeben ist. ' 

Der Landesbeauftragte hat die Auffassung vertreten, daß pa- 
rallel zum Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung die 
Rechtsschutzmöglichkeiten in der Strafprozeßordnung fort- 
entwickelt werden müssen. Es muß möglich sein, Datenerhe- 
bungs- und Speicherungsmaßnahmen gerichtlich auch unab- 
hängig vom jeweiligen Strafverfahren und dessen Stand 
überprüfen zu lassen. 

Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein hat dem 
Landesbeauftragten bislang noch nicht mitgeteilt, ob und 
welche Positionen er übernimmt und im Gesetzgebungsver- 
fahren des Bundes geltend macht. 
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4.3.2 Genomanalyse im Strafverfahren 

Die Genomanalyse bietet die Möglichkeit, Personen anhand 
von Blutproben, Körpersekreten oder Haarteilen mit einer 
bislang nicht erreichten, wenn auch nicht 100%igen Eindeu- 
tigkeit zu unterscheiden bzw. zu identifizieren. Mit ihrer 
Hilfe können aber auch Informationen aus dem Kernbereich 
der Privatsphäre der Betroffenen, etwa über Persönlichkeits- 
strukturen und Krankheiten, die diesen selbst möglicherweise 
nicht bekannt sind, ans Tageslicht gebracht werden. Auch die 
Strafverfolgungsbehörden interessieren sich für die Genom- 
analyse. Presseberichten zufolge haben das Bundeskrimina- 
lamt sowie einzelne Landeskriminalämter technische Ein- 
richtungen zur Durchführung von Genomanalysen geschaf- 
fen. Soweit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
bekannt, gibt es bei der schleswig-holsteinischen Polizei 
bisher keine eigenen Untersuchungseinrichtungen. 

Mit der Zulässigkeit der Genomanalyse im Strafverfahren 
haben sich schon mehrere Gerichte beschäftigt. Das Landge- 
richt Berlin (NJW 1989, S. 787) kam in seinem Beschluß zur 
Zulässigkeit der Durchführung einer DNS-Analyse im Straf- 
verfahren zu einem differenzierten Ergebnis. Es geht davon 
aus, daß die DNS-Analyse derzeit nur die sogenannten nicht- 
kodierenden Bereiche entschlüsselt, die nach dem bisherigen 
Stand der Wissenschaft keine Aufschlüsse über genetisch be- 
dingte Persönlichkeitsmerkmale und Krankheitsveranlagun- 
gen zulassen. Ein über den völlig _persönlichkeitsneutralen 
Spurenvergleich hinausgehender Informationsüberschuß sei 
nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft nicht 
möglich. Auf dieser Grundlage hält die Kammer die Durch- 
führung der DNS-Vergleichsanalyse für vereinbar mit $ 81 a 
Strafprozeßordnung. Wegen der Gefahren für das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht sei aber bei der Anordnung von DNS- 
Vergleichsanalysen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu be- 
achten. Sie komme nur als Ultima ratio in Betracht. Mit 
dieser Erwägung verneinte die Kammer im von ihr zu ent- 
scheidenden Fall die Erforderlichkeit einer DNS-Analyse. 

Das Landgericht Darmstadt (Az. 10 Js 21 985/82) kommt 
ebenfalls zur Vereinbarkeit der DNS-Analyse mit $ 81 a 
Strafprozeßordnung. Maßgeblich ist für die Kammer, daß die 
Analyse aus dem nichtkodierenden Teil der DNS stammt, so 
daß mit ihrer Hilfe keine Informationen über die Persönlich- 
keit des Betfoffenen gewonnen werden könnten. Im vom 
Landgericht#Darmstadt entschiedenen Fall führte die Ver- 
wendung der?DNS-Analyse im übrigen zum Freispruch des 
Angeklagten; Auch das Landgericht Heilbronn (NJW 90, S. 
794) sieht in $ 81 a Strafprozeßordnung eine ausreichende 
Rechtsgrundlage für die Verwendung eines genetischen Fin- 
gerabdrucks als Beweismittel. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat Bedenken, 
ob $ 81 a Strafprozeßordnung als Rechtsgrundlage für die 
Durchführung von DNS-Analysen tatsächlich ausreichend 
ist. Es isı nicht ausgeschlossen, daß angesichts der rasanten 
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Fortentwicklung der Möglichkeiten der Genomanalyse schon 
in kurzer Zeit bei den Testverfahren ein persönlichkeitsrele- 
vanter Informationsüberschuß erzeugt werden kann, der 
Rückschlüsse auf Persönlichkeitsstrukturen der Betroffenen 
zuläßt. Deshalb ist es notwendig, daß diese Möglichkeit für 
das Strafverfahren gesetzlich ausgeschlossen und durch enge 
Zweckbindungsregeln sichergestellt wird, daß die DNS- 
Analyse ausschließlich zu Identifizierungszwecken benutzt 
wird. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder hat hierzu entsprechende Beschlüsse 
gefaßt. Der Landesbeauftragte hat den Innenminister und den 
Justizminister des Landes gebeten, diesen Beschlüssen im 
Rahmen der Novellierung der Strafprozeßordnung Rechnung 
zu tragen (vgl. Tz. 4.3.1). 

4.3.3  Geschäftsstellenautomation der Staatsanwaltschaften 
(GAST) ohne Rechtsgrundlage? 

Das Oberlandesgericht Frankfurt (NJW 1989, S. 47) ist zu 
dem Ergebnis gekommen, daß die zentralen Namenskarteien 
der Staatsanwaltschaften auf keiner gesicherten Rechtsgrund- 
lage beruhen. Der Gesetzgeber habe nur noch bis zum Ende 
der laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 
eine Schonfrist zur Schaffung entsprechender Vorschriften. 
Diesem Urteil kommt für Schleswig-Holstein insofern be- 
sondere Bedeutung zu, als hier die zentralen Namenskarteien 
der Staatsanwaltschaften im Gegensatz zu anderen Ländern 
auf Landesebene automatisiert im sog. System GAST geführt 
werden. 

Der Justizminister hat deshalb eine Zeitlang die Einbringung 
eines eigenen Gesetzentwurfs des Landes Schleswig-Hol- 
stein zur Änderung der Strafprozeßordnung mit dem Ziel der 
rechtlichen Absicherung des GAST-Verfahrens in Erwägung 
gezogen. Der Landesbeauftragte war frühzeitig in diese 
Überlegungen einbezogen und hat mehrfach hierzu Stellung 
genommen. Er hat von einer derartigen Vorgehensweise aus 
grundsätzlichen Erwägungen abgeraten und darüber hinaus 
an den vorgesehenen Vorschriften Einzelkritik geübt. Zwi- 
schenzeitlich ist die Absicht offenbar fallengelassen worden, 
durch eine schleswig-holsteinische Initiative die Strafprozeß- 
ordnung punktuell zu novellieren. 

Falls, wie anzunehmen, der Deutsche Bundestag in dieser 
Legislaturperiode die Novellierung der Strafprozeßordnung 
nicht mehr beschließt, stellt sich die Frage, wie das GAST- 
Verfahren rechtlich zu beurteilen ist. Der Landesbeauftragte 
steht auf dem Standpunkt, daß unabhängig von der Grund- 
satzfrage, ob und wie lange für das GAST-Verfahren der sog. 
Übergangsbonus in Anspruch genommen werden kann, an 
weiteren datenschutzrechtlichen Verbesserungen des Verfah- 
rens gearbeitet werden muß. Er beabsichtigt, GAST einer da- 
tenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen und dem Justiz- 
minister Vorschläge für eine möglichst datenschutzfreundli- 
che, restriktive Handhabung des Systems zu machen. 
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4.3.4 Die Mitteilungen in Strafsachen auf dem Prüfstand des 
Bundesverfassungssgerichts 

Ein Bürger aus Schleswig-Holstein hat Verfassungsbe- 
schwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben, der fol- 
gender Sachverhalt zugrundeliegt. Gegen ihn liefen staatsan- 
waltschaftliche Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts (Ex- 
hibitionismus). Er unterrichtete seinen Arbeitgeber, eine 
Behörde, darüber. Diese erhielt in der Folge auf Anfrage von 
der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Anklageschrift und 
vom Amtsgericht die gesamte Strafakte zur Einsichtnahme 
übersandt. Daraufhin wurde das Arbeitsverhältnis des Peten- 
ten fristlos und fristgerecht gekündigt. Das Strafverfahren 
gegen ihn wurde nach $ 3 Strafprozeßordnung gegen eine 
geringe Geldbuße eingestellt, da nur eine „geringe Schuld” 
des Betroffenen vorlag und das öffentliche Strafverfolgungs- 
interesse nach Erledigung der gerichtlichen Auflagen wegge- 
fallen war. 
Das Bundesverfassungsgericht hat den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz um Stellungnahme gebeten. Er ist dieser 
Bitte nachgekommen und hat dabei ausgeführt, daß die der- 
zeitige Regelung der Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) 
als reine Verwaltungsvorschrift nicht ausreicht, um einen 
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
zu rechtfertigen. Ein solcher liegt bei der Mitteilung über lau- 
fende Strafermittlungsverfahren an Dritte zweifellos vor. 
Auch inhaltlich ist die MiStra in der gegenwärtig geltenden 
Fassung zu kritisieren. So ist dort nicht festgelegt, zu 
welchem Zweck Mitteilungen über Strafsachen gemacht 
werden dürfen und wie die zweckgerechte Verwendung 
dieser Informationen bei Empfängern sichergestellt werden 
kann. Die Datenübermittlung im Rahmen der MiStra ist der 
Regelfall, der Verzicht auf eine Mitteilung die Ausnahme. In 
vielen Bereichen ist auch nicht geregelt, in welchem Umfang 
die Betroffenen über die beabsichtigte Übermittlung zu un- 
terrichten sind. Auch in anderer Hinsicht sind die gültigen 
MiStra-Regelungen inhaltlich nicht befriedigend. 

Weiter hat der Landesbeauftrage ausgeführt, bis zur Schaf- 
fung einer einwandfreien gesetzlichen Grundlage dürfe die 
MiStra nur noch in einem engen Rahmen angewandt werden, 
wenn dies nötig sei, um einen noch verfassungswidrigeren 
Zustand zu vermeiden. 

Ob diese engen Grenzen im betreffenden Fall eingehalten 
worden sind, konnte anhand der vorliegenden Informationen 
nicht abschließend beurteilt werden. So ist ein wichtiges Kri- 
terium, ob der Petent Publikumsverkehr gehabt hat oder 
nicht. Darauf kommt es u. a. an, wenn entschieden werden 
muß, ob aufgrund des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens 
sofortige Maßnahmen unabdingbar notwendig waren oder 
nicht. Gerade weil es inzwischen zu einer Einstellung des 
Verfahrens nach & 153 a Strafprozeßordnung gekommen ist, 
stellt sich die Frage, ob man mit der Übermittlung der den 
Petenten belastenden Daten nicht bis zum Abschluß des Ver- 

„ _fahrens hätte warten müssen. 
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4.3.5 

Der Landesbeauftragte ist der Meinung, daß dieser Fall 
plastisch vor Augen führt, welch schwerwiegenden Eingriff 
eine Mitteilung über Strafsachen für den Betroffenen bedeu- 
ten kann. Das eigentliche Strafverfahren brachte durch die im 
Rahmen der Verfahrenseinstellung zu zahlende Geldbuße 
eine erheblich geringere Belastung als der Verlust des Ar- 
beitsplatzes. Derart schwerwiegende Folgen können nicht auf 
der Basis einer Verwaltungsanordnung herbeigeführt werden. 

In einem anderen Fall, der den Landesbeauftragten in dieser 
Einschätzung bestärkt, waren ebenfalls Mitteilungen über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens an den vermeintli- 
chen Dienstherrn des Betroffenen, eine Kirchenverwaltung, 
gerichtet worden. Dabei war der Betroffene zum Zeitpunkt 
der Mitteilung gar nicht mehr bei dieser Kirchenverwaltung 
beschäftigt. Während das zuständige Gericht und die Staats- 
anwaltschaft auf dem Standpunkt stehen, der Betroffene 
selbst habe in der Hauptverhandlung seinen Arbeitgeber ent- 
sprechend angegeben, wird dies von ihm bestritten. 

Der Landesbeauftragte kann nicht nachprüfen, welche der 
beiden Sachverhaltsdarstellungen richtig ist. Klar ist aber, 
daß, wenn man seiner Empfehlung entsprechend den Betrof- 
fenen vor der Mitteilung unterrichtet hätte, dieser die Chance 
gehabt hätte, klarzustellen, ob er noch bei der betreffenden 
Stelle beschäftigt ist oder nicht. 

Der Landesbeauftragte hat deshalb den Justizminister aufge- 
fordert, bei der Anwendung der MiStra wesentlich restrikti- 
ver als bisher zu verfahren, solange keine gesetzliche Grund- 
lage für die dort vorgesehenen Übermittlungen geschaffen 
ist. Dies gilt vor allem für die Zeit nach dem Ablauf der Le- 
gislaturperiode des Deutschen Bundestages, falls — wovon 
auszugehen ist — bis dahin keine einwandfreie Rechtsgrund- 
lage geschaffen worden ist. Dann dürfte auch der Übergangs- 
bonus abgelaufen sein. Die bisherige Übermittlungspraxis 
kann dann nicht mehr unverändert fortgeführt werden. 

Novellierung des Bundeszentralregistergesetzes: Nägel 
mit Köpfen machen 

Der Landesbeauftragte hat zum Arbeitsentwurf eines dritten 
Gesetzes zur Anderung des Bundeszentralregistergesetzes 
Stellung genommen und begrüßt, daß darin weitere Präzisie- 
rungen und datenschutzrechtliche Verbesserungen vorgese- 
hen sind. Er hat aber darauf hingewiesen, daß es notwendig 
ist, eine einheitliche Konzeption von Regelungen für die 
Speicherung und Nutzung von Daten aus dem gesamten 
Strafverfolgungsbereich vorzulegen. Im Bundeszentralregi- 
ster werden nämlich im wesentlichen nur Informationen über 
erfolgte Verurteilungen gespeichert. 

Daneben speichert die Polizei Daten über eingeleitete Ermitt- 
lungsverfahren. Diese Daten sind insofern sensibler als die 
im Bundeszentralregister erfaßten, da es sich lediglich um 
Verdachtsdaten handelt, die durch die Justiz noch nicht ab- 

51



Drucksache 12/823 _Schleswig-Holsteinischer Landtag — 12. Wahlperiode 
  

schließend überprüft sind. Häufig erfährt die Polizei noch 
nicht einmal, wie die Justiz das von ihr vorgelegte Verdachts- 
material beurteilt hat und ob es zu einer Verurteilung gekom- 
men ist (siehe Tz. 4.1.3.1). Deshalb sind bei der Polizei we- 
sentlich mehr Daten als im Bundeszentralregister erfaßt. Die 
polizeilichen Übermittlungsvorschriften in den entsprechen- 
den internen Richtlinien sind teilweise weiter gefaßt als die 
Auskunftsbestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes. 
Verwertungsbeschränkungen, wie sie etwa im Bundeszentral- 
registergesetz für tilgungsreife Informationen vorgesehen 
sind, werden häufig als für die Polizei nicht bindend angese- 
hen. 

Der Landesbeauftragte hat deshalb die Beobachtung 
gemacht, daß Behörden nicht selten versuchen, neben der 
Auskunft aus dem Bundeszentralregister auch Informationen 
aus polizeilichen Datenbeständen zu erhalten. Letztere sind 
in der Praxis in der Regel „ergiebiger” als die Bundeszentral- 
registerauskunft. Bürger schildern immer wieder, daß sie 
feststellen mußten, daß sie bei der Polizei mit Daten über 
frühere Verdachtsfälle gespeichert sind. Diese tauchen para- 
doxerweise in einem „polizeilichen Führungszeugnis” nicht 
auf, da dieses nur auf der Grundlage der Speicherungen im 
Bundeszentralregister erstellt wird. Die Polizei gibt sie aber 
an andere Behörden weiter. 

Der Landesbeauftragte hat in seiner Stellungnahme vor allem 
auf die Notwendigkeit abgestellt, eine übergreifende Rege- 
lung zu treffen, die sowohl die Datenspeicherung im Bundes- 
zentralregister als auch bei der Polizei und anderen Behörden 
einbezieht. Dabei muß zwischen dem Interesse der Allge- 
meinheit an der Kenntnis und der Verwendung von Daten 
über Straftaten und dem Resozialisierungsanspruch der Be- 
troffenen eine ausgewogene Lösung gefunden werden. Dies 
müßte nicht unbedingt im Bundeszentralregistergesetz ge- 
schehen. Es liegt aber nahe, dies dort zu tun, da gerade dieses 
Gesetz den Anspruch hat, diesem Interessensausgleich zu 
dienen. Der Landesbeauftragte hat deshalb empfohlen, bei 
Gelegenheit des dritten Gesetzes zur Änderung des Bundes- 
zentralregisters Nägel mit Köpfen zu machen und umfassend 
für alle staatlichen Sammlungen zu regeln, wie lange Infor- 
mationen über Straftaten aufbewahrt und unter welchen Vor- 
aussetzungen und für welche Zwecke sie verwendet werden 
dürfen. 

Daneben sind noch einzelne Vorschriften des Arbeitsentwurfs 
verbesserungsbedürftig. Es ist insbesondere notwendig, den 
Kreis derjenigen Behörden, die eine unbeschränkte Auskunft 
aus dem Bundeszentralregister erhalten können, einzuschrän- 
ken, und die Zwecke, zu denen dies erfolgen darf, präziser 
und restriktiver zu regeln. 

Der Landesbeauftragte hat den Justizminister aufgefordert, 
die von ihm vorgetragenen Gesichtspunkte im weiteren Ge- 
setzgebungsverfahren geltend zu machen. Weiche Argumente 
der Justizminister übernimmt und in das Verfahren einbringt, 
ist dem Landesbeauftragten noch nicht mitgeteilt worden. 
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4.3.6 Kein Datenschutz fürs Grundbuch? 

Ein Petent hat dem Landesbeauftragten mitgeteilt, ihm sei 
anonym vorgeworfen worden, er habe öffentliche Gelder 
veruntreut. Die Staatsanwaltschaft habe in Kenntnis der Vor- 
würfe keine Veranlassung gesehen, Ermittlungen gegen ihn 
aufzunehmen. Die gleichen Vorwürfe seien aber auch der 
Presse zugespielt worden. Ein Journalist habe. daraufhin unter 
Verweis auf seine journalistische Aufgabe, das öffentliche In- 
teresse an dem „Fall” und den erhobenen Vorwürfen, Ein- 
sicht in die Grundakte des Loseblattgrundbuchs des Grund- 
stücks des Petenten erbeten. Nach Ablehnung durch die Ge- 
schäftsstelle habe der Grundbuchrichter Grundakteneinsicht 
(Handblatt der Grundakte) gewährt und über seine Entschei- 
dung einen Vermerk zu den Grundakten genommen, aus dem 
auch die gegen den Petenten gerichteten Vorwürfe ersichtlich 
waren. 

Das zuständige Amtsgericht hat die sogleich eingelegte 
Dienstaufsichtsbeschwerde mit der Begründung zurückge- 
wiesen, der Grundbuchrichter habe im Rahmen richterlicher 
Unabhängigkeit die kritisierte Entscheidung getroffen, so daß 
eine Überprüfung im Wege der Dienstaufsicht nicht möglich 
sei. Datenschutzrechtliche Belange seien auch deshalb nicht 
berührt, da die Grundbuchordnung den Datenschutzgesetzen 
des Bundes und der Länder vorgehe und da im übrigen 
Grundbuch und Grundakte keine Datei darstellten. Dem Pe- 
tenten wurde allerdings mitgeteilt, daß der vom Grundbuch- 
richter angefertigte Vermerk über die Grundbucheinsicht, aus 
dem auch die Vorwürfe gegen ihn ersichtlich waren, aus den 
Grundakten entfernt und zu den Generalakten genommen 
wurde. 

Der vom Landesbeauftragten eingeschaltete Justizminister 
hat die Rechtsauffassung des Amtsgerichts, wonach es sich 
bei der Entscheidung über Grundbucheinsicht um eine Tätig- 
keit im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit handelt, 
bestätigt. Er hat darüber hinaus darauf hingewiesen, daß nach 
einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm (MDR 
10/1988) auch das Rechercheinteresse eines Journalisten im 
Einzelfall ein berechtigtes Interesse im Sinne der Grund- 
buchordnung sei. 

Der Landesbeauftragte rechnet die Entscheidung des Rich- 
ters über die Gewährung von Einsicht in Grundakten nicht 
der rechtsprechenden Tätigkeit zu. Der Richter entscheidet in 
diesem Zusammenhang keinen Rechtsstreit, sondern er ge- 
nehmigt die Grundbucheinsicht anstelle des Grundbuch- 
rechtspflegers, wenn besondere rechtliche Schwierigkeiten 
bei der Interpretation der Grundbuchordnung auftreten. Es 
handelt sich also im Kern um eine Verwaltungsentscheidung, 
die dem Richter übertragen worden ist. Derartige Tätigkeiten 
sind der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Da- 
tenschutz nicht entzogen. 

Im vorliegenden Fall war zwar zu berücksichtigen, daß die 
Grundakten, in die hier Einsicht gewährt worden war, den 
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Dateibegriff nicht erfüllen. Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gilt aber unabhängig vom verwendeten 
Datenverarbeitungsverfahren. Der Landesbeauftragte hat 
deshalb anläßlich des vorliegenden Falles erneut darauf hin- 
gewiesen, daß auch im Rahmen der Entscheidung über die 
Gewährung von Grundbucheinsicht eine Abwägung zwi- 
schen dem Interesse des Einsichtbegehrenden und dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen vor- 
zunehmen ist. Die zitierte Gerichtsentscheidung ist für ihn 
„nicht ohne weiteres nachvollziehbar”. Er kann aber nicht 
beanstanden, daß in Schleswig-Holstein entsprechend dieser 
Rechtsauslegung verfahren wird. 

Die bereits früher erhobene Forderung, die Gewährung von 
Grundbucheinsicht zu dokumentieren (vgl. 11. TB, S. 32), 
war im vorliegenden Fall erfüllt. Wegen der Besonderheit des 
Falles, wonach aus dem Antrag auf Gewährung der Grund- 
bucheinsicht die unberechtigten Vorwürfe gegen den Peten- 
ten ersichtlich waren, war es auch sachgerecht, daß der 
Antrag nicht bei den Grundakten aufbewahrt, sondern zu den 
Generalakten genommen wurde. 

Ganz unabhängig davon ist aber nach wie vor klärungsbe- 
dürftig, wie weit die der Kontrolle des Landesbeauftragten 
entzogene richterliche Tätigkeit geht und wo die Verwal- 
tungstätigkeit der Gerichte beginnt, die in vollem Umfang 
der Datenschutzkontrolle unterliegt. Darüber hinaus zeigt der 
vorliegende Fall auch, wie wichtig es ist, daß die Vorausset- 
zungen für die Grundbucheinsicht in der Grundbuchordnung 
präzisiert werden und daß in diesem Zusammenhang auch 
die Frage der Dokumentationspflicht abschließend geregelt 
wird. 

4.3.7 Wenn zwei sich streiten, erfährt es manchmal der Dritte 

Ein Bürger wandte sich an den Landesbeauftragten mit fol- 
gendem Anliegen: In einem Verwaltungsstreitverfahren, das 
er angestrengt hatte, weil er sich gegen die Heranziehung zur 
Auskunftserteilung im Rahmen der Volkszählung 1987 
wandte, wurde ihm der Name und der Wohnort eines Verfah- 
rensbeteiligten bekannt, der offenbar ebenfalls gegen die 
Heranziehung zur Volkszählung geklagt hatte. Der Petent 
vermutete, daß auch dem anderen Verfahrensbeteiligten seine 
Daten auf die gleiche Weise bekanntgegeben wurden. 

Er hat damit ein allgemeines Problem angeschnitten, das 
immer dann entstehen kann, wenn ein Gerichtsverfahren 
einen Gegenstand, aber mehrere Beteiligte hat. Im Bereich 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit können derartige Fallgestal- 
tungen beispielsweise auftauchen, wenn sich mehrere Kläger 
gegen ein Planungsprojekt wenden. Nicht selten sind dabei, 
etwa bei Klagen gegen Flughafenplanungen, gesundheitliche 
Daten, wie z. B. besondere Lärmempfindlichkeit, Gegen- 
stand des Vorbringens. 

Weder die Verwaltungsgerichtsordnung noch die Zivilpro- 
zeßordnung enthalten Vorschriften, wie in derartigen Fällen 
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das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Verfah- 
rensbeteiligten gewahrt wird. Statt dessen sehen beide Ver- 
fahrensordnungen ein pauschales Akteneinsichtsrecht der 
Verfahrensbeteiligten vor. 

Der Justizminister stimmte der Auffassung des Landesbeauf- 
tragten zu, wonach auch bei der Gewährung von Aktenein- 
sicht sowie bei sonstigen prozeßleitenden Verfügungen das 
Recht auf informationelie Selbstbestimmung zu beachten ist. 
Er vermochte allerdings im vorliegenden Fall kein Fehlver- 
halten des Richters zu erkennen, da der Name des Petenten 
sowie des anderen Verfahrensbeteiligten auf einem Schrift- 
stück gemeinschaftlich genannt war, welches von der Gegen- 
seite im Verfahren vorgelegt worden war. Eine Schwärzung 
eines der Namen wäre nach Auffassung des Justizministers 
auf eine Manipulation in einem fremden Schriftstück hinaus- 
gelaufen. Darüber hinaus verwies er darauf, daß es einen zu 
großen Arbeitsaufwand bedeutet hätte, alle Schriftsätze bei 
mehreren tausend anhängigen Sachen nach dem Volkszäh- 
lungsgesetz daraufhin durchzusehen, ob dort die Namen 
anderer Werfahrensbeteiligter enthalten waren. Zudem 
handele es sich im vorliegenden Fall nicht um besonders sen- 
sible Daten. Verwaltungsgerichtliche Verfahren seien grund- 
sätzlich Öffentlich, so daß jedermann die Namen der Verfah- 
rensbeteiligten hätte in Erfahrung bringen können. 

Der Landesbeauftragte ist der Meinung, daß es einen Unter- 
schied macht, ob sich jedermann aktiv in öffentlichen Ge- 
richtsverhandlungen über die Prozeßbeteiligten informieren 
kann oder ob durch prozeßleitende Handlungen des Gerichts 
derartige Informationen „ frei Haus” geliefert werden. Not- 
wendig ist nach seiner Auffassung aber vor allem, daß der 
Gesetzgeber im Rahmen der Novellierung der Zivilprozeß- 
ordnung und der Verwaltungsgerichtsordnung Vorschriften 
schafft, die auch im Bereich der Akteneinsicht sowie sonsti- 
ger prozeßleitender Verfügungen das Recht ‘auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung angemessen berücksichtigen. Bis 
dies realisiert ist, sind die Gerichte aufgerufen, im Rahmen 
der Auslegung und Anwendung des Prozeßrechts das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung zu beachten. 

4.3.8 Gefahr für den Sozialdatenschutz in Gerichtsakten 

Der Landesbeauftragte berichtete im 9. Tätigkeitsbericht 
(S. 30) über einen Fall, in dem ein Jurastudent für seine Dis- 
sertation die in den Gerichtsakten enthaltenen Jugendge- 
richtshilfeberichte ausgewertet hatte. Das hielt der Landesbe- 
auftragte für unzulässig, denn das Sozialgesetzbuch (SGB X) 
verpflichtet nicht nur die abgebende, sondern auch die emp- 
fangende Stelle zum Schutz und zur Geheimhaltung der So- 
zialdaten. Das soll nun für Strafakten teilweise aufgehoben 
werden. 

Die neue Regelung soll dem Sozialdatenschutz unterliegende 
Daten von den Einschränkungen des Sozialgesetzbuches aus- 
nehmen, wenn sie Teile von Akten eines Strafverfahrens oder 
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einer entsprechenden Datei geworden sind. Die Nutzung soll 
für die wissenschaftliche Forschung ermöglicht werden. Der 
Landesbeauftragte hat gegenüber dem Justizminister erheb- 
liche Bedenken gegen diese geplante „Ergänzung” des $ 78 
SGB X geltend gemacht und darauf hingewiesen, daß der 
Gesetzgeber mit der Nichtöffentlichkeit von Jugendgerichts- 
verfahren gerade hier ein besonderes Schutzbedürfnis aner- 
kannt hat. Die Informationen aus der Jugendgerichtshilfe in 
Strafakten sind in der Regel besonders sensibel. Ob und 
welche personenbezogenen Daten für wissenschaftliche 
Zwecke offenbart werden dürfen, muß sich nach Auffassung 
des Landesbeauftragten aus der Sensibilität der Daten und 
nicht aus dem Aufbewahrungsort beantworten. 

Der Landesbeauftragte hat den Justizminister gebeten, seine 
Bedenken im Bundesrat vorzubringen. 

4.4 Sozial- und Gesundheitswesen 

4.4.1 Soziales 

4.4.1.1 Die neue Zentraldatei der Rentenversicherung 

Die Totalerfassung aller Arbeitnehmer, vor der der Landes- 
beauftragte bereits im letzten Tätigkeitsbericht (vgl. 11. TB, 
S. 42) gewarnt hat, ist mit Inkrafttreten des Sozialversiche- 
rungsausweisgesetzes des Bundes Realität geworden. Die ab- 
lehnende Haltung Schleswig-Holsteins im Bundesrat, die 
sich neben anderen auch auf datenschutzrechtliche Gründe 
stützte, konnte die Verabschiedung des Gesetzes nicht ver- 
hindern. Die vorgesehenen lückenlosen und perfekt anmuten- 
den Überwachungsmaßnahmen greifen tief in das informa- 
tionelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ein und 
treffen in weitem Umfang Personen, die eigentlich nicht 
gemeint sind, weil sie keiner illegalen Beschäftigung oder 
Schwarzarbeit nachgehen. 

Unverändert sollen nämlich auch alle geringfügig Beschäf- 
tigten für die ganze Bundesrepublik zentral bei der Datenstel- 
le des Verbandes Deutscher Rentenversicherer (VDR) mit 
monatlichem Verdienst und Arbeitszeit gespeichert werden. 
Da sie, Schüler, Werkstudenten und Hausfrauen mit Neben- 
beschäftigung, im Regelfall nicht sozialversicherungspflich- 
tig sind, hält der Landesbeauftragte die Einrichtung dieser 
zentralen Datei für unvereinbar mit dem Grundsatz der Ver- 
hältnismäßigkeit. Die Zentraldatei wird von den Krankenkas- 
sen gespeist, die schon bisher in ihrem Zuständigkeitsbereich 
nachprüfen konnten, ob die gleichen Personen bei mehreren 
Arbeitgebern einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. 
Die nunmehr vorgesehene Zentraldatei soll darüber hinaus 
die Prüfung ermöglichen, ob gleiche Personen auch in den 
Zuständigkeitsbereichen verschiedener Krankenkassen ge- 
meldet sind. Das bedeutet, „mit Kanonen auf Spatzen zu 
schießen”, nur um diese wenigen Fälle herauszufinden. Denn 
der Kontrollzweck kann nach Auffassung des Landesbeauf- 
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tragten im wesentlichen bereits durch interne Kontrollen der 
Krankenkassen erfüllt werden. 

Er stellt fest, daß hier wieder einmal dem Wunsch nach mög- 
lichst perfekten Kontrollregelungen der Vorrang vor dem in- 
formationellen Selbstbestimmungsrecht gegeben wurde. 

Rentenreformgesetz 
- künftig online von Lübeck nach Palermo? 

Das Rentenreformgesetz als ein umfangreiches gesetzgeberi- 
sches Vorhaben dieser Legislaturperiode des Bundestages 
gab Anlaß, neben der Konsolidierung der Rentenversiche- 
rung auch bereichsspezifische Datenschutzregelungen zu ent- 
wickeln. Datenschutzrechtliche Verbesserungen konnten 
dabei erreicht werden. 

In der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens wurde al- 
lerdings eine Vorschrift eingefügt, die erhebliche daten- 
schutzrechtliche Bedenken erregt. Sie gestattet nämlich nicht 
nur den Rentenversicherungsträgern, sondern sämtlichen 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Arbeitsämtern 
über einen Online-Anschluß den Zugriff auf Versichertenda- 
ten. Es wird auch der Direktabruf durch ausländische Stellen 
zugelassen, ohne daß dafür ein dem deutschen Recht ver- 
gleichbarer Datenschutz bei den Empfängern Voraussetzung 
ist. 

Eine so umfassende Erlaubnis zum Direktabruf ist nicht er- 
forderlich und birgt unüberschaubare und unkontrollierbare 
Risiken für die Versicherten. Das Gesetz hätte den Kreis der 
Abrufberechtigten sowie Art und Umfang der abrufbaren 
Daten einschränken müssen. Denn es ist davon auszugehen, 
daß die Rentenversicherung sehr sensible Daten über das 
Einkommen sowie über familiäre und gesundheitliche Ver- 
hältnisse eines großen Teils der Bevölkerung erfaßt und die 
Betroffenen nur einen sehr begrenzten Einfluß auf die Erhe- 
bung und Verarbeitung ihrer Daten haben. Direktabrufe 
durch ausländische Stellen hätten deshalb in dieser Form 
nicht zugelassen werden dürfen. 

Leider ist es nicht mehr gelungen, diese höchst problemati- 
sche Regelung des Direktabrufs zu ändern. Der Landesbeauf- 
tragte wird weiter dafür eintreten, daß sie nachgebessert 
wird. 

Erst Beratung, dann Entziehung des elterlichen Sorge- 
rechts 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferechts soll das aus dem Jahre 1922 stammende 
Jugendwohlfahrtsgesetz ablösen. Er enthält eine Reihe von 
Regelungslücken und bedeutet aus datenschutzrechtlicher 
Sicht keine Verbesserung. 

Nach wie vor sollen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe 
sowohl Aufgaben der Leistungsverwaltung (z. B. Beratungs- 
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tätigkeit) als auch Aufgaben der Eingriffsverwaltung (bei- 
spielsweise die vorläufige Unterbringung in einer Einrich- 
tung) wahrnehmen können. Eine klare Abgrenzung dieser 
Tätigkeiten gegeneinander sieht der Gesetzentwurf nicht vor. 
Angemessener Datenschutz fordert aber, daß Erkenntnisse 
aus der Berafungstätigkeit nur zweckgebunden genutzt 
werden. Eltern, die freiwillig das Angebot zur Erziehungsbe- 
ratung annehmen, dürfen nicht Gefahr laufen, daß die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse z. B. für die Entziehung des Sor- 
gerechts verwandt werden. Daß dies nicht bloße Theorie ist, 
hat sich in der Praxis bei Prüfungen des Landesbeauftragten 
in den vergangenen Jahren gezeigt (9. TB, S. 52). Er fordert 
daher ein gesetzliches Nutzungsverbot der Daten aus der Be- 
ratungstätigkeit für Aufgaben der Eingriffsverwaltung. Einen 
entsprechenden Formulierungsvorschlag hat er dem Sozial- 
minister für die Bundesratsberatungen zugeleitet. 

Darüber hinaus fehlen klare Regelungen zur Erhebung, Spei- 
cherung, Löschung, Auswertung und Weitergabe personen- 
bezogener Daten. Hier ist ein eigener Abschnitt zum Daten- 
schutz wie z. B. im Gesundheitsreformgesetz (Sozialgesetz- 
buch V) notwendig. 

Auch sollte keine Unklarheit darüber bleiben, welche verfah- 
rensrechtlichen Regelungen für Amtspfleger bzw. Amtsvor- 
münder, private Vormünder und Pfleger gelten. Der Landes- 
beauftragte hat vorgeschlagen, einheitlich die Vorschriften 
des Verfahrensrechts aus dem Sozialgesetzbuch anzuwenden, 
damit alle Vormünder und Pfleger gleich effektiv und daten- 
schutzgerecht arbeiten können. 

Die Aktivitäten der Jugendgerichtshilfe müssen schließlich 
dem Sozialdatenschutz unterliegen, denn gerade die Daten 
der Jugendgerichtshilfe sind besonders sensibel und schüt- 
zenswert. Der Landesbeauftragte hat hierfür eine Klarstel- 
lung gefordert. 

Inzwischen liegt ein Bericht des Ausschusses für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit des Deutschen Bundestages 
zum Gesetzentwurf vor, der vorschlägt, den Datenschutz in 
einem eigenen Abschnitt des Gesetzes zu regeln. Dies könnte 
zu einer wesentlichen Verbesserung des Gesetzes führen. Ins- 
besondere ist eine klarere Regelung der Zweckbindung vor- 
gesehen. Dennoch entspricht auch dieser Vorschlag noch 
nicht allen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Der Lan- 
desbeauftragte wird daher weiter auf eine Verbesserung des 
Jugendhilferechts hinwirken. 

4.4.1.4 Dürfen Kommunalpolitiker Akten des Jugendamtes ein- 
sehen? 

Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
hat angefragt, wann Mitglieder kommunaler Vertretungskör- 
perschaften in Akten des Jugendamtes Einsicht nehmen 
dürfen. Zuständig für Leistungen der Jugendhilfe sind in 
Schleswig-Holstein die Jugendämter bei den Kreisen und 
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kreisfreien Städten. Es sind Aufgaben der kommunalen 
Selbstverwaltung. Akten des Jugendamtes dürfen ausschließ- 
lich unter Beachtung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
eingesehen werden. Dieses Gesetz bestimmt, daß personen- 
bezogene Sozialdaten — und die Aufzeichnungen des Jugend- 
amtes gehören dazu — offenbart werden dürfen, soweit dies 
für die Erfüllung der Aufgaben und damit auch für die ge- 
setzlich vorgesehene Kontrolle durch die zuständigen Vertre- 
tungskörperschaften (Stadtvertretung oder Kreistag) erfor- 
derlich ist. Der Umfang der Kontrolle richtet sich nach der 
Gemeinde- und der Kreisordnung. 

Der Landesbeauftragte hat darauf hingewiesen, daß Gemein- 
de- und Kreisordnung auch die Einsicht in Steuer- und Perso- 
nalakten nicht für alle Mitglieder der Vertretungskörperschaf- 
ten vorsehen, sondern auf die Mitglieder der zuständigen 
Ausschüsse beschränken. Er hat gegenüber dem Innenmini- 
ster nachdrücklich angeregt, eine entsprechende Einschrän- 
kung auch für Informationen vorzusehen, die wie die Jugend- 
amtsakten dem Sozialgeheimnis unterliegen. Dieser hat den 
Vorschlag aufgegriffen. Nach der Novellierung des Kommu- 
nalverfassungsrechts ist die Akteneinsicht nunmehr auf die 
Mitglieder des zuständigen Sozial- bzw. Jugendwohlfahrts- 
ausschusses beschränkt. 

Private Kleiderkammern auf dem Weg zur „Fürsorge” 
alter Zeiten? 

Es widerspricht dem Geist des Sozialhilferechts und verstößt 
gegen den Sozialdatenschutz, wenn Bedürftige, bevor sie So- 
zialhilfe erhalten, zunächst unter Vorlage eines Berechti- 
gungsscheins des Sozialamtes Hilfsangebote privater Organi- 
sationen in Anspruch nehmen müssen. Ein Schreiben eines 
Sozialamtes an einen Bedürftigen macht den Sachverhalt 
deutlich: „Bevor ich über Ihren Antrag entscheiden kann, 
fordere ich Sie hiermit auf, mit dem anliegenden Berechti- 
gungsschein die Kleiderkammer des Deutschen Roten 
Kreuzes aufzusuchen und Ihren Bedarf, soweit möglich, dort 
abzudecken. Sollten wider Erwarten einige Kleidungsstücke 
dort nicht vorhanden sein, bitte ich Sie, unter Vorlage der Be- 
stätigung des Deutschen Roten Kreuzes dieses nachzuweisen 
und erneut einzureichen.” 

Aus dieser Aufforderung ergibt sich, daß das Sozialamt Be- 
kleidungsbeihilfe nur leistet, wenn ein freier Träger beschei- 
nigt, die entsprechenden Kleidungsstücke könnten nicht aus 
einer Kleiderkammer zur Verfügung gestellt werden. Das er- 
scheint bedenklich. Bürger, die eine Sozialleistung beantra- 
gen, müssen damit nämlich Bedürftigkeit und die Tatsache, 
daß sie Sozialhilfeempfänger sind, einer privaten Stelle ge- 
genüber offenbaren. 

Die Nachrangigkeit der Sozialhilfe darf aber nicht zu Lasten 
des Sozialdatenschutzes gehen. Die Sozialämter unterliegen 
nämlich einer strengen Geheimhaltungspflicht, soweit es um 
personenbezogene Sozialdaten der Antragsteller geht. Dazu 
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gehört auch die Information, daß Bürger Sozialleistungen er- 
halten oder beantragt haben. Die Bedürftigkeit und der Gang 
zum Sozialamt gelten vielfach noch immer als Makel. Eine 
Offenbarung von Sozialdaten ist daher mit wenigen Ausnah- 
men ohne Einwilligung der Betroffenen unzulässig, wenn sie 
nicht zur Aufgabenerfüllung der Sozialhilfestelle erforderlich 
ist. Dieses Verbot darf nun nicht dadurch unterlaufen werden, 
daß die Antragsteller selbst zur Auskunft gegenüber Dritten 
gezwungen werden. 

Der Landesbeauftragte hält die Ausgabe von Berechtigungs- 
scheinen, die zugleich der Rückmeldung an das Sozialamt 
dienen, nicht für erforderlich. Andere Hilfeformen und eine 
andere Organisationsform wären vorstellbar. Denkbar wäre 
z. B. eine Inanspruchnahme der Kleiderkammer, die einen 
Bezug zum Sozialamt nicht erkennen ließe. Unter Umstän- 
den könnte auf eine Kontrolle ganz verzichtet werden, wenn 
den Bedürftigen die Inanspruchnahme der Kleiderkammer 
als sinnvolle Alternative zur Bekleidungsbeihilfe überzeu- 
gend nahegebracht würde. Auch zeigt die Praxis in zahlrei- 
chen Sozialämtern, daß die angemessene Ausstattung mit 
Kleidung sehr wohl auf andere Weise sichergestellt werden 
kann. Eine Reihe von Bundesländern kennt solche privaten 
Kleiderkammern überhaupt nicht. In vielen Fällen erhalten 
die Antragsteller regelmäßig eine zweckgebundene, einmali- 
ge Barleistung oder ausnahmsweise einen Gutschein für die 
Anschaffung eines Kleidungsstückes. 

In Schleswig-Holstein hingegen scheint das eingangs be- 
schriebene Beispiel häufige Praxis zu sein. Das ist alarmie- 
rend, denn der gesetzliche Sozialhilfeanspruch würde so 
wieder zur „Fürsorge” früherer Zeiten. Der Landesbeauftrag- 
te hat dies kritisiert und erwartet, daß die Sozialhilfeträger 
ihre Praxis ändern. 

1.4.1.6 Erhebung von Sozialdaten hinter dem Rücken der Be- 
troffenen ist unzulässig 

Ein Bürger hat sich darüber beschwert, daß das Sozialamt 
hinter seinem Rücken den Arbeitgeber nach seinem Einkom- 
men gefragt hat. Seine volljährige Tochter bezieht Sozialhil- 
fe. Als Unterhaltsberechtigter sollte er dem Sozialamt gegen- 
über Angaben über seine wirtschaftliche Situation machen. 
Der Vater übersandte daraufhin eine Gehaltsabrechnung. 
Seine Angaben genügten dem Sozialamt offensichtlich nicht. 
Es wandte sich, ohne den Bürger selbst um weitere Angaben 
zu bitten, direkt an den Arbeitgeber und erbat detaillierte 

Angaben. 

Das Bundessozialhilfegesetz verpflichtet den Arbeitgeber, 
dem Sozialamt über die Art und Dauer der Beschäftigung, 
die Arbeitsstätte und den Arbeitsverdienst des Unterhalts- 
pflichtigen Auskunft zu geben, soweit die Durchführung des 
Gesetzes dies erfordert. Der Landesbeauftragte hat gegen- 
über dem Sozialamt deutlich gemacht, daß er in dem konkre- 
ten Fall die Einschaltung des Arbeitgebers nicht für erforder- 
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lich hielt. Das Sozialamt hätte vielmehr den Betroffenen, der 
ja durchaus auskunftswillig war, um ergänzende Angaben 
bitten müssen. Erst wenn der Unterhaltspflichtige selbst die 
erforderlichen Angaben nicht gemacht hätte oder sich kon- 
krete Anhaltspunkte für falsche Angaben ergeben hätten, 
hätte es erforderlich sein können, den Arbeitgeber unmittel- 
bar zu befragen. 

Das Sozialamı hat sich für sein Verhalten ausdrücklich bei 
dem betroffenen Bürger entschuldigt. 

Gesundheit 

Prüfung im Klinikum der Christian-Albrechts-Universi- 
tät zu Kiel 

Der Landesbeauftragte hat seine Prüfung in weiteren Abtei- 
lungen des Klinikums der Christian-Albrechts-Universität 
fortgesetzt. Er fand auch hier die „gewohnten” Schwachstel- 
len (vgl. 11. TB, S. 60). Beispielsweise existierten keine 
schriftlichen Hinweise zum Datenschutz in Dienstanweisun- 
gen, Aktenordnungen oder anderen Organisationsregelungen. 
Die nach dem Landesdatenschutzgesetz vorgeschriebene Da- 
tenübersicht wurde nicht geführt und erst im Rahmen einer 
Gesamtübersicht für das Klinikum erstellt. Erst auf Interven- 
tion des Landesbeauftragten wurden die Mitarbeiter ange- 
wiesen, für die Verarbeitung personenbezogener Patientenda- 
ten künftig private Personal-Computer nicht mehr zu benut- 
zen. Der Landesbeauftragte empfahl auch anläßlich dieser 
Prüfung, die Einwilligung der Patienten einzuholen, wenn 
Arztbriefe oder Abschlußberichte den Hausärzten oder nach- 
behandelnden Arzten übersandt werden sollen, und in der 
Praxis kritisch zu überprüfen, wann Auskünfte an Angehöri- 
ge erteilt werden dürfen. 

Daneben gab es aber auch neue Probleme und Regelungen, 
die in anderen Bereichen nicht angetroffen wurden. 

Datenweitergaben an das Tumorzentrum 

Daten über Tumorpatienten werden dem zum Klinikum der 
Christian-Albrechts-Universität gehörenden Tumorzentrum 
zugänglich gemacht. Auf den Formularen „Ersterhebung für 
die Nachsorge” und „Nachuntersuchung” werden umfangrei- 
che Daten zur Person einschließlich Beruf und Staatsangehö- 
rigkeit sowie detaillierte medizinische Daten weitergegeben. 
Eine Einwilligung der Patienten hierzu wird nicht eingeholt. 
Diese Offenbarung von Patientendaten wird auf den Behand- 
lungsvertrag gestützt und die Tätigkeit des Tumorzentrums 
als Mitbehandlung gewertet. 

Die Datenweitergaben an das Tumorzentrum sind nur zuläs- 
sig, soweit sie tatsächlich der Mit- und Nachbehandlung der 
Patienten dienen. Allerdings hat der Landesbeauftragte fest- 
gestellt, daß den Mitarbeiterinnen des Tumorzentrums von 
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der Archivleiterin jeweils die gesamte Krankengeschichte 
zum Heraussuchen der erforderlichen Patientendaten und 
zum Ausfüllen der Meldungen zur Verfügung gestellt wird. 
Damit erhalten diese mehr Daten als erforderlich. Der Lan- 
desbeauftragte hat das als Verstoß gegen die ärztliche 
Schweigepflicht beanstandet. 

Weitergabe von Daten an Doktoranden 

Auch in den geprüften Bereichen hatten Doktoranden mit 
Genehmigung des zuständigen Oberarztes Zugriff auf Patien- 
tendaten. Eine Rechtsgrundlage hierfür besteht nicht. Jede 
Weitergabe von Patientendaten an Doktoranden bedarf daher 
der ausdrücklichen Einwilligung der Patienten (vgl. 11. TB, 
S. 63). Der Landesbeauftragte hat die leitenden Arzte über 
die Rechtslage unterrichtet. Die Abteilung hat daraufhin 
einen Zusatz in das Formular „Einverständniserklärung (Ein- 
willigung in diverse Eingriffe)” aufgenommen, in welchem 
sich die Patienten damit einverstanden erklären können, daß 
ihre Krankenunterlagen durch Doktoranden für Forschung 
und Lehre personenbezogen ausgewertet werden dürfen. 

Der Landesbeauftragte begrüßt, daß hier ohne Zögern nach 
einer datenschutzgerechten Lösung gesucht wurde. Der vor- 
gelegte Erklärungstext genügt jedoch datenschutzrechtlichen 
Anforderungen noch nicht. Eine wirksame Einwilligung setzt 
nämlich voraus, daß die Patienten den zugrundeliegenden 
Sachverhalt kennen. Deshalb müssen sie über die vorgesehe- 
ne Datennutzung jedenfalls soweit informiert werden, daß sie 
den Umfang des Zugriffes auf ihre Krankheitsdaten absehen 
und sich ein Bild von der Art ihrer Verwendung machen 
können. Ideal wäre es, würde jeweils die Einwilligung der 
Patienten für ein konkret bezeichnetes Forschungsvorhaben 
eingeholt. Will sich die Klinik jedoch die Möglichkeit offen- 
halten, Patientendaten auch künftig für wissenschaftliche 
Zwecke zu nutzen, so muß sie den Patienten darlegen, mit 
welchen Informationsflüssen sie in diesem Fall zu rechnen 
haben. 

Der Landesbeauftragte hat erneut darauf hingewiesen, daß 
im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre geprüft 
werden sollte, ob die Möglichkeiten, Datenbestände zu an- 
onymisieren, tatsächlich ausgeschöpft worden sind. Da ein 
Personenbezug für das jeweilige Forschungsthema in der 
Regel nicht erforderlich ist, dürfte die Anonymisierung in 
den meisten Fällen die datenschutzgerechte Lösung darstel- 
len. Daten ohne Personenbezug stehen der Wissenschaft 
selbstverständlich zur freien Verfügung. 

„Vier-Augen-Prinzip” - für den Computer am Kranken- 
bett 

Im Klinikum werden oft sehr umfangreiche Rechnersysteme 
„ zur dateimäßigen Verarbeitung von Patientendaten einge- 
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setzt. Der Landesbeauftragte hat bei seiner Prüfung fesige- 
stellt, daß in den geprüften Bereichen weitgehend Experten 
mit „ihren” Systemen arbeiten, teilweise auch Programme 
selbst schreiben und verändern, ohne daß Vorgesetzte oder 
andere Mitarbeiter in der Lage sind, dies wirksam zu kontrol- 
lieren. Die einzige „Kontrolle” besteht in der Annahme und 
dem Vertrauen darauf, daß der zuständige Kollege schon 
sorgfältig und gewissenhaft damit umgehen wird. Das genügt 
aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht. Gerade bei derartig 
sensiblen Daten ist das Vier-Augen-Prinzip unverzichtbar. 
Zumindest ein weiterer Mitarbeiter muß in der Lage sein, die 
Verfahren einzusetzen und damit auch Kontrollfunktionen 
wahrzunehmen. 

Therapievergleiche 

Ziel sog. multizentrischer Therapiestudien (Randomisation), 
die jeweils von mehreren Universitäten gemeinsam betrieben 
werden, ist es, im Versuch herauszufinden, welche von ver- 
schiedenen als gleichwertig angesehenen Therapien in der 
Praxis erfolgreicher ist. Hierzu werden Einzelfälle an die 
jeweils federführende Universität gemeldet. Dem Landesbe- 
auftragten wurde erläutert, daß die erste Meldung an die 
federführende Universität telefonisch und ohne Personenbe- 
zug erfolgt. Der gemeldete Fall erhält eine Code-Nummer, 
und spätere Meldungen erfolgen dann jeweils nur noch unter 
dieser Nummer. Die Übermittlung ausreichend anonymisier- 
ter Patientendaten zur Auswertung im Rahmen multizentri- 
scher Studien ist datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. 
Dem Landesbeauftragten ist allerdings bekannt, daß nicht in 
allen Bereichen stets so sorgfältig verfahren wird. 

Auskünfte aus dem Archiv 

Auskünfte aus dem Krankenarchiv auch des zuletzt geprüften 
Bereichs dürfen nicht ohne Entscheidung eines Arztes von 
den dafür nicht autorisierten Archivkräften routinemäßig 
erteilt werden. Während bei den Prüfungen der ersten beiden 
Klinikabteilungen festgestellt wurde, daß dies ohne Wissen 
der zuständigen Ärzte doch geschah, gab es hierfür in dem 
nunmehr geprüften Archiv keinerlei Anhaltspunkte. 

Allerdings mußte auch hier darauf hingewiesen werden, daß 
— abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen — Grundlage 
für Mitteilungen aus dem Archiv die Einwilligung der Patien- 
ten ist. Vor solchen Auskünften muß daher den Mitarbeitern 
grundsätzlich eine Einwilligungserklärung der Patienten vor- 
gelegt werden. Dies geschah auch in dem zuletzt untersuch- 
ten Bereich nicht immer. Der Landesbeauftragte hat insoweit 
eine Änderung des Verfahrens gefordert. 

Mit der Praxisaufgabe wechselt auch die Patientendatei 

Spektakulären Presseberichten konnte der Landesbeauftragte 
entnehmen, daß Arzte mit Patientendateien einen „lukrativen 
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Handel” betreiben. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörde 
hat ihn darüber unterrichtet, daß Zahnärzte bei Praxisaufga- 
ben ihre Patientendateien Kollegen ohne Einwilligung und 
auch ohne Information der betroffenen Patienten zur Verfü- 
gung stellten. Patientenunterlagen einer Petentin waren nicht 
etwa dem unmittelbaren Praxisnachfolger übergeben worden, 
sondern einem ihr völlig fremden Zahnarzt, dessen Praxis in 
großer räumlicher Entfernung lag. Sie fühlte sich in ihren 
schutzwürdigen Belangen beeinträchtigt, obwohl ihr Zahn- 
arzt sie in einem Rundbrief von der Übergabe der ärztlichen 
Unterlagen unterrichtet hatte. 

Diese Beschwerden bestärken den Landesbeauftragten in 
seiner bereits früher erhobenen Forderung (vgl. 8. TB, S. 52), 
diesen Fragenkreis detailliert in der Arzlichen Berufsordnung 
zu regeln. Patientendaten unterliegen als hochsensible Ge- 
sundheitsdaten der ärztlichen Schweigepflicht. Für ihre Wei- 
tergabe bedarf es einer konkreten Befugnis des behandelnden 
Arztes, üblicherweise der Einwilligung der Patienten. Dies 
gilt auch dann, wenn der behandelnde Arzt die Informationen 
an einen Kollegen weitergibt. 

Die Zahnärztekammer hat dem Landesbeauftragten mitge- 
teilt, sie werde bei der Überprüfung von Praxisübernahme- 
verträgen, die ihr stets vorgelegt werden, künftig darauf hin- 
weisen, daß den Patienten eine Widerspruchsmöglichkeit 
gegen die Übergabe ihrer Karteikarten eingeräumt werden 
muß. Die Ärztekammer erwägt, die Berufsordnung dahin 
gehend zu ändern, daß die Patienten bei Praxisaufgabe durch 
eine Anzeige über die beabsichtigte Übergabe der Patienten- 
unterlagen informiert und auf eine Widerspruchsmöglichkeit 
hingewiesen werden. 

Der Landesbeauftragte sieht hierin erste Ansätze zu einer 
Verbesserung des Patientendatenschutzes. Damit kann es 
jedoch nicht sein Bewenden haben. Er hält es nach wie vor 
für erforderlich, daß die Regelung der genannten Fälle in den 
Berufsordnungen beider Kammern erfolgt und daß auf das 
Einverständnis der Patienten abgestellt wird. 

4.4.2.3 „Freiwillig oder mit Gewalt?” 
- Offenbarung medizinischer Daten 

Wenn Behörden die Bürger nach personenbezogenen Daten 
befragen, dann müssen sie klar und deutlich sagen, ob eine 
gesetzliche Auskunftspflicht besteht oder ob die Offenbarung 
persönlicher Daten in das Belieben der Bürger gestellt ist. In 
seinem 11. Tätigkeitsbericht (S. 48) hat der Landesbeauftrag- 
te einer Staatsanwaltschaft insoweit den „Spiegel vorgehal- 
ten” und kritisiert, daß sie einen Arzt nicht ausführlich genug 
über die Rechtslage informiert hatte, als sie ihn um die Her- 
ausgabe medizinischer Daten über den verstorbenen Mini- 
sterpräsidenten Dr. Barschel für Zwecke des Todesermitt- 
lungsverfahrens „bat”. 

Das gleiche Problem, wobei allerdings die agierenden Behör- 
„ den und die betroffenen Personen andere waren, ist aufgeire- 
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4.4.2.4 

ten, als Asylsuchende auf Aids getestet wurden. Unter der 
Überschrift „Aids-Tests bei Asylsuchenden - nur ein bißchen 
freiwillig?” hatte der Landesbeauftragte im 11. Tätigkeitsbe- 
richt (S. 47) das als „freiwillig routinemäßig” bezeichnete 
Verfahren kritisiert. Anlaß hierfür war der Fall einer unter 
dieser flotten aber unklaren Devise untersuchten Asylbewer- 
berin. Man hatte sie nämlich nicht darüber aufgeklärt, ob sie 
sich dem mit weitreichenden Konsequenzen verbundenen 
Test freiwillig stellte oder ob sie ihm aufgrund einer gesetzli- 
chen Vorschrift zwangsweise unterzogen wurde. Sie konnte 
zu dieser Frage auch nicht mehr Stellung nehmen. Sie war 
nämlich untergetaucht, nachdem ihr ein positives Testergeb- 
nis bekanntgegeben worden war. Später stellte sich allerdings 
heraus, daß sie dazu gar keinen Anlaß hatte, denn ein Kon- 
trolltest ergab, daß sie gar nicht infiziert war. 

Während sich der Generalstaatsanwalt immer noch schwer 
tut, Konsequenzen aus dem vom Landesbeauftragten kriti- 
sierten Vorgehen der Staatsanwaltschaft in der Todesermitt- 
lungssache zu ziehen, hat inzwischen der Minister für Sozia- 
les, Gesundheit und Energie für seinen Bereich Änderungen 
veranlaßt. Ein in der Frage der Rechtsgrundlagen nur Verwir- 
rung stiftender Erlaß wurde zurückgezogen. Den Asylbewer- 
bern wird künftig anläßlich der allgemeinen ärztlichen Unter- 
suchung im Aufnahmelager nach vorheriger Information 
über alle denkbaren Konsequenzen auch ein HIV-Test auf 
freiwilliger Grundlage angeboten. Die Betroffenen werden 
ausdrücklich um eine schriftliche Einverständniserklärung 
gebeten. Daneben sollen die Asylbewerber auch auf die 
Möglichkeit hingewiesen werden, daß sie sich bei den Aids- 
Beratungsstellen anonym testen lassen können. 

Der Landesbeauftragte begrüßt diese Entwicklung. 

Mikroverfilmung im Auftrag verletzt das Patientenge- 
heimnis 

Viele Krankenhäuser leiden an akuter Raumnot. Ihre Archive 
quellen über. Was liegt näher, als die alten Krankengeschich- 
ten auf Mikrofilm festzuhalten. Häufig wendet man sich an 
eine Privatfirma. Hierin liegt nach Auffassung des schleswig- 
holsteinischen Landesbeauftragten eine unzulässige Durch- 
brechung des Patientengeheimnisses, wenn die betroffenen 
Patienten nicht zugestimmt haben (vgl. 8. TB, S. 54). 

Andere Länder regeln dies ausdrücklich so in ihren Kranken- 
hausgesetzen und lassen nur eine Mikroverfilmung im Kran- 
kenhaus selbst zu. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof 
hat mit einem Beschluß vom 06.04.1989 in der entsprechen- 
den Regelung des Bayerischen Krankenhausgesetzes eine 
sachgerechte Erwägung des Gesetzgebers gesehen, den Kreis 
der mit medizinischen Daten befaßten Personen möglichst 
begrenzt zu halten und das Patientengeheimnis zu schützen. 
Er vermochte darin keinen unzulässigen Eingriff in die Frei- 
heit der wirtschaftlichen Betätigung des Mikrofilmunterneh- 
mens zu erblicken. Die wirtschaftliche Handlungsfreiheit und 
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die Berufswahl seien nicht betroffen. Die Regelung im Ein- 
zelfall müsse mit Rücksicht auf die besondere Schutzbedürf- 
tigkeit von Krankendaten hingenommen werden. 

Der Landesbeauftragte sieht sich durch diese Entscheidung 
in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Er hat die Krankenhäu- 
ser im Lande darauf hingewiesen. 

4.4.3 _ Genetische Informationen sind hochsensible Daten 

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei”. 
Nach vierzig Jahren Grundgesetz ist diese lapidare Aussage 
des Art. 5 Abs. 3 als eine $elbstverständlichkeit anzusehen. 
Aber auch dieses Grundrecht hat Grenzen. Sie liegen dort, 
wo andere Grundrechte zu achten sind, so das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, das informationelle Selbstbestim- 
mungsrecht der Mitbürger. In die Persönlichkeitsphäre 
anderer dürfen auch Wissenschaftler nur mit deren Einwilli- 
gung eindringen, und Forschungsergebnisse dürfen nicht 
schrankenlos verwendet werden. 

Biologische Forschung an menschlichen Erbanlagen berührt 
den innersten Kern der Persönlichkeit. Deshalb darf nach 
Auffassung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder eine Entschlüsselung der Erbinformationen des ein- 
zelnen (Genomanalyse) nicht ohne Einschränkungen erfol- 

gen. Sie darf 

— grundsätzlich nur vorgenommen und ihre Ergebnisse wei- 
terverwandt werden, soweit die Betroffenen eingewilligt 
haben; 

— auch dann nur zu ganz bestimmten vorher festgelegten 
Zwecken erfolgen. Zusätzliche Erkenntnisse über die Per- 
sönlichkeit der Betroffenen sind zu vermeiden; 

— ohne Einwilligung der Betroffenen nur im überwiegenden 
Interesse der Allgemeinheit durchgeführt werden; dazu 
-sind normenklare gesetzliche Regelungen, etwa für Straf- 
und Abstammungsverfahren, Voraussetzung (vgl. hierzu 
Tz. 4.3.2); 

— im Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht angewandt 
werden; Ausnahmen müssen gesetzlich geregelt sein; 
wegen der Zwangssituation der Arbeiter reicht ihre Ein- 
willigung nicht; 

— im Versicherungswesen nicht eingeführt werden; das Ver- 
sicherungsvertragsgesetz sollte ausdrücklich klarstellen, 
daß Genomanalysen mit dem Prinzip der Versicherungen, 
Risiken abzudecken und nicht auszuschliessen, unverein- 

bar und deshalb nicht erforderlich sind; 

— das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Dritter, 
zu dem auch das Recht auf Nichtwissen gehört, nicht ver- 
letzen. 

Die Konferenz betrachtet ihre Entschließung als Beitrag für 
den Dialog mit den Vertretern der Wissenschaft. Wegen der 
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Aktualität der Fragen und der auch von anderer Seite ange- 
regten gesetzgeberischen Maßnahmen hat der Landesbeauf- 
tragie die Vorsitzenden der Fraktionen des Schleswig-Hol- 
steinischen Landtages und die zuständigen Ministerinnen und 
Minister gebeten, die Überlegungen der Datenschutzbeauf- 
tragten im Rahmen ihrer Aktivitäten zu berücksichtigen und 
ihre Forderungen aufzunehmen. 

45 Kultusbereich 

4.5.1 Hochschulen 
Keine „Fahndung” nach BAf6öG-Empfängern 

Der Landesbeauftragte hat erreicht, daß die Christian-Al- 
brechts-Universität künftig darauf verzichtet, jeden mit einer 
wissenschaftlichen Hilfskraft abgeschlossenen Anstellungs- 
vertrag in Kopie dem Amt für Ausbildungsförderung zuzulei- 
ten, unabhängig von der Frage, ob die betroffene Person 
Empfänger von Leistungen nach dem Bundesausbildungsför- 
derungsgesetz (BAföG) ist oder nicht. Dem war die Be- 
schwerde eines Betroffenen vorausgegangen, der auf diese 
Praxis aufmerksam machte. Das Gesetz sieht zwar eine Aus- 
kunftsverpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem Amt für 
Ausbildungsförderung vor. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
die Universität aus Vereinfachungsgründen in jedem Falle 
auf Verdacht die entsprechenden Daten übermittelt. Zunächst 
ist der Antragsteller selbst um die erforderlichen Angaben 
und Nachweise zu bitten. 

Der Landesbeauftragte begrüßt, daß die Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur diese Auffassung 
teilt und veranlaßt hat, daß die bisherige Verfahrensweise 
eingestellt wird. 

4.5.2 Schulen 

4.5.2.1 Schulgesetznovelle 

Der Landesbeauftragte hatte bereits in einem frühen Stadium 
Gelegenheit, seine Vorstellungen in das Gesetzgebungsver- 
fahren einzubringen, so daß für ihn die Möglichkeit bestand, 
einen Beitrag zur Verbesserung der Datenschutzbestimmun- 
gen im Schulgesetz zu leisten. Er hat vor allem erreicht, daß 

— das Schulgesetz nunmehr einen abschließenden Katalog 
der zulässigen Schülerdaten enthält, 

— die Übermittlung von Schülerdaten an Private nur mit Ein- 
willigung der Betroffenen zulässig ist, 

— auch die Weitergabe von Daten der Bildungsberatungsstel- 
len vom Willen der Betroffenen bzw. der Erziehungsbe- 
rechtigten abhängt, 

— die Benutzung privater Datenverarbeitungsgeräte für die 
Verarbeitung personenbezogener schulischer Daten für un- 
zulässig erklärt wurde. 
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Weitere Verbesserungen wären möglich gewesen. Die Verar- 
beitung von medizinischen Daten im schulärztlichen und 
schulpsychologischen Dienst sowie die Abgrenzung der Zu- 
ständigkeiten zwischen der Schule und den Gesundheitsäm- 
tern ist z. Z. nicht eindeutig geregelt. Eine konkretere Rege- 
lung für die Verarbeitung dieser Daten erscheint deshalb not- 
wendig, weil sie im Hinblick auf die ärztliche Schweige- 
pflicht einen höheren Schutz genießen als „normale” Schü- 
lerdaten. 

Nicht voll erfüllt wurde die Forderung nach detaillierteren 
Regelungen zur automatisierten Datenverarbeitung von 
Schüler-, Eltern- und Lehrerdaten im Gesetz. Es enthält le- 
diglich eine Ermächtigung, die vorsieht, daß der Einsatz der 
automatisierten Datenverarbeitung durch Verordnung gere- 
gelt wird, soweit er zur Erfüllung des Unterrichts- und Erzie- 

hungsauftrages der Schule erforderlich ist. 

Es ist begrüßenswert, daß eine ursprünglich vorgesehene 
Vorschrift entfallen ist, die es ermöglicht hätte, Mitschüler 
und Lehrkräfte über Erkrankungen von Schülern zu unter- 
richten. Der Landesbeauftragte betrachtete diese Vorschrift 
als „Aids-Vorschrift” und wies darauf hin, daß die gesetzli- 
chen Möglichkeiten schon heute ausreichen, in Fällen einer 
Gesundheitsgefährdung durch eine HIV-Infektion von ärztli- 
cher bzw. amtsärztlicher Seite die notwendigen Maßnahmen 
zu veranlassen. Dazu könnte im Ausnahmefall auch einmal 
die Unterrichtung der Mitschüler durch den Arzt gehören. Es 
wäre deshalb höchst problematisch gewesen, eine spezielle 
gesetzliche Regelung für HIV-Infektionen zu schaffen, zumal 
es doch in der Vergangenheit bereits —- im Gegensatz zur 
HIV-Infektion — Fälle hochinfektiöser Erkrankungen wie He- 
patitis B gegeben hat, die offensichtlich keine unüberwindba- 
ren Probleme beim Schutz der Mitschüler aufwarfen. 

4.5.2.2 Runderlaß „Datenschutz in Schulen” 

Als Übergangsregelung und zur Einübung in die nach dem 
Schulgesetz vorgesehenen Datenschutzregelungen hat die 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur zu- 
nächst einen an alle Schulen gerichteten Runderlaß herausge- 
geben, an dessen Konzeption der Landesbeauftragte mitgear- 
beitet hat. Er enthält konkrete Handlungsanweisungen für die 
Schulleiter und Lehrkräfte, z. B. präzise Regelungen zum 
Einsatz von Datenverarbeitungsgeräten. Er sieht vor, daß zur 
Verarbeitung von Schulverwaltungsdaten nur schuleigene, in 
den Schulen stehende Datenverarbeitungsgeräte eingesetzt 
werden dürfen und daß die Verwendung derselben Geräte im 
Unterricht ausgeschlossen sein muß. Damit wird der Forde- 
rung nach der Abschottung zwischen Schulverwaltungs- und 
Unterrichtsbereich Rechnung getragen. Der Erlaß sieht 
weiter vor, die Programmentwicklung, Freigabe, Organisa- 
tion und Verantwortlichkeit der automatisierten Datenverar- 
beitung sowie deren Kontrolie durch Dienstanweisung zu 
regeln, wie es der Landesbeauftragte empfohlen hatte. 
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4.5.2.3 

Nach dem Runderlaß müssen die Schulen beim Einsatz von 
Datenverarbeitungsgeräten folgende Sicherungsmaßnahmen 
beachten: 

— Der Zugang zu den Datenverarbeitungsgeräten ist mecha- 
nisch zu sichern. 

— Das Betriebssystem ist vor mißbräuchlicher und unberech- 
tigter Benutzung zu schützen. ” 

— Datenträger und Ausdrucke sind verschlossen aufzube- 
wahren. 

— Alle Datenträger sind in Übersichten nachzuweisen und 
regelmäßig zu kontrollieren. 

— Daten und Programme sind regelmäßig zu sichern und an 
anderer Stelle gesichert auszulagern. 

- Kopien auf einer Festplatte sind nach Gebrauch zu 
löschen. 

— Zugriff und Benutzung von Programmen und Daten sind 
durch Identifizierungs- und Authentifizierungsprozeduren 
abzusichern. 

— Über alle Zugriffe auf personenbezogene Daten ist eine 
lückenlose Dokumentation zu führen (Log-Journal) und 
regelmäßig zu kontrollieren. 

— Es sollten mindestens zwei Personen mit den Datenverar- 
beitungsgeräten vertraut sein (4-Augen-Prinzip). 

Eltern sollen sich zu einer Gesamtschule äußern 

Eine Stadt schrieb Bürger in der Nachbargemeinde an und 
forderte sie auf, auf Fragebögen mitzuteilen, ob sie ihr Kind 
in einer künftigen Gesamtschule anmelden würden. Die 
Nachbargemeinde hatte der Stadt Namen und Anschriften der 
vom Alter ihrer Kinder her in Frage kommenden Eltern über- 
mittelt. Datenquelle war die örtliche Grund- und Hauptschu- 
le. Die Eltern erblickten in dem Verfahren einen Daten- 
schutzverstoß. Sie hatten Recht. 

Zwar ist es nach dem Schulgesetz Aufgabe des Schulträgers, 
Schulgebäude und -anlagen zu planen und zu bauen. Eine 
Rechtsgrundlage für personenbezogene Datenerhebungen 
und Datenübermittlungen liegt in dieser Aufgabenzuweisung 
jedoch nicht. Der Landesbeauftragte hat daher die Auskunft 
der Grund- und Hauptschule, die Datenerhebung durch die 
Gemeinde sowie die Datenübermittlung an die Stadt bean- 
standet. Er hat außerdem den ihm zugeleiteten Fragebogen 
geprüft. Dort fehlte ein ausdrücklicher Hinweis darauf, daß 
die betroffenen Eltern die freie Wahl hätten, die Fragen zu 
beantworten. Damit war die Möglichkeit nicht von der Hand 
zu weisen, daß die Bürger den Eindruck hatten, zur Antwort 
verpflichtet zu sein. Auch die Gestaltung des Fragebogens 
mußte daher gerügt werden. Zugleich hat der Landesbeauf- 
tragte die Stadt aufgefordert, die unzulässigerweise erhalte- 
nen Elterndaten zu löschen. 
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Die Stadt hat dem Landesbeauftragten die Löschung gemel- 
det. Darüber hinaus hat die Ministerin für Bildung, Wissen- 
schaft, Jugend und Kultur inzwischen empfohlen, in ver- 
gleichbaren Fällen künftig den Bedarf und den Elternwunsch 
nach einer Gesamtschule auf andere Weise zu ermitteln. So 
könnten etwa die Schulen des künftigen Einzugsbereiches 
entsprechende Fragebögen an die Eltern zur freiwilligen Be- 
antwortung weiterleiten, oder interessierte Eltern könnten 
über Anzeigen in der Lokalpresse um Meldung gebeten 
werden. Der Landesbeauftragte hält Befragungen, die von 
vornherein auf der Grundlage der Freiwilligkeit durchgeführt 
werden, für datenschutzgerecht und geht davon aus, daß 
künftig landesweit so verfahren wird. 

4.5.2.4 Probleme mit gemeinsamer Kindergarten- und Schüler- 
datei 

Auch im Berichtsjahr erreichten den Landesbeauftragten 
wieder Beschwerden wegen der umfangreichen Datenerhe- 
bungen bei schulärztlichen Untersuchungen. Er mußte dabei 
immer wieder feststellen, daß die Schulärzte unverändert alte 
Fragebögen mit einem zu umfangreichen Datenkatalog ver- 
wenden. Nunmehr wurde bekannt, daß ein Kreisgesundheits- 
amt freiwillige Vorsorgeuntersuchungen im Kindergarten an- 
bietet, dann aber die gewonnenen Erkenntnisse mit den 
später anfallenden Daten aus schulärztlichen Untersuchungen 
verknüpft. Dieses Vorgehen ist von den betroffenen Eltern zu 
Recht kritisiert worden. 

Die Vorsorgeuntersuchungen im Kindergarten sind in Schles- 
wig-Holstein nur mit dem vorherigen Einverständnis der 
Eltern zulässig. Aber auch wenn sie das Einverständnis 
gegeben haben, erlaubt das nicht, die Ergebnisse der Vorsor- 
geuntersuchungen im Kindergarten mit denen der schulärztli- 
chen Untersuchungen zu verknüpfen. 

Der Landesbeauftragte hat dem Gesundheitsamt seine 
Rechtsauffassung mitgeteilt und geht davon aus, daß künftig 
entsprechend verfahren wird. 

4.5.3 Die Forschung und ihre datenschutzrechtlichen Schran- 
ken 

Auch im Berichtsjahr wurde der Landesbeauftagte häufig um 
datenschutzrechtliche Beurteilungen gebeten, wenn wissen- 
schaftliche Institutionen oder einzelne Forscher personenbe- 
zogene Daten einer öffentlichen Stelle nutzen wollten, die ur- 
sprünglich für andere Zwecke erhoben wurden. Die Nutzung 
solcher Daten ist in Schleswig-Holstein — von wenigen Spe- 
zialregelungen abgesehen - nur mit Einwilligung der Betrof- 
fenen oder in ausreichend anonymisierter Fofm zulässig. 

So erschien es unzulässig, daß Prüfungsämter des Landes 
frühere Anschriften von Absolventen pädagogischer Prüfun- 
gen für Zwecke einer bundesweiten Untersuchung herausga- 
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ben, die sich mit dem weiteren beruflichen Werdegang von 
Pädagogen beschäftigte. 

Die alten Anschriften durften für wissenschaftliche Zwecke 
allenfalls herausgegeben werden, wenn es unerläßlich 
gewesen wäre. Davon konnte man hier nicht ausgehen, denn 
den Prüfungsämtern war zuzumuten, von sich aus Kontakt 
mit den ehemaligen Prüflingen aufzunehmen und auf eine 
Beteiligung an dem geplanten Forschungsvorhaben hinzu- 
wirken. Die bloße bürotechnische Vereinfachung, in der von 
den Forschern ins Auge gefaßten Art, rechtfertigte die Daten- 
übermittlung jedenfalls nicht. 

Noch restriktiver sind die personenbezogenen Daten zu be- 
handeln, die nicht nur gesperrt sind, sondern darüber hinaus 
noch besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. 
Das ist durchweg bei medizinischen Daten der Fall. So 
mußte der Landesbeauftragte, bei allem Verständnis für das 
Anliegen der Forschung, vor einer unzulässigen Datennut- 
zung warnen, als Wissenschaftler Einsicht in die Krankenak- 
ten ehemaliger jüdischer Patienten eines Landeskrankenhau- 
ses erbaten, um deren Behandlung und Schicksal während 
des „Dritten Reiches” zu untersuchen. 

Diese Unterlagen unterfallen der ärztlichen Schweigepflicht. 
Es bedarf schon einer konkreten Befugnisnorm, wenn diese 
Akten der Wissenschaft zugänglich gemacht werden sollen. 
Eine gesetzliche Befugnis zur Offenbarung der Patientenda- 
ten war in diesem Fall nicht zu erkennen. Da andererseits die 
Einwilligung der Betroffenen nicht mehr eingeholt werden 
kann, die ärztliche Schweigepflicht aber über den Tod hinaus 
wirkt, gab es keine Möglichkeit, den Forschern entgegenzu- 
kommen, Die ärztliche Schweigepflicht hat Gesetzesrang. 
Sie verpflichtet den Arzt, Daten für Forschungszwecke ohne 
Einwilligung der Patienten nur in anonymisierter Form 
Dritten zugänglich zu machen. 

Das sollte bei einem weiteren Vorhaben geschehen, bei dem 
eine Hochschule des Landes in Zusammenarbeit mit einem 
Institut für Humangenetik ein Forschungsprojekt zur Gen- 
Diagnose an Ungeborenen in Familien mit Erbkrankheiten 
durchführt. Von der beteiligten Klinik erfuhr der Landesbe- 
auftragte, daß man dort die Beteiligung an dem Forschungs- 
projekt als Weitergabe anonymisierter Patientendaten be- 
trachtete. Er hat daraufhin die Erhebungsbögen für das For- 
schungsprojekt überprüft und stellte fest, daß die Angaben 
nicht ausreichend anonymisiert waren, obwohl Name und 
Anschrift der betroffenen Patienten fehlten. Der Fragebogen 
enthielt nämlich u. a. das vollständige Geburtsdatum sowie 
die Angabe des Berufs in einem durch die Postleitzahl einge- 
grenzten kleinräumigen Erhebungsbereich. Dies kann in Ein- 
zeifällen durchaus zur Wiederherstellung des Personenbezu- 
ges führen. Die Hochschule hat auf Verlangen des Landesbe- 
auftragten auf-die Angabe des Berufs verzichtet und gibt nur 
noch das Geburtsjahr an. u 
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5. Medien 

Das Landesrundfunkgesetz verbessert den Datenschutz 

Heftige Diskussionen löste die Anderung des Landesrund- 
funkgesetzes aus, die im Juli 1989 dem Landtag zur ersten 
Lesung vorlag. Sie berührten den Landesbeauftragten alier- 
dings nicht, denn der Datenschutz wurde verbessert. Das 
Gesetz ergänzt die bestehenden datenschutzrechtlichen Vor- 
schriften, die auf frühere Anregungen des Landesbeauftrag- 
ten zurückgehen, und schafft darüber hinaus zusätzliche Si- 
cherheiten für den Umgang mit personenbezogenen Daten. 
Nach wie vor dürfen also personenbezogene Daten nur für 
die Vermittiung von Programmen und zur Abrechnung 
erhoben und gespeichert werden. Anschließend sind sie zu 
löschen. Ihre Weitergabe ist grundsätzlich unzulässig. Nut- 
zungsgewohnheiten oder gar ein „Benutzerprofil” dürfen aus 
den Teilnehmerdaten nicht erschließbar sein. 

Zusätzlich sind Regelungen eingeführt worden, die den 
Rundfunkveranstalter eindeutig als Verantwortlichen für die 
Sicherung der publizistischen Daten bestimmen und die da- 
tenverarbeitungstechnische Behandlung medienrechtlicher 
Gegendarstellungen, Unterlassungserklärungen und Widerru- 
fe festlegen. Aufgenommen wurde auch die Verpflichtung, 
durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzu- 
stellen, daß nicht mehr benötigte Daten rechtzeitig gelöscht 
werden. Verschlüsselungen zur Datensicherung müssen auf 
dem neuesten Stand der Technik gehalten werden, und es 
muß gewährleistet sein, daß unbeabsichtigte Datenübermitt- 
lungen vermieden werden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht 
sind diese Ergänzungen zu begrüßen. Sie waren aufgrund der 
technischen Entwicklung und vergleichbarer Regelungen im 
Staatsvertrag zum Bildschirmtext allerdings auch notwendig 
geworden. 

6. Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung 

61 Endlich eine TÜV-Plakette für Computer-Software? 

Praktisch aile Wirtschaftsgüter des täglichen Bedarfs, deren 
Gebrauch für den Benutzer mit Risiken verbunden sein kann, 
werden von unabhängigen Prüfinstitutionen daraufhin gete- 
stet, ob der Produzent seiner Pflicht zur sorgfältigen Kon- 
struktion und zur Warnung vor unsachgemäßer Handhabung 
nachgekommen ist. In einigen Bereichen sind daneben auch 
die Benutzer gehalten, in regelmäßigen Abständen die Zuver- 
lässigkeit und Sicherheit ihrer Geräte kontrollieren zu lassen. 
Geprüfte und für gut befundene Produkte erhalten ein Testat, 
das sich in einem entsprechenden Aufkleber dokumentiert. 
Allgemein bekannt ist die TUV-Plakette auf den Kraftfahr- 
zeugkennzeichen, auf Druckbehältern, auf Heizungsanlagen, 
Kindersitzen usw. Bei Elektrogeräten, Haushaltsgeräten, 
Kosmetikartikeln und vielen anderen Dingen gibt es spezielle 
Zertifikate. Es gilt der Grundsatz, daß das Vertrauen in die 
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Werbung und die Produktbeschreibung des Herstellers zwar 
gut, die Kontrolle seiner Versprechungen aber besser ist. 

Der große Bereich der Computertechnologie und insbesonde- 
re der Computer-Software bildete bis jetzt eine Ausnahme, 
obwohl die Risiken und das Sicherheitsbedürfnis der Benut- 
zer hier als ebenso groß einzuschätzen sind, wie z. B. bei 
Haushaltsgeräten oder Ölheizungen. Aus .nicht recht nach- 
vollziehbaren Gründen meinte man jedoch, den wortreichen 
Produktbeschreibungen im EDV-Bereich Glauben schenken 
zu können. Wenn die großen Computerhersteller erklärten: 
„Unser Betriebssystem arbeitet fehlerfrei” oder „Dieses Da- 
tennetz ist gegen unbefugte Zugriffe geschützt”, dann wurde 
das nicht nur als eine Behauptung, sondern als eine unum- 
stößliche Tatsache gewertet. 

Diese auch für viele Anwender so bequeme Fiktion haben 
einige junge Computer-Freaks in den letzten Jahren gehörig 
ins Wanken, teilweise gar zum Einstürzen gebracht. In 
„schamloser”, nicht immer legaler Weise haben sie dem 
EDV-Establishment deutlich gemacht, auf welch tönernen 
Füßen viele Sicherheitssysteme stehen. Es würde den 
Rahmen dieses Berichtes sprengen, wollte man auch nur die 
gravierensten Fälle der letzten Jahre darstellen. Die Tageszei- 
tungen berichten ohnehin in immer kürzeren Abständen über 
die Erfolge der Hacker, Spione und Betrüger. Faktum ist, daß 
nach Angaben des Bundeskriminalamtes die Zahl der Com- 
puterbetrügereien innerhalb eines Jahres von 2787 auf 3875 
anstieg. 1988 wurden nahezu 300 Delikte registriert, bei 
denen Daten ausgespäht, Dateien verfälscht oder Sabotage an 
Computersystemen begangen wurden. Dabei sind diese 
Zahlen nur die Spitze eines Eisbergs. Das Bundeskrimina- 
lamt gibt zu: „Die Dunkelziffer ist gewaltig.” 

Mit einer gewissen Befriedigung stellt der Landesbeauftragte 
fest, daß Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft vor 
diesem Hintergrund — endlich — einen Gedanken aufgreifen, 
den er bereits vor zehn Jahren (vgl. 3. TB, S. 47) zur Diskus- 
sion gestellt hat: Das Sicherheitstestat für Computer-Hard- 
und -Software. 

Ein erster Schritt in diese Richtung sind die vom Bundesin- 
nenminister in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschafts- 
minister herausgegebenen „Kriterien für die Bewertung der 
Sicherheit von Systemen der Informationstechnik”. Als ein- 
heitliche „Meßlatte” zur Beurteilung von EDV-Systemen 
wurden sie unter Beteiligung von Wirtschaft und Wissen- 
schaft erarbeitet. Sie sind eine Fortentwicklung des in Fach- 
kreisen bekannten „Orange Book” des amerikanischen Ver- 
teidigungsministeriums (Trusted Computer System Evalua- 
tion Criteria) und stehen allen Stellen, die sich mit Fragen der 
Sicherheit informationstechnischer Anwendungen befassen, 
zur Verfügung. Verantwortlich für diese Kriterien und ihre 
Fortschreibung zeichnet die beim Bundesinnenminister neu 
eingerichtete „Zentralstelle für Sicherheit in der Information- 
stechnik — ZSI -”, die zudem beauftragt ist, selbst derartige 
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6.2 

Systeme auf Sicherheit zu prüfen und zu bewerten. Sie kann 
aber auch andere Stellen autorisieren, bestimmte Prüfungen 
durchzuführen. Produkte, die die Prüfungen erfolgreich 
durchlaufen haben, sollen ein Sicherheitszertifikat erhalten. 
Es ist sogar geplant, der Zentralstelle eine gesetzliche Grund- 
lage zu geben und sie zu einem eigenständigen Bundesamt 
auszubauen. Mehrere hundert Spezialisten sollen sich dort 
ganz gezielt mit dem Problem der Verschlüsselungstechniken 
und den Möglichkeiten der Entschlüsselung durch Unbefugte 
sowie mit Fragen der allgemeinen Datensicherheit befassen. 
Es scheint jedoch nicht ganz einfach, die Interessenlage der 
Sicherheitsbehörden und die der sonstigen Datenverarbeiter 
„unter einen Hut zu bringen”. 

Der Landesbeauftragte begrüßt und unterstützt diese Ent- 
wicklung im Grundsatz nachdrücklich. Seinen Prüfungsbe- 
amten hat er Weisung erteilt, in die Checklisten für künftige 
Sicherheitsüberprüfungen folgende Frage aufzunehmen: 
„Setzen Sie Betriebssysteme und Programme ein, die ein Si- 
cherheitstestat haben? Wenn nein, warum nicht?”. Auf diese 
Weise soll erreicht werden, daß bei den Behörden im Lande 
der Einsatz geprüfter EDV-Produkte zur Regel wird und 
nicht die Ausnahme bleibt. 

Auch die Anwender erkennen PC-Risiken 

Bisher waren es eigentlich nur die Datenschutzbeauftragten 
(vgl. 11. TB, S. 67) und die Verkäufer von Sicherheits-Soft- 
ware, die vor den Risiken beim Einsatz von Personal-Com- 
putern gewamt haben. Die Computerhersteller und -verkäu- 
fer hielten sich ebenso „bedeckt” wie die vielen Anwender. 
Statt Sicherheitskonzepte zu entwickeln und öffentlich zu 
diskutieren, wurden immer neue Geräte angeschafft. Man 
kann davon ausgehen, daß derzeit bei den Behörden im 
Lande bereits mehr als 2 000 Kleincomputer im Einsatz sind. 

Positiv ist deshalb zu bewerten, daß nunmehr auch die Da- 
tenzentrale Schleswig-Holstein die Initiative ergriffen hat 
und ihren Kunden eine Orientierungshilfe zum Thema „Da- 
tenschutz und Datensicherung beim Einsatz von Arbeitsplatz- 
rechnern” an die Hand gibt (die Datenzentrale hat nach 
eigenen Angaben bei ihren Kunden über 600 PC installiert). 
In der Broschüre wird deutlich, daß sich endlich auch die Da- 
tenverarbeitungspraktiker mit dieser spezifischen Problema- 
tik auseinandersetzen müssen. Folgenden Ausführungen der 
Datenzentrale kommt nach Auffassung des Landesbeauftrag- 
ten eine besondere Bedeutung zu: 

— Aufgrund der weiten Verbreitung der Arbeitsplatzrechner 
kann sich heute jedermann anhand von allgemein zugäng- 
licher Literatur detaillierte Kenntnisse über das Betriebs- 
system und seine Arbeitsweise aneignen. Daten auf der 
Magneiplatte eines ungeschützten Arbeitsplatzrechners 
können daher von Unbefugten auch ohne Kenntnisse über 
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das Anwendungsprogramm, das die Daten geschrieben 
hat, sichtbar gemacht, kopiert oder gelöscht werden. 

— Darüber hinaus gibt es sogenannte Dienstprogramme zu 
kaufen, mit denen jedes Zeichen auf der Platte/Diskette 
gelesen und verändert werden kann. Derartige Programme 
sind sogar in der Lage, gelöschte Daten wieder lesbar zu 
machen, weil in der Regel beim Löschen die betroffenen 
Plattenbereiche nicht überschrieben, sondern nur als frei 
gekennzeichnet werden. 

— Wichtiger als das Vorhandensein derartiger Programme zu 
kontrollieren, ist es, die Verarbeitungsergebnisse stichpro- 
benartig zu überprüfen. Der Vorgesetzte muß — wie bei 
konventioneller Vorgangsbearbeitung auch - die Verarbei- 
tungsschritte nachvollziehen. Es reicht nicht, das Anwen- 
dungsprogramm zu überprüfen, freizugeben und gelegent- 
lich mit dem Original zu vergleichen. Wenn jemand Verar- 
beitungsergebnisse verfälschen möchte, wird er nicht das 
Anwenderprogramm manipulieren, sondern die von dem 
Programm geschriebenen Dateien, weil dies viel leichter 
zu bewerkstelligen ist. 

- Wegen der geringen Abmessungen von Gerät und Daten- 
träger sind diese für Diebstähle besonders anfällig. Sogar 
Festplatten können in wenigen Minuten ausgebaut werden. 

— Daneben besteht auch die Gefahr, daß PC-Benutzer selbst 
sensible Daten entwenden. Werden Daten auf wechselba- 
ren Datenträgern gesichert, kann man diese in fremde 
Systeme wieder einspielen. Will man dieser Gefahr begeg- 
nen, muß man das Diskettenlaufwerk des Arbeitsplatz- 
rechners für die Benutzer außer Betrieb setzen. 

- Computerviren gelangen in der Regel über Anwenderpro- 
gramme in die Systeme. Es sollten daher grundsätzlich nur 
Anwenderprogramme renommierter Software-Häuser und 
Distributoren (sie erstellen die für den Verkauf bestimmten 
Kopien) zum Einsatz kommen. Insbesondere sollten Com- 
puterspiele nicht auf dienstlich genutzten PC installiert 
werden. Da von Computerspielen eine besondere Faszina- 
tion ausgeht und sie die menschliche Neugier wecken, 
reicht es nicht, ein schriftliches Verbot auszusprechen. Die 
Mitarbeiter müssen vielmehr über die Virengefahr aufge- 
klärt werden. 

Wohlgemerkt, die vorstehenden Wamungen und Ratschläge 
entspringen nicht dem vermeintlich überzogenen Sicherheits- 
denken eines Datenschutzbeauftragten, sondern sind das Er- 
gebnis der Erfahrungen und Gefährdungsanalysen des 
größten EDV-Anwenders der öffentlichen Verwaltung im 
Lande. Der Landesbeauftragte fühlt sich durch sie in seiner 
Ansicht bestärkt, daß Verwaltungsverfahren und hier insbe- 
sondere solche, in denen Daten verarbeitet werden, die einem 
besonderen Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen (Steu- 
er-, Sozial-, Gesundheitsdaten, Daten der Sicherheitsbehör- 
den), nur unter ganz besonders wirksamen Schutzvorkehrun- 
gen auf Personal-Computern ablaufen dürfen. 
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Auch der Innenminister hat sich im Rahmen des von ihm er- 
arbeiteten Landeskonzeptes „Informations- und Kommunika- 
tionstechniken — IKOTECH -” mit der datenschutzrechtli- 
chen Problematik der dort eingesetzten Arbeitsplatzrechner 
befaßt. Er glaubt, daß das erforderliche Maß an Datensicher- 
heit u. a. durch folgende Maßnahmen zu erreichen ist: 

— Der Zugriff‘ auf die Rechner ist nur nach Eingabe individu- 
eller Paßworte möglich. 

— Die Benutzer haben keine Zugriffe auf das Betriebssy- 
stem. 

— Der Zugriff auf Programme wird durch ein „Menü” ge- 
steuert. Ein Abweichen vom „Pfad” der zugelassenen An- 
wendungen soll damit unterbunden werden. 

— Die Arbeitsplatzrechner haben keine Diskettenstationen. 
Die Kopie und die Entnahme von Dateien und Program- 
men soll dadurch unmöglich gemacht werden. 

— Zugriffe aus öffentlichen Netzen auf IKOTECH-Kompo- 
nenten sind nicht möglich. 

— Sicherungskopien der Dateien werden programmgesteuert 
vom Zentralrechner erstellt und dort verschlüsselt gespei- 
chert. 

— Neue bzw. fortgeschriebene Verarbeitungsprogramme 
werden direkt vom Zentralrechner auf die Terminals über- 
spielt. 

— Jedes Ressort verwaltet seine Dateien selbst. Auf die je- 
weiligen Datenbestände kann von anderen Ressorts nur 
zugegriffen werden, wenn und soweit dies ausdrücklich 
vereinbart ist. 

Der Landesbeauftragte wird sich von der Wirksamkeit dieser 
Konzeption nach Abschluß des Pilotprojektes und Aufnahme 
des „Echtbetriebes” mit umfangreicheren personenbezoge- 
nen Datenbeständen im Rahmen einer Prüfung überzeugen. 

6.3 Überprüfung der Datenzentrale beginnt mit einer Bean- 
standung 

Es ist ungewöhnlich, daß die datenschutzrechtliche Überprü- 
fung eines Rechenzentrums mit einer förmlichen Beanstan- 
dung beginnt, normalerweise wird ein solches Verdikt — 
wenn überhaupt — erst nach Abschluß einer Prüfung ausge- 
sprochen. Im Falle der Datenzentrale Schleswig-Holstein er- 
forderte es die unter Tz. 4.2.3.1 beschriebene unzulässige 
Übermittlung von gesperrten Einwohnermeldedaten an 
Adreßbuchverlage jedoch, diesen exemplarischen Sachver- 
halt vorab zu untersuchen und datenschutzrechtlich zu be- 
werten. 

Folgendes war geschehen: Im Jahre 1978 erhielt die Daten- 
zentrale von einer Gemeinde den Auftrag, aus deren Einwoh- 
nermeldedatenbestand bestimmte Datensätze auszuwählen. 
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Die Gemeinde gab das erstellte Magnetband an ein Unter- 
nehmen weiter, das anhand der Daten ein Adreßbuch erstell- 
te. Da es sich damals um eine einmalige Sonderauswertung 
handelte, wurde zur Prüfung der Richtigkeit der Auswahl 
kein Testdatenbestand generiert, ein Programmierer der Da- 
tenzentrale begnügte sich mit einem visuellen Vergleich mit 
den Echtdaten. Da später auch weitere Gemeinden derartige 
Auswertungen bestellten, wurde das Programm im Verlaufe 
von fünf Jahren siebenundzwanzigmal genutzt. Auch die Än- 
derungen durch das neue Melderecht wurden zwischenzeit- 
lich eingearbeitet. Stets meinte man, auf systematische Tests 
verzichten zu können, da sich bisher keine Gemeinde über 
eine fehlerhafte Verarbeitung beschwert hatte. 

Als ein vorsichtiger Kunde eine Kontrolliste über die nicht in 
den Auswahlbestand zu übernehmenden gesperrten Daten 
verlangte, beging man sogar eine „Sünde”, die jedem EDV- 
Chef Alpträume bereitet. Es wurde nicht das bestehende Pro- 
gramm durch den Einbau einer „Entweder-oder-Schaltung” 
(entweder Kontrolliste oder Adreßbuchbestand) ergänzt, 
sondern es wurde der Einfachheit halber die Kontrolliste mit 
einem zweiten Programm, das ursprünglich für ganz andere 
Zwecke entwickelt worden war, erzeugt. Auf diese Weise 
blieb auch jetzt noch ein kapitaler Programmfehler unent- 
deckt, der vom Beginn an dazu geführt hat, daß auch Daten- 
sätze, die wegen einer Gefahr für Leib und Leben des betref- 
fenden Bürgers von einer Übermittlung ausdrücklich ausge- 
schlossen waren, an die Adreßbuchverlage weitergegeben 
wurden. Das Auswahlprogramm war falsch, das vermeintli- 
che Kontrollprogramm arbeitete richtig, verschleierte aber 
gerade deshalb den Fehler. Der Kunde der Datenzentrale 
wurde getäuscht und Bürger massiv in ihren schutzwürdigen 
Belangen beeinträchtigt. 

Passierte dieser „Unfall”, weil Programmierer schlampig ge- 
arbeitet haben? Dies mag auf den ersten Blick naheliegen. 
Die wirkliche Ursache liegt jedoch tiefer und ist darin zu 
sehen, daß niemand ihre Arbeit wirklich systematisch kon- 
trolliert hat. Die Gemeinden als Auftraggeber der Datenzen- 
trale sahen sich dazu nicht in der Lage. Ein Bürgermeister 
formulierte dies dem Landesbeauftragten gegenüber wie 
folgt: „Im übrigen teile ich Ihnen mit, daß die Gemeinde als 
Auftraggeberin keine Möglichkeit besitzt, ähnliche Vorfälle 
zu verhindern. Sie hat keinen Einfluß auf die Programme und 
den Arbeitsablauf. Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher 
Fehler können daher nur von der Datenzentrale vorgenom- 
men werden.” Die Datenzentrale berief sich dagegen unter 
Hinweis auf die Verträge mit den Gemeinden und ihre Benut- 
zungsordnung darauf, daß die Kunden die rechtliche Verant- 
wortung für die Datenübermittlung durch die nicht beanstan- 
dete Abnahme des Magnetbandes übernommen hätten. Im 
übrigen habe die Automationskommission der kommunalen 
Landesverbände die Freigabe für das Programm erteilt (gete- 
stet hat sie die Programme allerdings nicht, das war allen Be- 
teiligten bekannt). 
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Der Landesbeauftragte hat sich dieser Argumentation, die 
eindeutig zu Lasten der betroffenen Bürger geht, nicht an- 
schließen können. Ihm stellen sich folgende Fragen: 

— Sollen die Bürger Folgen fehlerhafter Computerprogram- 
me etwa als Schicksalsschläge klaglos hinnehmen? 

— Ist das der Preis den wir dafür zahlen, daß die Verwaltung 
mit Computer wirtschaftlicher arbeitet? 

- Kann man den Bürgern Nachteile zumuten, nur weil Be- 
hörden aus Kostengründen Teile ihrer Aufgaben durch 
Dienstleistungsrechenzentren erledigen lassen? 

Die Antwort hierauf muß ein klares „Nein” sein und deshalb 
hat er sowohl das Verhalten der Kommunen als auch das der 
Datenzentrale beanstandet. Bezüglich der Beanstandung ge- 
genüber den Kommunen wird auf Tz. 4.2.3.1 verwiesen. Der 
Datenzentrale hat der Landesbeauftragte vorgehalten, daß sie 
entgegen ihrer Verpflichtungen aus dem Landesdatenschutz- 
gesetz 

— nicht ausschließlich nach den Weisungen der Auftraggeber 
gearbeitet, 

— keine hinreichend wirksamen technischen und organisato- 
rischen Maßnahmen zur Auftragskontrolle ergriffen und 

— die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungs- 
programme nicht genau genug überwacht hat. 

Wegen der Tragweite und der grundsätzlichen Bedeutung der 
erkennbar gewordenen datenschutzrechtlichen Probleme hat 
er zudem den Innenminister als Fachaufsichtsbehörde für das 
Meldewesen von dieser Beanstandung in Kenntnis gesetzt. 

Die Datenzentrale hat daraufhin entsprechend den Vorschlä- 
gen des Landesbeauftragten folgende Sofortmaßnahmen er- 
griffen: 

— Alle Programme (nicht nur diejenigen aus dem Bereich 
Einwohnerwesen), mit deren Hilfe personenbezogene Da- 
ten an Behörden oder Unternehmen übermittelt werden, 
sind dahin gehend untersucht worden, ob die Vorgaben der 
Auftraggeber bezüglich der Auswahlkriterien und des Um- 
fanges der zu übermittelnden Daten hinreichend konkret 
sind und exakt eingehalten werden. 

— Das DZ-interne Verfahren zum Test der Richtigkeit der 
Programme ist entscheidend verbessert worden. 

— Es werden künftig spezielle Testdatenbestände benutzt. 

— Die Testverfahren werden dokumentiert. 

- Die Programmierung und die Tests der Programme werden 
nicht mehr von dem gleichen Mitarbeiter durchgeführt. 

— Die Leistungsbeschreibungen der Datenzentrale sind den 
tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt worden. 

— Bei Aufträgen über Einzelauswertungen werden die Auf- 
traggeber darauf hingewiesen, daß sie die Richtigkeit des 

78 

    er



Schleswig-Holsteinischer Landtag — 12. Wahlperiode Drucksache 12/823 
  

Produktionsergebnisses mit besonderer Aufmerksamkeit 
selbst zu überprüfen haben. 

— Das Verfahren zur Erstellung von Adreßbuchdatenbestän- 
den selbst ist grundlegend geändert worden. 

Mit diesen Maßnahmen ist allerdings das Grundproblem des 
wirksamen Tests und der Freigabe von automatisierten Ver- 
fahren im kommunalen Bereich durch Fachleute der Auftrag- 
geber (nicht durch Programmierer der Datenzentrale), auf 
das der Landesbeauftragte bereits seit Jahren nachdrücklich 
hinweist (vgl. zuletzt 10. TB, S. 58), nicht gelöst. Weder die 
Datenzentrale, noch der Innenminister als oberste Kommuna- 
laufsichtsbehörde, noch die Arbeitsgemeinschaft der kommu- 
nalen Landesverbände sahen sich aufgrund der durch diesen 
Vorgang deutlich zutage getretenen Unzulänglichkeiten ver- 
anlaßt, die Forderung des Landesbeauftragten nach einer un- 
abhängigen und kompetenten Test- und Freigabeinstitution 
aufzugreifen. 

Im weiteren Verlauf der Prüfung der Datenzentrale wird sich 
der Landesbeauftragte deshalb insbesondere mit der Frage 
befassen, wie genau sie es mit der Regelung in ihrer eigenen 
Satzung nimmt, nach der die automatisierten Verfahren „von 
der zuständigen Fachverwaltung des Landes oder von der 
durch die kommunalen Landesverbände für zuständig erklär- 
ten Stelle freigegeben werden”. Über die wirksame Umset- 
zung dieser Verpflichtung in die Praxis hofft er in seinem 
nächsten Tätigkeitsbericht berichten zu können. Ein Vorfall 
der vorstehend geschilderten Art darf sich jedenfalls nicht 
wiederholen! 

Datenschutz auf internationaler Ebene 

Der europäische Einigungsprozeß und die auch in anderen 
Bereichen zunehmende internationale Verflechtung verstär- 
ken den Datenfluß über die Grenzen. In diesem Bericht 
finden sich Ausführungen zu zwei Beispielen dieser Art, 
nämlich dem Schengener Informationssystem (Tz. 4.1.3.3.) 
und der Europäischen Statistik (Tz. 4.1.4.3). 

Die internationale Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
im August 1989 in Berlin, an der der Landesbeauftragte teil- 
genommen hat, hatte sich den grenzüberschreitenden Daten- 
verkehr zum Schwerpunkt gemacht. Die Ergebnisse der Kon- 
ferenz wurden in einer „Berliner Resolution” zusammenge- 
faßt, in der ein wirksamer internationaler Datenschutz gefor- 
dert wird. Dem Datenschutz müsse, so heißt es darin, die 
gleiche Priorität wie der Förderung der Datenverarbeitung 
und der Telekommunikation zukommen. Den Regierungen 
wird deshalb u.a. empfohlen, einzeln und im Rahmen inter- 
nationaler Organisationen gleichwertige gesetzliche Siche- 
rungen zu schaffen. Die Betroffenen müssen Gelegenheit 
haben, ihre Rechte auch gegenüber international operieren- 
den Datenverarbeitungssystemen wahrzunehmen. 
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Die Datenschutzbeauftragten der EG-Länder haben in einer 
Zusatzerklärung auf die besonderen Probleme im Zusam- 
menhang mit der Verwirklichung des EG-Binnenmarktes 
1992 hingewiesen. Die Europäische Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, in ihre Planungen für 
„Europa 92” die Notwendigkeit eines umfassenden und kon- 
sistenten Datenschutzes einzubeziehen. Die Europaratskon- 
vention 108 solle für die Institutionen der EG wie auch für 
alle Mitgliedstaaten verbindlich gemacht werden. Außerdem 
müsse eine unabhängige Datenschutzkontrollinstanz auf EG- 
Ebene eingerichtet werden. 

Auch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder in Kiel hat sich mit den Fragen des 
internationalen Datenschutzes befaßt und einen eigenen Ar- 
beitskreis zu dieser Thematik eingerichtet. Der Landesbeauf- 
tragte beabsichtigt darüber hinaus, seine Kontakte zur be- 
nachbarten dänischen Datenschutzkontrollinstitution zu ver- 
stärken. 
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